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I PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER 

PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung und 

städtebauliche Neuordnung einer zukünftig zu bebauenden Fläche nordwestlich der Kreu-

zung Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße im Bezirk Lichtenberg, Ortsteile Fenn-

pfuhl und Alt-Hohenschönhausen. 

Der hier gelegene und nur teilweise genutzte Busabstellplatz liegt am nordöstlichen Rand 

eines Wohngebietes, ist durch den öffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen und 

verfügt über ein bedeutendes Potenzial zur Entwicklung von Wohnungsbau. Eine wesentli-

che Erhöhung der Lagegunst erfährt der Standort auch durch den nahe gelegenen Volkspark 

Prenzlauer Berg und die Nähe zum gegenüber gelegenen Nahversorgungszentrum „Hohen-

schönhauser Tor“. 

Zusätzlich zur durch die wachsende Stadt ausgelösten erhöhten Nachfrage nach innerstädti-

schen, gut erschlossenen Wohnungsbaustandorten ist zwischenzeitlich auch der Bedarf an 

sozialer Infrastruktur verstärkt in den planerischen Fokus des Landes Berlin gelangt. So ha-

ben sich auch die städtebaulichen Ziele in diesem Bereich des Lichtenberger Ortsteils Fenn-

pfuhl weiterentwickelt. Ursächlich hierfür sind der erkennbare künftige Bedarf an Grund-

schulplätzen sowie die gegenwärtigen Versorgungsdefizite hinsichtlich vorhandener Sportan-

lagen. Steigende Schülerzahlen ergeben sich dabei sowohl durch steigende Geburtenzahlen 

als auch durch Zuzüge im Zusammenhang mit geplanten und bereits realisierten Woh-

nungsbauvorhaben im Umfeld des Bebauungsplans 11-168. 

Die besonderen lärmtechnischen Anforderungen, die sich aus der Lage des Plangebiets un-

weit des Sportforums, einer Großbrauerei sowie durch Fahrzeuge und Straßenbahnen viel 

befahrener Straßen ergeben, sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eingehend 

durch entsprechende Fachgutachten zu prüfen und bei der Entwicklung des Bebauungskon-

zepts zu berücksichtigen. 

Für die westlich an die Stellplatzanlage anschließenden Flächen, auf der eine zeitlich befris-

tete Flüchtlingsunterkunft errichtet wurde, soll der Bebauungsplan eine langfristige städte-

bauliche Entwicklung ermöglichen. Die bestehende Tennisplatzanlage sowie das Vereins-

heim der Kleingartenanlage „Langes Höhe“ sollen in ihrem Bestand gesichert werden. 

Der Bebauungsplan 11-168 ist erforderlich, um im Sinne des § 1 Abs. 3 und 5 Baugesetz-

buch (BauGB) eine geordnete und städtebaulich nachhaltige Entwicklung sowie eine dem 

Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung zu gewährleisten. Nur für 

Teile des Plangebiets besteht derzeit Planungsrecht auf Basis von § 34 BauGB, beispiels-

weise für Wohnnutzungen. Da jedoch auch Flächen baulich bzw. als Schulstandort entwi-

ckelt werden sollen, die derzeit dem Außenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen sind und 

die angestrebte Bebauungsdichte voraussichtlich das nach § 34 BauGB zulässige Maß 

überschreitet, bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplans. Das Aufstellungsverfahren 

soll im Regelverfahren mit Durchführung einer Umweltprüfung und Anfertigung eines Um-

weltberichtes erfolgen. 
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I.2 Beschreibung des Plangebietes 

I.2.1 Stadträumliche Einordnung / Gebietsentwicklung 

Das Plangebiet liegt in ca. 4,5 km Entfernung des östlichen Berliner Zentrums (Alexander-

platz) im Westen des Bezirks Lichtenberg in den Ortsteilen Fennpfuhl und Alt-

Hohenschönhausen. Im Norden grenzt die Kleingartenanlage „Langes Höhe“ an das Plan-

gebiet. Östlich wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans durch den Weißenseer Weg, 

südlich durch die Hohenschönhauser Straße sowie eine hiervon abzweigende Stichstraße 

und ganz im Westen durch die Bezirksgrenze zwischen Lichtenberg und Pankow begrenzt. 

Stadträumlich ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 Teil des Wohngebiets 

am Fennpfuhl (Großsiedlung der 1970er bis 1980er-Jahre), das durch eine starke Durchgrü-

nung gekennzeichnet ist. Der Fennpfuhlpark bietet einen Freizeit- und Erholungsbereich im 

Zentrum des Stadtteils. Die Bebauung weist eine großzügige, weiträumig gefasste Struktur 

auf, die wesentlich zur Wohnqualität beiträgt. 

Das Plangebiet umfasst eine etwa 6,4 ha große Fläche im nördlichen Teil des Ortsteiles 

Fennpfuhl des Bezirks Lichtenberg an der Grenze zum Bezirk Pankow, Ortsteile Prenzlauer 

Berg und Weißensee. Die Kleingartenanlage „Langes Höhe“ begrenzt dabei den Geltungs-

bereich des Bebauungsplans im Norden; es folgen Bauflächen, die teils durch ein Mietlager 

(„Selfstorage“ Weißenseer Weg 73) und KFZ-Gewerbebetriebe (Weißenseer Weg 65 und 

69) genutzt werden. Weiter nördlich schließt sich der Jüdische Friedhof Berlin-Weißensee 

an.  

Östlich verläuft der Weißenseer Weg, an den sich das Sportforum Hohenschönhausen an-

schließt. Das Sportforum ist die zweitgrößte Sportanlage Berlins und als Olympiastützpunkt 

ein wichtiges Zentrum für den Leistungssport in Berlin. Östlich, gegenüber des Weißenseer 

Wegs an der Kreuzung zur Konrad-Wolf-Straße befindet sich eine in den 1970er Jahren als 

Sporthotel und Kongresszentrum erbaute, mittlerweile jedoch ruinöse bauliche Anlage. Für 

das Gelände befindet sich derzeit der Bebauungsplan 11-9a in Aufstellung (siehe Kapitel 

I.3.8). Nördlich des Sportforums, im Einwirkungsbereich des Plangebiets befindet sich der 

Standort einer Großbrauerei. 

Südlich der Hohenschönhauser Straße befinden sich zehngeschossige Wohngebäude, die 

aufgrund ihrer Höhe und ihrem sehr homogenen Erscheinungsbild eine dominante städte-

bauliche Grenze zum Straßenraum bilden. Im rückwärtigen Bereich dieser Wohngebäude 

befinden sich verschiedene Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie die Nils-Holgersson-

Schule oder eine Kindertagesstätte. Südöstlich der Kreuzung mit dem Weißenseer Weg lie-

gen Standorte des Einzelhandels (Nahversorgungszentrum „Hohenschönhauser Tor“, Auto-

handel) und südlich der Konrad-Wolf-Straße wiederum Gebiete mit Geschosswohnungsbau. 

Das fünf- bis achtgeschossige Geschäftsgebäude „Hohenschönhauser Tor“ wird sowohl 

durch Büros und Praxisräume als auch durch verschiedene gewerbliche Nutzer, wie z. B. 

einen Lebensmitteldiscounter, einen Spielefachhandel und ein Fitnessstudio genutzt. Im 

rückwärtigen Bereich dieses Gebäudekomplexes befinden sich sowohl ein Autohändler mit 

ausgedehnten Schauflächen für Fahrzeuge als auch ein in sich geschlossener sechsge-

schossiger Gebäudeblock mit Wohnnutzung. 
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Westlich des Plangebiets befindet sich ein Quartier mit sechsgeschossigen Wohngebäuden 

in Plattenbauweise. An die zum Plangebiet zählende Tennisplatzanlage schließt sich der 

etwa 29 ha große Volkspark Prenzlauer Berg an. Dieser Park weist aufgrund der Grünver-

sorgungssituation eine hohe Bedeutung für die umliegende Wohnbebauung auf.  

 

I.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet umfasst eine rd. 6,4 ha große Fläche zwischen Hohenschönhauser Straße, 

Weißenseer Weg, der Kleingartenanlage „Langes Höhe“ und der Grenze zum Nachbarbezirk 

Pankow. 

Die Flächen der BVG-Busabstellfläche im östlichen Geltungsbereich (rd. 2,0 ha) befinden 

sich in Privateigentum sowie im Eigentum einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft 

(Flurstücke 4038 und 4039 sowie 4057 bis 4066 der Flur 214, Gemarkung Lichtenberg). 

Die sich westlich anschließenden Sportflächen (Flurstücke 4018, 4028 und 4029 der Flur 

214, Gemarkung Lichtenberg) befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 

Die öffentlich gewidmeten Straßenverkehrsflächen des Weißenseer Wegs, der Hohenschön-

hauser Straße sowie der öffentlichen Parkplatzanlage befinden sich (bis auf den in Privatei-

gentum befindlichen südlichen Teilbereich des Flurstücks 4055 der Flur 214) ebenfalls im 

Eigentum des Landes Berlin. 

 

I.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Das Plangebiet ist mit seinem baulichen Bestand derzeit strukturell kaum in die oben be-

schriebene siedlungsräumliche Umgebung eingebunden. Der östliche Bereich des Plange-

bietes (rd. 2,0 ha) wird von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) als Busabstellfläche ge-

nutzt und weist einen sehr hohen Versiegelungsgrad auf. Die Fläche ist aber durch Laub-

bäume gegliedert. Westlich daran schließt sich eine ca. 6.700 m² große öffentliche Park-

platzanlage an, die ebenfalls größtenteils versiegelt und durch zahlreiche Laubbäume ge-

gliedert ist. 

Weiter westlich befindet sich gegenwärtig eine Tempo-Home-Anlage zur Unterbringung von 

geflüchteten Menschen. Dahinter schließen sich mehrere Tennisspielflächen mit angrenzen-

den Funktionsgebäuden wie Umkleiden und Lagerräume an. In der nordwestlichsten Ecke 

des Plangebietes befindet sich zudem ein eingeschossiger Funktionsbau, der als Vereins-

heim genutzt wird und durch einen Zaun von den nebenliegenden Tennisplätzen abgegrenzt 

wird. 

 

I.2.4 Geltendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet liegt bisher kein rechtswirksamer Bebauungsplan vor, so dass hier für die 

Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben die Vorschriften der §§ 

34 bzw. 35 BauGB gelten. Für die straßennahen Teilbereiche des Plangebiets ergibt sich 

dabei aufgrund der Lage innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils die Anwend-

barkeit von § 34 BauGB. Vorhaben sind hier zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
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baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in 

die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. Die Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild 

darf nicht beeinträchtigt werden. 

Die westlich hieran anschließenden, peripherer gelegenen Flächen sind hingegen dem Au-

ßenbereich gem. § 35 BauGB zuzuordnen. Gemäß BauGB ist eine Bebauung hier im Regel-

fall nur für privilegierte Vorhaben zulässig, um eine Zersiedlung der Landschaft außerhalb 

des Siedlungszusammenhangs zu vermeiden. 

 

I.2.5 Verkehrserschließung 

Über die öffentlichen Hauptverkehrsstraßen Hohenschönhauser Straße und Weißenseer 

Weg ist das Plangebiet vollständig öffentlich erschlossen. Die Bundesautobahn (BAB) 114 ist 

in nordwestlicher Richtung in rund 15 Minuten mit dem Auto erreichbar. Über die Hohen-

schönhauser Straße / den Weißenseer Weg gelangt man zur Landsberger Allee, welche 

direkt in die Innenstadt zum Alexanderplatz führt. Entlang der Hohenschönhauser Straße 

sowie des Weißenseer Weg sind in beiden Verkehrsrichtungen straßenbegleitende Fuß- und 

Radwege vorhanden, die jedoch teilweise nicht den Mindestausbaustandards entsprechen 

und einen mangelhaften baulichen Zustand aufweisen. 

Der Knotenpunkt Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße weist bereits jetzt eine hohe 

Verkehrsdichte auf. 

Das Plangebiet ist sehr gut in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. In der Hohen-

schönhauser Straße verkehren zwei Metro-Tram-Linien (M5 und M6) mit einer Haltestelle an 

der Ecke Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg. In der Straße Weißenseer Weg 

verkehren vier Straßenbahn-Linien (12, 16, M4, M13) mit einer Haltestelle Hohenschönhau-

ser Straße / Weißenseer Weg. Außerdem verkehrt auf dem Weißenseer Weg die Nachtbus-

linie N50. Die Entfernung zum S-Bahnhof Landsberger Allee beträgt ca. 1,5 km. Von hier 

sind eine schnelle Anbindung an das östliche Stadtzentrum (Mitte) und der Umstieg auf die 

Berliner Ringbahn möglich. 

In Hinblick auf das absehbare erhöhte Verkehrsaufkommen und zur Ermittlung der Leis-

tungsfähigkeit des umgebenden Straßennetzes wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 

11-168 eine Verkehrsuntersuchung erstellt. 

 

I.2.6 Technische Infrastruktur 

Zur Klärung der vorhandenen Leitungs- und Kabelbestände innerhalb des Geltungsberei-

ches sowie der Anforderungen der Leitungsträger an die vorliegende Planung werden im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB die zuständigen Behörden und 

Träger öffentlicher Belange aufgefordert, ihren Bestand und ihre planerischen Absichten dar-

zulegen. 

Bereits bekannt ist, dass die äußere Erschließung des Standortes bezüglich der Trinkwas-

serversorgung gesichert ist und die innere Erschließung entsprechend den jeweiligen Erfor-

dernissen vorgenommen werden kann. Darüber hinaus befinden sich Mittel- und Nieder-
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spannungsanlagen der Stromnetz Berlin GmbH im Plangebiet, die ggf. verlegt werden müs-

sen. Des Weiteren liegt ein gasführender Abgangsstutzen im Bereich des Bebauungsplanes, 

der für eine mögliche Bebauung des Gebietes getrennt werden muss. 

 

I.2.7 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 befinden sich keine in der Denkmalliste des 

Landes Berlin verzeichneten Objekte. Gemäß § 10 des Denkmalschutzgesetzes Berlin 

(DSchG Bln) darf jedoch auch die unmittelbare Umgebung eines Denkmals nicht so verän-

dert werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich beein-

trächtigt werden. 

Nordöstlich des Plangebiets am Weißenseer Weg befindet sich der Denkmalbereich (Ge-

samtanlage) des Sportforums Berlin mit der Objektnummer 09045511 (Weißenseer Weg 51-

55 sowie Fritz-Lesch-Straße, Dynamo Sporthalle, 1955-58; Turnhalle mit Verbindungsgang, 

1957-60 vom Kollektiv unter Leitung von W. Schmidt, künstlerische Wandflächen von W. 

Frankenstein, Plastiken von G. Weidanz und W. Grzimek). 

 

I.2.8 Altlasten 

Für das Grundstück Weißenseer Weg 76 liegen aus dem Jahr 2009 eine orientierende Bo-

denuntersuchung sowie eine entsprechende Bewertung des Umwelt- und Naturschutzamtes, 

Fachbereich Umwelt vor. Für das Untersuchungsgebiet kann von einer baulichen Entwick-

lung etwa ab 1900 ausgegangen werden. Ab 1915 ist eine gewerbliche Nutzung durch ein 

Maschinentransportgeschäft / eine Spedition nachweisbar. Ab den 1940er-Jahren werden im 

Plangebiet und der näheren Umgebung hauptsächlich Automobilreparatur- und Verwer-

tungsbetriebe sowie Fuhrgeschäfte aufgeführt. Kriegseinwirkungen auf die vorhandene Bau-

substanz sind nicht bekannt, so dass die Nutzung in diesen Branchen vermutlich weiter be-

trieben wurde. Dem Umwelt- und Naturschutzamt ist aus einer historischen Recherche be-

kannt, dass von 1943 bis 1958 auf der Fläche eine gewerbliche Nutzung stattfand (Automo-

bilverwertung, Autospritzlackiererei, Kfz-Werkstatt). Ab 1985 wurden die Grundstücksgren-

zen geändert und ein Busparkplatz der Berliner Verkehrsbetriebe errichtet. 

 

I.3 Planerische Ausgangssituation 

I.3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 

Die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Raumordnungsgesetz ergeben sich 

aus dem am 1. Februar 2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 

2007, GVBl. vom 31.01.2008, S. 629) sowie dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 

Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (Berlin: GVBl. Nr. 16, S. 294 ff.) und dem 

Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 

(ABl. S. 31), zuletzt geändert am 15. September 2020 (ABl. S. 5060). 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat die Vereinbarkeit der 

Planung mit den Zielen der Raumordnung zuletzt mit Schreiben vom 10. Mai 2019 bestätigt. 
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I.3.1.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 

der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, insbesonde-

re für den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR). Das 

LEPro 2007 benennt im Sinne einer Koordinierungsfunktion für fachliche Planungen sowie 

einer Orientierungshilfe für raumbezogene Investitionsentscheidungen in § 1 Hauptstadtregi-

on Berlin-Brandenburg, in § 5 Siedlungsentwicklung und in § 6 Freiraumentwicklung die we-

sentlichen Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die für das geplante 

Vorhaben von allgemeiner Bedeutung sind. 

Gemäß Grundsatz aus § 1 Abs. 1 - 4 LEPro soll Berlin in seiner Bedeutung als Metropole 

und Bundeshauptstadt sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gestärkt 

werden. Dabei wird insbesondere auf den Einfluss der Stadt auf die gesamte Hauptstadtre-

gion sowie auf die wirtschaftliche Bedeutung abgezielt. Die Wachstumschancen der Haupt-

stadtregion werden insbesondere innerhalb der Metropole selbst gesehen (§ 2 Abs. 1 LEP-

ro).  

Die Siedlungsentwicklung soll gemäß § 5 Abs. 1 LEPro auf Zentrale Orte und raumordne-

risch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Die Innenentwicklung soll Vorrang 

vor der Außenentwicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des bauli-

chen Bestands in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungs-

brachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben (§ 5 Abs. 2 LEPro). Bei der Sied-

lungsentwicklung sollen verkehrssparende Siedlungsstrukturen angestrebt werden (§ 5 Abs. 

3 LEPro). 

Gemäß Grundsatz § 6 Abs. 3 LEPro sollen siedlungsbezogene Freiräume für die Erholung 

gesichert und entwickelt werden. 

 

I.3.1.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 

HR) 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) stellt das ge-

samte Areal innerhalb der Metropole Berlin (Z 3.4) als Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem 

gemäß Ziel (Z) 5.6 Abs. 1 die Entwicklung von Siedlungsflächen grundsätzlich möglich ist. 

Gemäß Grundsatz G 5.1 soll die Siedlungsentwicklung unter Nutzung von Nachverdich-

tungspotentialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme 

vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sollen die 

Anforderungen, die sich durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte 

ergeben, berücksichtigt werden. Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und 

Erholung sollen einander räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden. 

Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase sollen 

nach dem Grundsatz G 8.1 des LEP HR eine energiesparende, die Verkehrsbelastung ver-

ringernde und zusätzlichen Verkehr vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflächenentwick-

lung angestrebt werden. Der LEP HR legt weiter fest, dass bei Planungen und Maßnahmen 



Bebauungsplan 11-168 Begründung (Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen) 

 

11 

 

die zu erwartenden Klimaveränderungen und deren Auswirkungen und Wechselwirkungen 

berücksichtigt werden sollen. Hierzu soll beispielsweise durch den Schutz vor Hitzefolgen in 

bioklimatisch belasteten Verdichtungsräumen und Innenstädten, durch Maßnahmen zu Was-

serrückhalt und -versickerung sowie zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes 

Vorsorge getroffen werden (G 8.3). 

 

I.3.1.3 Flächennutzungsplan in seiner Funktion als Raumordnungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) trifft durch den Status Berlins als Bundesland gleich-

zeitig regionalplanerische Festlegungen. Nach der textlichen Darstellung Nr. 1 des FNP Ber-

lin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geän-

dert am 15. September 2020 (ABl. S. 5060), sind die Festlegungen zu städtischen Zentren, 

Autobahnen und übergeordneten Hauptverkehrsstraßen sowie zu Bahnflächen und Häfen 

als Ziele der Raumordnung zu beachten. 

Der FNP Berlin stellt entlang der östlichen Plangebietsgrenze den Weißenseer Weg sowie 

nördlich des Plangebiets in rd. 80 m Entfernung eine geplante Verbindungsstraße zwischen 

Michelangelostraße und Weißenseer Weg als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dar. Da 

der Bebauungsplan 11-168 hieran keine Änderungen vorsieht, wird der Flächennutzungsplan 

in seiner Funktion als Raumordnungsplan nicht berührt. Auch gemäß der Stellungnahme der 

Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg vom 10. Mai 2019 besteht kein 

Widerspruch der Planung zu Zielen der Raumordnung. 

 

I.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Ja-

nuar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 15. September 2020 (ABI. S. 5060), stellt für den 

räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 eine Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 

1,5) und eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ dar. Darüber hinaus ist am 

östlichen Rand des Plangebiets eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße (Weißenseer 

Weg) dargestellt, die zugleich regionalplanerische Festlegung ist. 
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Abb. 1: FNP-Darstellung mit Abgrenzung des Plangebiets 11-168 

 

 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines als Vorranggebiet für Luftreinhaltung gekenn-

zeichneten Bereichs, der im Wesentlichen die Berliner Innenstadt umfasst. 

Die nördlich des Plangebiets dargestellte übergeordnete Hauptverkehrsstraße soll langfristig 

den Weißenseer Weg mit der Michelangelostraße / Kniprodestraße verbinden. Querschnitt 

und Trassenverlauf stellen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung lediglich die Grund-

züge der Planung dar und sind nicht parzellenscharf zu interpretieren. Im Zuge eines vo-

raussichtlich erforderlichen Planfeststellungsverfahrens für die Straßenverbindung ist die 

sich nunmehr mit dem vorliegenden Bebauungsplan 11-168 verfestigende Planung von 

Wohnnutzungen zu berücksichtigen. 

 

I.3.3 Landschaftsprogramm / Artenschutzprogramm (LaPro) und 

Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (Amtsblatt für Berlin Nr. 24, S. 1314) ist ein strategi-

sches, gesamtstädtisches Instrument der Planung. Es dient der Umweltvorsorge auf ge-

samtstädtischer Ebene und verfolgt das Ziel, ökologische Belange im Städtebau einzubezie-

hen. 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm setzt sich aus vier aufei-

nander abgestimmten Teilplänen zusammen. Diese wurden um die gesamtstädtische Aus-

gleichskonzeption sowie um die Darstellung der Flora-Fauna-Habitatgebiete ergänzt. Der 

Bestand und die Bewertung von Natur und Landschaft in den Programmplänen „Naturhaus-

halt / Umweltschutz“, „Biotop- und Artenschutz“, „Landschaftsbild“ sowie „Erholung und Frei-

raumnutzung“ werden aktualisiert und fortgeschrieben, insbesondere in den Stadtbereichen, 

in denen sich bauliche und eigentumsrechtliche Veränderungen sowie neue demographische 

Datenlagen ergeben haben. Soweit erforderlich, soll eine Anpassung der daraus abzuleiten-
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den Entwicklungsziele und Maßnahmen für Natur und Landschaft erfolgen. Eine ausführliche 

Darstellung erfolgt im Umweltbericht (siehe Kapitel II.2.2.4). 

 

I.3.4 Stadtentwicklungsplanung 

Ein weiteres Instrument der städtebaulichen Planung sind Stadtentwicklungspläne (StEP), 

die als Konzepte i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei Aufstellung eines Bebauungsplans zu 

berücksichtigen und für Berlin im § 4 Abs. 1 AGBauGB geregelt sind. In den StEPs werden 

für die Gesamtstadt Leitlinien und Zielsetzungen für unterschiedliche Themenfelder erarbei-

tet. Hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte konkretisieren sie die Darstellungen 

des FNP und sind Grundlagen für alle weiteren Planungen. Für den Bebauungsplan 11-168 

sind aufgrund seiner Lage im Stadtgebiet und den Planungszielen insbesondere der StEP 

Wohnen und der StEP Verkehr von Belang. 

 

I.3.4.1 Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 

Der Senat von Berlin hat am 20. August 2019 den aufgrund des erheblich beschleunigten 

Bevölkerungswachstums neu erstellten Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (StEP Wohnen 

2030) beschlossen. Der StEP Wohnen trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang, der Ver-

teilung und dem Umsetzungszeitraum des künftigen Wohnungsneubaus. Er benennt geeig-

nete Potenzialstandorte in Berlin und bildet damit die Grundlage der städtischen Wohnungs-

politik bis zum Jahr 2030. 

Von den größeren Wohnungsbaupotenzialen kommt den 16 „Neuen Stadtquartieren“ eine 

herausgehobene Bedeutung zu, wobei das Plangebiet 11-168 nicht entsprechend eingestuft 

ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird jedoch unter der Bezeichnung „Ehemali-

ger BVG-Parkplatz (Weißenseer Weg)“ als sonstiger Wohnungsneubaustandort ab 200 

Wohneinheiten im StEP Wohnen 2030 aufgeführt. Dieser Neubaustandort verfügt über ein 

Wohnbaupotenzial von 200 bis 999 Wohneinheiten mit einer mittelfristigen Realisierungsein-

schätzung (innerhalb von 7 Jahren). 

 

I.3.4.2 Stadtentwicklungsplan Verkehr 

Der Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) wurde am 29. März 2011 vom Senat von 

Berlin beschlossen. Die im StEP Verkehr enthaltenen Karten zum übergeordneten Straßen-

netz von Berlin für den Bestand und die Planung 2025 werden in regelmäßigen Abständen 

unabhängig und losgelöst von der Fortschreibung des StEP Verkehr aktualisiert. In den auf 

der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – 

Abteilung IV (Verkehr) bereitgestellten und zuletzt im Dezember 2017 aktualisierten Karten, 

wird der Weißenseer Weg sowohl für den Bestand 2017 als auch in der Planungsdarstellung 

für das Jahr 2025 als eine Straße der Stufe II (übergeordnete Straßenverbindung) darge-

stellt. Die Hohenschönhauser Straße wird in Bestand und Planung als örtliche Straßenver-

bindung (Stufe III) eingestuft. 

Der StEP Verkehr wird aufgrund des Einflusses neuer Rahmenbedingungen (z. B. Bevölke-

rungswachstum, Netzentwicklung, technische Innovationen) derzeit unter dem Titel „Stadt-
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entwicklungsplan Mobilität und Verkehr (StEP „MoVe“) fortgeschrieben und befindet sich 

gegenwärtig in Abstimmung. Bezugsjahr für die Ziele des StEP wird das Jahr 2030 sein, das 

Leitbild wird eine darüber hinaus gehende, längerfristige Perspektive für die Mobilität der 

Zukunft entwickeln. Mit dem Berliner Mobilitätsgesetz vom 5. Juli 2018 (MobG BE) wurde 

festgelegt, dass der StEP MoVe den nachgeordneten Planwerken wie dem Radverkehrsplan 

oder dem Nahverkehrsplan Vorgaben zu machen hat und regelmäßig zu erarbeiten sein wird. 

 

I.3.4.3 Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 

Der am 12. März 2019 beschlossene „Stadtentwicklungsplan (StEP) Zentren 2030“ benennt 

neben vorrangigen stadtentwicklungsplanerischen Zielen (z. B. Erhaltung und Stärkung der 

städtischen Zentren) auch übergeordnete Steuerungsgrundsätze, die sowohl auf der Ebene 

der Gesamtstadt als auch auf der Ebene der einzelnen Bezirke gelten. Die vorrangigen Ziele 

des StEP Zentren sind die Stärkung der gewachsenen städtischen Zentren, die Sicherung 

einer wohnungsnahen Grundversorgung sowie die stadtzentrenverträgliche Integration von 

großflächigen Einzelhandelseinrichtungen. 

Der StEP Zentren 2030 enthält für das Plangebiet keine expliziten Darstellungen, Ziele oder 

Maßnahmen. Nächstgelegenes Ortsteilzentrum (OTZ) ist das OTZ Anton-Saefkow-Platz (in 

rd. 600 m Entfernung) in südlicher Richtung. Das nächste Hauptzentrum befindet sich in süd-

licher Richtung um den U- und S-Bahnhof an der Frankfurter Allee (Entfernung ca. 2,5 km). 

 

I.3.4.4 Stadtentwicklungsplan Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den „Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima)“ 

beschlossen. Er stellt die Ziele des Landes Berlin hinsichtlich der Steuerung von Stadtent-

wicklungsprozessen unter klimatischen Gesichtspunkten und Maßnahmen zur Anpassung an 

den erwarteten Klimawandel und seine Begleiterscheinungen dar. Dabei geht der Plan auf 

verschiedene klimabezogene Themen wie Bioklima, städtisches Grün sowie Gewässerquali-

tät und Starkregen ein. 

In der Analysekarte „Bioklima“ aus dem Jahr 2011 sind die für den südlich der Hohenschön-

hauser Straße angrenzenden Siedlungsbereich Fennpfuhl getroffenen Ausweisungen auch 

auf die straßennahen Bereiche innerhalb des Plangebiets übertragbar, für das ansonsten 

keine Darstellungen erfolgen. Der kreuzungsnahe Bereich des Plangebiets wird als betroffe-

ner Siedlungsraum mit Wärmebelastung am Tag definiert, wohingegen bei der nächtlichen 

Wärmebelastung zum Analysezeitpunkt 2005 keine Betroffenheit gegeben war und lediglich 

von einem voraussichtlichen Zuwachs bis 2050 ausgegangen wird. Im Maßnahmenplan „Bi-

oklima“ wird das Plangebiet als Wohngebiet mit aktuell prioritärem Handlungsbedarf defi-

niert. 

In der Analysekarte „Grün- und Freiflächen“, in der eine Abstufung der stadtklimatischen Be-

deutung von Grün- und Freiflächen dargestellt ist, werden für das Plangebiet keine Aussa-

gen getroffen; die nördlich angrenzenden Kleingartenanlagen sowie der westlich gelegene 

Volkspark Prenzlauer Berg werden hingegen als zusammenhängendes Kaltluft-

Austauschgebiet definiert, das Teile des Jüdischen Friedhofs umfasst und bis zur Knipro-

destraße reicht. Im darauf aufbauenden Maßnahmenplan „Grün- und Freiflächen“ werden für 
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das Plangebiet keine Aussagen getroffen, während für die westlich und nördlich angrenzen-

den Grün- und Freiflächen ein prioritärer Handlungsbedarf festgestellt wird. Für diese Flä-

chen wird im Maßnahmenplan „Bioklima und Grün- und Freiflächen“ das allgemeine Ziel be-

nannt, Potenziale zur bioklimatischen Entlastung im Gebäude- und Siedlungsbestand auszu-

schöpfen. Konkret wird hier eine Sicherung der Funktionsfähigkeit von Kaltluftaustauschge-

bieten angestrebt. 

Die Analysekarten „Gewässerqualität und Starkregen“ sehen das Plangebiet im Bereich der 

Trennkanalisation (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Für den Bereich des derzeiti-

gen Tempo-Homes und der Tennisanlage wird ein hoher Bodenversiegelungsgrad ausge-

wiesen. Die Busabstellfläche und der westlich hieran angrenzende öffentliche Parkplatz wer-

den als Blockfläche angegeben, in der der Anteil unbebaut versiegelter Flächen an der 

Blockfläche bei 40 bis 50 % liegt. Gemäß den Maßnahmenplänen „Gewässerqualität und 

Starkregen“ liegt das Plangebiet genau im Übergangsbereich der Handlungsräume Misch-

system und Trennsystem (bezogen auf den Typus der Niederschlagsentwässerung); der 

Bereich der Busabstellfläche wird zudem als Siedlungsbereich mit hoher Versiegelung dar-

gestellt. Als Ziel wird für das Plangebiet eine Ausweitung der dezentralen Regenwasserbe-

wirtschaftung vorgegeben. 

In der Analysekarte „Klimaschutz“ werden zum Plangebiet keine Aussagen getroffen. Den 

nördlich angrenzenden Kleingartenanlagen sowie dem Volkspark Prenzlauer Berg wird eine 

Relevanz als natürliche Kohlenstoffspeicher beigemessen.  

Aufgrund des großräumigen Betrachtungsmaßstabs sind keine spezifischen Maßnahmen für 

die Blockebene ableitbar. Jedoch führt der StEP Klima eine Reihe allgemeiner Instrumente 

auf (z. B. Entsiegelung unbebauter Flächen, Dachbegrünung, Grünflächenqualifizierung), die 

den durch den Klimawandel absehbaren negativen Auswirkungen entgegenwirken können. 

Der StEP Klima KONKRET ergänzt den 2011 beschlossenen Stadtentwicklungsplan Klima, 

profiliert und vertieft dessen Inhalte und liefert Handreichungen für die Praxis. Der ergänzen-

de StEP, der im Juni 2016 veröffentlicht wurde, fokussiert sich dabei auf die immer häufiger 

auftretenden Wetterextreme Hitzetage / Tropennächte (Urbane Hitze) und Starkregen (Urba-

ne Überflutung) und beschreibt verschiedene Anpassungsmaßnahmen. 

Zudem sind Maßnahmen- und Strategiebündel für sieben in Berlin gängige Baustruktur- und 

Flächentypen entwickelt worden. Zu diesen Stadtstrukturtypen zählen neben der verdichte-

ten Blockrandbebauung, der Nachverdichtung von Zeilenbebauung, dem Geschosswoh-

nungsneubau, Schulen, Gewerbe und Industrie auch Straßen und Plätze sowie Grün- und 

Freiflächen. Für jeden Baustrukturtyp werden spezielle Anpassungspotenziale aufgezeigt 

und beschrieben. 

Ein weiteres Ziel ist eine Anpassung in Form von No-Regret-Maßnahmen, die auch ohne 

den Klimawandel sozial, ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind. Daher sind im StEP Klima 

KONKRET Instrumente und Wege enthalten, um die Anpassungen auf allen Planungsebe-

nen in Prozesse, Programme und Projekte einzubinden. Insgesamt sind die Maßnahmen-

empfehlungen jedoch nicht räumlich auf einzelne Stadtteile Berlins spezifiziert. 

Im Bebauungsplanverfahren 11-168 soll geprüft werden, inwieweit die Vorgaben des StEPs 

Klima mithilfe von Grünfestsetzungen berücksichtigt werden können. Die Entwässerungs-
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möglichkeiten sollen durch ein noch zu erstellendes Niederschlagsentwässerungskonzept 

ermittelt werden. 

 

I.3.4.5 Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 

Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 (StEP Wirtschaft 2030), der am 30. April 2019 

beschlossen wurde, beschreibt die Grundausrichtung und Agenda für die räumliche Dimen-

sion der Wirtschaft auf der Grundlage verschiedener Leitlinien.  

Der StEP Wirtschaft 2030 enthält mit Bezug auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans 

11-168 keine Zielsetzungen. 

 

I.3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

I.3.5.1 Programm „Nachhaltige Entwicklung“ (ehemals „Stadtumbau Ost“) 

Der Stadtteil Fennpfuhl wurde im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ 

im Zeitraum 2002 bis 2016 nach dem Leitbild „Wohnen im Grünen - Mitten in der Stadt“ auf-

gewertet. Dazu wurde der Freiraum qualifiziert, die Zentrenstruktur gesichert und die soziale 

Infrastruktur angepasst. Das Programm „Stadtumbau“ Ost wurde 2002 in den fünf östlichen 

Bundesländern und Berlin gestartet und 2017 zusammen mit dem Bund-Länder-Programm 

„Stadtumbau West“ zum Programm „Stadtumbau“ zusammengeführt. 

Mit der neuen Verwaltungsvereinbarung 2020 (VV Städtebauförderung) hat das Bundes-

ministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) in Abstimmung mit den Ländern und 

kommunalen Spitzenverbänden die Städtebauförderung neu strukturiert. Ab 2020 kon-

zentriert sich die Förderung auf drei statt auf sechs Programme. Das Programm „Stadtum-

bau“ wird in die Programmsäule „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ überführt. Beson-

dere Aufgabenschwerpunkte sind Klimaschutz und Klimaanpassung. Mehr Gewicht erhält 

auch die grüne Infrastruktur als wichtige Grundlage für lebenswerte Städte. In Berlin werden 

16 Stadtumbaugebiete im neuen Programm unter dem landeseigenen Namen „Nachhaltige 

Erneuerung“ weiter gefördert. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 befindet sich am äußersten nördlichen 

Rand des am 20. August 2002 gemäß § 171b BauGB festgelegten Fördergebiets Fennpfuhl. 

Das der Fördergebietsausweisung zugrundeliegende Integrierte Stadtteilentwicklungskon-

zept Fennpfuhl (Stadtlandprojekte, 2007) stellt für das Plangebiet des Bebauungsplans 11-

168 keine Stadtumbaumaßnahmen dar. Für die westlich angrenzende Sportanlage werden 

hingegen eine Aufwertung und Sanierung der Sport- / Freiflächen angestrebt. 

Mit den Maßnahmen, die zwischen 2002 und 2015 im Fördergebiet Fennpfuhl realisiert wur-

den, konnte das Gebiet nachhaltig gestärkt werden. Deshalb wurden letztmalig 2016 För-

dermittel für die barrierearme Neugestaltung des Roederplatzes zur Verfügung gestellt. Die 

ursprünglich geplanten Stadtumbaumaßnahmen im Gebiet Fennpfuhl sind damit abge-

schlossen. Aufgrund des hohen Zuzugs von Geflüchteten und der damit verbundenen Not-

wendigkeit des Ausbaus der sozialen Infrastruktur werden jedoch weitere Fördermittel für 

einzelne Projekte zur Verfügung gestellt. 
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Die Rahmenbedingungen für die Förderung im vormaligen Stadtumbaugebiet Fennpfuhl ha-

ben sich vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt Berlin verändert. Aufbauend auf einem 

städtebaulichen Rahmenplan (Stadtlandprojekte, 2019) dokumentiert daher ein durch Maß-

nahmen untersetztes Kurz-ISEK (auch „ISEK light“) die künftigen Handlungsbedarfe. Dieses 

Kurz-ISEK ist Voraussetzung für die Verlängerung der Förderung in Stadtteil Fennpfuhl 

durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Als Bestandteil des Kurz-

ISEKs für den gesamten Förderzeitraum wurde die Maßnahmenliste für das Stadtumbauge-

biet Fennpfuhl am 23. Juni 2020 durch das Bezirksamt Lichtenberg beschlossen. Für das 

Plangebiet des Bebauungsplans 11-168 werden in der Projektliste keine Aussagen getroffen 

oder Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

I.3.5.2 „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 

Am 28. August 2014 wurde das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ ver-

öffentlicht.. Mit der zum 1. November 2018 aktualisierten Leitlinie steht eine überarbeitete 

und aktualisierte Fassung zur Verfügung, die Erfahrungen aus der Praxis berücksichtigt und 

angepasste Kennwerte umfasst. Der Bericht über die Fortschreibung der Leitlinie wurde am 

27. November 2018 durch den Senat beschlossen. Das Abgeordnetenhaus hat am 20. Feb-

ruar 2019 die Fortschreibung zur Kenntnis genommen.  

Mit dem „Berliner Modell“ soll sichergestellt werden, dass ein Vorhabenträger – unter Be-

rücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen – im Regelfall an den Kosten für jene 

Maßnahmen, die Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind, in angemessener Weise 

und Höhe beteiligt wird. Dabei handelt es sich unter anderem um  

 die Kostenübernahme für das Bebauungsplanverfahren einschließlich notwendiger Gutach-
ten, 

 die Kostenübernahme für die Erschließung, 

 die Kostenbeteiligung an Maßnahmen, mit denen der durch das Projekt entstehende 
zusätzliche Bedarf an Kindertageseinrichtungen und Grundschulplätzen gedeckt wird, 
wenn der Bedarf nicht in den bestehenden Einrichtungen gedeckt werden kann, 

 die unentgeltliche, kosten- und lastenfreie Abtretung von Flächen für öffentliche Zwecke 
und 

ein Anteil von 30 % der Geschossfläche Wohnen mit Mietpreis‐ und Belegungsbindungen 

gemäß den jeweils aktuellen Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Berlin. Der je-

weilige Umfang ergibt sich aus den Erfordernissen des Einzelfalls. Sämtliche vom Projektträ-

ger zu übernehmenden Kosten müssen Maßnahmen betreffen, die dem geplanten Projekt 

konkret zuzuordnen sind. Über die Regelungen wird ein städtebaulicher Vertrag abgeschlos-

sen.  
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Zusätzlich besteht für landeseigene Wohnungsbaugesellschaften die Verpflichtung aus dem 

Wohnraumversorgungsgesetz Berlin (WoVG) vom 24. November 2015, gem. Artikel 2 § 1 

Abs. 4 bei der Planung und Realisierung ihrer Neubauvorhaben sicherzustellen, dass min-

destens 30 % der Geschossfläche mit Wohnraumförderungsmitteln aus dem „Sondervermö-

gen Wohnraumförderfonds Berlin“ errichtet werden. Darüber hinaus haben sich die städti-

schen Wohnungsbaugesellschaften in der Kooperationsvereinbarung "Leistbare Mieten, 

Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung" grundsätzlich verpflichtet, bei Neu-

bauprojekten mindestens 50 % der Neubauwohnungen mietpreis- und belegungsgebunden 

WBS-Berechtigten anzubieten.  

I.3.5.3 Hochhausleitbild für Berlin 

Im Sinne einer stadtplanerischen Gesamtkonzeption für die dynamische Hochhausentwick-

lung wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen unter Einbezie-

hung der Bezirke das Hochhausleitbild für Berlin erarbeitet und am 25. Februar 2020 durch 

den Senat beschlossen. Dieses soll einen Interessenausgleich zwischen der Notwendigkeit 

der Innenverdichtung, den Investitionsabsichten des Immobilienmarkts und den Wünschen 

und Bedürfnissen der Stadtgesellschaft leisten. Das Hochhausleitbild für Berlin enthält über-

geordnete, gesamtstädtisch relevante Vorgaben und Empfehlungen, die durch bezirkliche 

und lokale Detailkonzepte vertieft und ergänzt werden sollen. 

Anwendung findet das Hochhausleitbild im Regelfall für Vorhaben, die den prägenden Hö-

henmaßstab ihrer Umgebung deutlich, das heißt um mehr als die Hälfte, überschreiten. Im 

weiteren Bebauungsplanverfahren ist zu prüfen, inwieweit das städtebauliche Konzept eine 

Auseinandersetzung mit dem Hochhausleitbild erforderlich macht. Angesichts der südlich der 

Hohenschönhauser Straße bestehenden zehngeschossigen Bebauung treffen die Kriterien 

des Hochhausleitbildes nicht auf den Bebauungsplan 11-168 zu. Eine Anwendung des Leit-

bildes ist daher nicht erforderlich. 

 

I.3.5.4 Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023 

Der am 26. Februar 2019 vom Berliner Senat beschlossene Nahverkehrsplan (NVP) für 

2019-2023 setzt die Standards und Vorgaben für Umfang und Qualität der ÖPNV-Leistungen 

fest und bildet damit die Grundlage für die ÖPNV-Angebotsplanung. Darüber hinaus enthält 

der NVP Zielvorgaben, Prüfaufträge und konkrete Maßnahmenvorschläge zur Förderung des 

ÖPNV in Berlin. 

Für das insbesondere über die Straßenbahn an das ÖPNV-Netz angebundene Plangebiet 

werden keine Aussagen getroffen. 

 

I.3.5.5 Luftreinhalteplanung 

Das Land Berlin hat im Jahr 2005 auf Grundlage der 22. BImSchV (mittlerweile geltend: 39. 

BImSchV) einen Luftreinhalte- und Aktionsplan aufgestellt, der insbesondere auf die Verrin-

gerung von Feinstaubbelastungen bis zum Jahr 2010 abzielte. Da weiterhin Überschreitun-

gen von Luftqualitätsgrenzwerten für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) und des 

Zielwertes für Benzo(a)pyren auftraten, wurde vom Senat am 18. Juni 2013 eine Fortschrei-

bung des Luftreinhalteplans für die Jahre 2011 bis 2017 beschlossen. 
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Der Luftreinhalteplan für Berlin, 2. Fortschreibung wurde am 23. Juli 2019 vom Senat be-

schlossen. Hintergrund für dessen Aufstellung war, dass der europaweit verbindliche Grenz-

wert für Stickstoffdioxid (NO2) in Berlin noch an zahlreichen Straßen überschritten wird und 

auch bei Feinstaub (PM10) bei ungünstigen meteorologischen Bedingungen noch die Gefahr 

einer Überschreitung des Kurzzeitgrenzwertes besteht. Einen Schwerpunkt des jetzigen Luft-

reinhalteplans bilden deshalb die Anstrengungen, die Stickstoffdioxid-Emissionen zu vermin-

dern. 

Der Luftreinhalteplan basiert auf folgenden vier Pfeilern: 

 Nachrüstung und Flottenerneuerung bei Linienbussen und kommunalen Fahrzeugen  

 Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt (innerhalb des S-Bahn-
Rings) 

 Ausweitung von Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 

 Durchfahrtverbote auf acht Straßen für Dieselfahrzeuge (Pkw und LKW) 

Darüber hinaus sieht der Luftreinhalteplan Maßnahmen u. a. in den Bereichen Mobilitätsma-

nagement und Logistik, Fahrgastschifffahrt, mobile und stationäre Maschinen und Geräte, 

Wärmeversorgung sowie Raum- und Stadtplanung vor. 

I.3.5.6 Lärmminderungsplanung / Lärmaktionsplan 

Der Berliner Senat hat am 23. Juni 2020 den Lärmaktionsplan Berlin 2019-2023 beschlos-

sen. Dieser schreibt die Lärmaktionspläne von 2008 und 2013 fort und enthält ein umfang-

reiches Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre. Neben der Weiterführung bewährter 

Lärmminderungsmaßnahmen wurden im Lärmaktionsplan 2019-2023 neue Ansätze entwi-

ckelt, um den Straßenverkehrslärm, der nach wie vor die dominierende Lärmquelle ist, zu 

mindern. 

Zentrales Vorhaben des neuen Lärmaktionsplans ist die Ausweitung von Tempo 30 zur 

Lärmminderung, sowohl nachts als auch tagsüber. Es wird eine stadtweite Untersuchung 

des Hauptstraßennetzes durchgeführt, welche Straßenabschnitte sich für eine Tempo-30-

Ausweisung in der Nacht eignen. In einem zweiten Schritt wird eine Tempo-30-Konzeption 

für ganztägige Anordnungen von Tempo 30 in Form eines an der Lärmbelastung orientierten 

Stufenplans entwickelt.  

Geplant ist außerdem ein berlinweites Konzept gegen verhaltensbedingten Verkehrslärm, 

der durch zu schnelles Fahren oder Beschleunigen erzeugt wird. Weitere Synergieeffekte für 

die Minderung von Verkehrslärm ergeben sich durch die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes. 

Zudem wird erstmals die Lokalisierung und Bewahrung (inner-)städtischer Ruhe- und Erho-

lungsräume in den Lärmaktionsplan aufgenommen. 

Der Lärmaktionsplan wirkt im Rahmen der Bauleitplanung nicht bindend. Er ist und wird je-

doch im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigt. 
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I.3.6 Bereichsentwicklungsplanung / Zentren- und Einzelhandels-

konzept 

I.3.6.1 Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung (BEP) Alt-Lichtenberg (Stand: Juli 2004, aktualisiert im 

Mai 2005), die von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin am 17. Au-

gust 2005 beschlossen wurde, entspricht weitgehend dem Flächennutzungsplan. Der östli-

che Teil des Plangebiets (Bereich der BVG-Busabstellfläche und des öffentlichen Parkplat-

zes) wird im Nutzungskonzept als Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5) ausgewiesen, wobei die 

Hohenschönhauser Straße als sonstige Straße sowie die vorhandenen Straßenbahntrassen 

nebst Haltepunkten aufgeführt werden. Der westliche Teilbereich des Plangebiets wird als 

Fläche für Gemeinbedarf mit hohem Grünanteil ausgewiesen. 

Die im FNP Berlin dargestellte neue übergeordnete Hauptverkehrsstraße zur südlichen Um-

fahrung des Jüdischen Friedhofs, die langfristig den Stadtstraßenring zwischen Ostseestra-

ße / Michelangelostraße und Weißenseer Weg schließen soll, wird aufgrund des Zerschnei-

dens wertvoller überörtlicher Grünverbindungen in der BEP nicht berücksichtigt („FNP-

Dissenzfläche“). Die nördlich des Plangebiets vorhandenen Kleingärten sowie die derzeit 

durch eine temporäre Unterkunft für Geflüchtete und Tennisplätze genutzte Sportanlage sol-

len in ihrer momentanen Ausdehnung erhalten bleiben. 

 

I.3.6.2 Zentren- und Einzelhandelskonzept 2016 (ZEK 2016) 

Gemäß den Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt bezirklicher Zentren- und Ein-

zelhandelskonzepte (AV Zentrenkonzepte) vom 20. Dezember 2019 (ABl. Nr. 3, S. 254) gel-

ten entsprechende Planungen als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne von § 1 

Abs. 6 Nr. 11 BauGB und als Bereichsentwicklungsplanung gemäß § 4 Abs. 2 AGBauGB. 

Sie sind in Ergänzung zu den gesamtstädtischen Planungen, wie dem Stadtentwicklungsplan 

Zentren 2030, Grundlage für planerische und rechtliche Betrachtungen bei der Ansiedlung 

von Einzelhandelsbetrieben. Zentren- und Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung 

der verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne) zu berücksichtigen. 

Das aktuelle Zentren- und Einzelhandelskonzept (ZEK) für den Bezirk Lichtenberg von Berlin 

wurde am 28. Juni 2016 von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg beschlossen. 

Das Nahversorgungszentrum (NVZ) „Hohenschönhauser Tor“, direkt südöstlich der Kreu-

zung Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße bzw. Konrad-Wolf-Straße gelegen, stellt 

für das Plangebiet den nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich dar. Dieses NVZ 

stellte bezogen auf die Gesamtverkaufsfläche zum Zeitpunkt der Untersuchung das zweit-

größte Nahversorgungszentrum des Bezirks dar. Das ZEK 2016 führt aus, dass dieses NVZ 

die ihm zugedachte Versorgungsfunktion aufgrund einer unzureichenden Ausstattung mit 

einzelhandelsrelevanten Warenangeboten und zentrenergänzenden Funktionen erkennbar 

nicht erreicht. Daher wird zur Minderung der funktionalen und angebotsseitigen Ausstat-

tungsdefizite weitere quantitative und qualitative Entwicklung des NVZ „Hohenschönhauser 

Tor“ durch die Ansiedlung eines strukturprägenden Nahversorgers empfohlen. 
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Zwischenzeitlich hat sich ein Lebensmitteldiscounter im NVZ angesiedelt, so dass von einer 

entsprechend gestärkten Versorgungsfunktion ausgegangen werden kann. 

 

I.3.7 Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

I.3.7.1 Schulentwicklungsplan 

Der Schulentwicklungsplan (SEP) des Bezirkes Lichtenberg von Berlin für die Schuljahre 

2018/19 – 2024/25 wurde am 14. Januar 2020 durch das Bezirksamt beschlossen und am 4. 

Mai 2020 durch die Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis genommen. 

Abgesehen von den kurzfristig anstehenden Maßnahmen sind für den Zeitraum nach dem 

Schuljahr 2024/2025 bereits weitere zusätzliche Kapazitätserweiterungen in Bestandsschu-

len und durch Neugründungen von Schulen vorgesehen. In einer entsprechenden Auflistung 

der Potentiale für Kapazitätserweiterungen nach dem Schuljahr 2024/2025 wird auch der 

Standort Hohenschönhauser Straße 76, der sich innerhalb des Plangebiets des Bebauungs-

plans 11-168 befindet, aufgeführt. Hier ist der Neubau einer 3-zügigen Grundschule in der 

Vorplanung; die (geplante) Fertigstellung wird für das Jahr 2027 angestrebt. 

 

I.3.7.2 Landschaftsrahmenplan Bezirk Lichtenberg  

Mit dem vom Bezirksamt beschlossenen Landschaftsrahmenplan (BA-Beschluss Nr. 5 

178/2006 vom 20. Juni 2006) liegt ein bezirkliches Entwicklungskonzept vor, das eine nach-

haltige Sicherung und Nutzungsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlage zum Ziel hat. Im 

Jahr 2014 wurde diese Planung überarbeitet, so dass der fortgeschriebene Landschaftsrah-

menplan vom 5. Juni 2014 als flächendeckende, gebündelte, zusammenhängende Pla-

nungs- und Entscheidungsgrundlage für die bezirkliche Freiraum- und Grünflächenentwick-

lung anzuwenden ist. 

In mehreren Teilplänen zum Landschaftsrahmenplan werden die bestehenden Freiraum-

strukturen innerhalb des Bezirks (u. a. öffentliche Grün- und Freiflächen, Biotopverbund, 

Landschaftsbild, Gewässer, Spielplätze und Wege) dargestellt und für einzelne Planinhalte 

auch entsprechende Planungen des Bezirks veranschaulicht. 

In der Karte „Landschaftsbild“, basierend auf dem Bestand im Jahr 2014, wird nur für eine 

Teilfläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 11-168 eine Aussage getroffen. Die 

seinerzeit noch nicht durch eine Unterkunft für Geflüchtete genutzte Sportanlage im zentra-

len Plangebiet sowie die hieran westlich anschließenden Tennisplätze sind als öffentliche 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sport“ ausgewiesen. Darüber hinaus führt die Karte 

„Spielplätze“ das Plangebiet innerhalb des Planungsraums 17 auf, welcher mit der Versor-

gungsstufe 4 (0,4 - 0,6 m²/EW) und damit einer niedrigen Dringlichkeit auf einer von 1 bis 5 

reichenden Skala dargestellt wird. 

 

I.3.7.3 Landschaftsplanung 

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsplanung werden bei 

Erforderlichkeit auf örtlicher Ebene Landschaftspläne aufgestellt, welche örtliche Erfordernis-
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se und Maßnahmen aufzeigen, die aus dem LaPro Berlin abzuleiten sind. Ein Landschafts-

plan wurde für das Gebiet, in dem sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 

befindet, nicht aufgestellt. 

 

I.3.8 Angrenzende Bebauungspläne 

Direkt nördlich grenzt der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 11-42 an den Geltungs-

bereich des Bebauungsplans 11-168 an. Planungsziel ist die Festsetzung einer privaten 

Grünfläche für Dauerkleingärten im Bereich der hier bereits bestehenden Kleingartenanlage. 

Seit dem Aufstellungsbeschluss im Dezember 2007 sind noch keine der gemäß Baugesetz-

buch erforderlichen Beteiligungsverfahren durchlaufen worden. 

Der seit dem November 2001 in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 11-9a grenzt unmit-

telbar östlich an das Plangebiet 11-168 an und hat die Festsetzung eines urbanen Gebietes 

im Sinne des § 6a BauNVO sowie von öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen zum Ziel. 

Zum gegenwärtigen Stand der Planung wird die Realisierung eines aus vier Gebäuden be-

stehenden Komplexes für eine Wohn- und Gewerbenutzung sowie ein Hotel und eine Kin-

destagesstätte angestrebt. Die Bebauungshöhen liegen bei sechs bis acht Geschossen; im 

Kreuzungsbereich Weißenseer Weg / Konrad-Wolf-Straße sollen zwei Hochpunkte mit zehn 

bis elf Geschossen zulässig sein. Der Bebauungsplan 11-9a durchlief im März / April 2020 

die erneuten frühzeitigen Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1 und 4. Abs. 1 BauGB. 

Im weiteren östlichen Umfeld des Plangebiets befinden sich nördlich der Konrad-Wolf-Straße 

die Bebauungspläne 11-9b (planungsrechtliche Sicherung eines Mischgebiets nach § 6 

BauNVO) und 11-9c (Festsetzung einer Wohnnutzung) in Aufstellung. Beim Bebauungsplan 

11-9b wurde unmittelbar nach dem Aufstellungsbeschluss im Jahr 2001 die frühzeitige Bür-

gerbeteiligung durchlaufen; seitdem ruht das Verfahren. Der Bebauungsplan 11-9c durchlief 

das gemäß Baugesetzbuch vorgesehene Aufstellungsverfahren hingegen fast vollständig; 

aufgrund der Ergebnisse der Rechtsprüfung bedarf es laut Beschluss des Lichtenberger Be-

zirksamtes vom 17. Dezember 2019 jedoch einer erneuten Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange. 

 

I.3.9 Planfeststellungen 

Die im Bereich des Weißenseer Wegs und der Hohenschönhauser Straße verlaufenden 

Straßenbahntrassen bestehen bereits seit der DDR-Zeit; für die Errichtung der Gleise wurde 

zwar kein Planfeststellungsverfahren durchlaufen, sie gelten jedoch als planfestgestellt. Wei-

tere planfestgestellte Anlagen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 nicht 

vorhanden. 
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I.4 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Für das Grundstück Weißenseer Weg 76 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Fennpfuhl, auf dem 

sich ein BVG-Busparkplatz befindet, wurde am 24. April 2007 der Aufstellungsbeschluss für 

den Bebauungsplan mit der Bezeichnung 11-38 gefasst. Die frühzeitigen Beteiligungsverfah-

ren im Jahr 2007 wurden auf Basis eines Vorentwurfs durchlaufen, der auf eine städtebauli-

che Struktur mit geringer Dichte abzielte, die im Blockrand den Abschluss der Großsiedlung 

Fennpfuhl bildet und gleichzeitig den Übergangsbereich zur Kleingartenanlage „Langes Hö-

he“ ausbildet. 

Nach einer langen Ruhephase wurde das Bebauungsplanverfahren unter veränderten städ-

tebaulichen Rahmenbedingungen im Jahr 2015 wiederaufgenommen. Auf Grundlage des 

Bezirksamtsbeschlusses vom 24. März 2015 war beabsichtigt, das Bebauungsplanverfahren 

11-38 mit vergrößertem Geltungsbereich von nun rd. 4,1 ha und erweiterten Planungszielen 

fortzusetzen. Das wesentliche Ziel des Bebauungsplans 11-38, die Entwicklung eines allge-

meinen Wohngebiets gem. § 4 BauNVO, blieb bestehen. Es erfolgte eine erneute frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB. Das Ergebnis des im Jahr 2015 von den Grund-

stückseigentümern ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs „Am Volkspark“ konnte von 

diesen jedoch nicht in einen städtebaulichen Rahmenplan überführt werden, der mit den 

Planungszielen des Bebauungsplans 11-38 und hier insbesondere mit dem Ergebnis der 

erneuten frühzeitigen Beteiligungen gemäß §§ 3. Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vereinbar war. 

Daher wurde das Bebauungsplanverfahren 11-38 durch Beschluss des Bezirksamtes vom 9. 

Juli 2019 eingestellt. 

Aufgrund des erweiterten Bedarfs an Grundschulplätzen sowie die gegenwärtigen Versor-

gungsdefizite hinsichtlich vorhandener Sportanlagen erfolgt die Aufstellung des Bebauungs-

plans 11-168 für einen gegenüber dem Bebauungsplan 11-38 deutlich vergrößerten Gel-

tungsbereich mit erweiterten Planungszielen. 
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II UMWELTBERICHT 

II.1 Einleitung 

II.1.1 Vorbemerkung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) legt fest, dass im Rahmen aller Bauleitplanverfahren i. d. R. 

eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-

gen der Planung sind zu ermitteln und darzustellen (§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB ist der für die Umweltprüfung notwendige Untersuchungsum-

fang und Detaillierungsgrad abzustimmen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, werden von der Planung unterrichtet und um 

Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und den Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB gebeten. 

Die nachfolgenden Ausführungen weisen insbesondere auf die inhaltlichen Aspekte der 

Umweltprüfung hin. Der formale Aufbau des Umweltberichts orientiert sich an Anlage 1 

BauGB. 

 

II.1.2 Untersuchungsgegenstand 

Untersuchungsgegenstand sind die durch die Planung des Bebauungsplans verursachten 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen. 

Hinsichtlich des Gegenstands der Umweltprüfung enthält § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB folgende 

zu berücksichtigende Umweltbelange: 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 

Europäischen Vogelschutzgebiete  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in bestimmten Gebieten,  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d und  
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j) Anfälligkeit des nach Bebauungsplan zulässigen Vorhabens für schwere Unfälle oder Ka-

tastrophen. 

Zum Katalog der Umweltbelange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB kommt § 1a ergänzende Bedeu-

tung zu. Ebenfalls Gegenstände der Umweltprüfung sind: 

 sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (Vorrang der Innenentwick-
lung, Wiedernutzbarmachung von Flächen), 

 Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz und Berliner Naturschutzgesetz, 

 Berücksichtigung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken. 

 

II.1.3 Untersuchungsmethode 

Ziel und Gegenstand der Umweltprüfung ist es, den Umfang von erheblichen Beein-

trächtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu ermitteln und zu bewerten. 

Dazu wird zunächst der gegenwärtige Umweltzustand dargestellt (Bestandsbeschreibung 

und -bewertung). Hieraus werden die Empfindlichkeiten der jeweiligen Schutzgüter abge-

schätzt. 

Eine wichtige Grundlage der Bestandsaufnahme sind u. a. der FIS-Broker (Fachübergreifen-

des Informationssystem der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) 

bzw. der Digitale Umweltatlas Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, 

Geoportal). Beide stellen wichtige Informationen zu den zu behandelnden Schutzgütern be-

reit. Weitere wichtige Aussagen zu Entwicklungszielen trifft v. a. das Berliner Landschafts-

programm (LaPro). 

Die Prognose der Umweltauswirkungen erfolgt nach dem Prinzip, dass von einer Planung 

Wirkungen ausgehen, die Veränderungen der Schutzgüter hervorrufen. Die Wirkfaktoren der 

Planung und die ihnen zuordenbaren Veränderungen der Schutzgüter werden nach Möglich-

keit in ihrer quantitativen, ansonsten in der qualitativen Dimension dargestellt. In Abhängig-

keit von Vorbelastungen, der Empfindlichkeit der Schutzgüter und der Wirkintensität erfolgt 

eine verbal-argumentative Bewertung (Erheblichkeitseinschätzung) der Auswirkungen. 

Im Rahmen der Bewertung sind Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum 

Ausgleich festgestellter Umweltbeeinträchtigungen aufzuführen und somit die naturschutz-

fachliche Eingriffsregelung abzuhandeln. Die Bewertung und Bilanzierung des Eingriffes wird 

sich an dem „Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (Senatsver-

waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, 2020) orientieren und im so genannten „aus-

führlichen Verfahren“ erfolgen. 

 

II.1.4 Räumlicher Untersuchungsumfang 

Die Festlegung der Untersuchungsräume für die einzelnen Schutzgüter richtet sich nach den 

möglichen Umweltauswirkungen. Hauptkriterien sind die Reichweite der Wirkfaktoren der 

Planung sowie die an das Planungsgebiet angrenzenden Nutzungen und die örtlichen Ge-

gebenheiten. 

Bezüglich des Schutzgutes „Mensch, Gesundheit und Bevölkerung“ werden das Plangebiet 

selbst, die angrenzenden Wohnnutzungen sowie weitere angrenzende Nutzungen betrach-
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tet, um die Auswirkungen der Planung auf die menschliche Gesundheit beurteilen zu kön-

nen. 

Der Betrachtungsraum für das Schutzgut „Orts- und Landschaftsbild“ ist das Gebiet, in dem 

die entstehende Bebauung voraussichtlich deutlich sichtbar sein wird. So können die visuel-

len Auswirkungen der Planung geprüft werden. 

Beim Schutzgut „Klima und Luft“ wird der Betrachtungsraum ebenfalls auf die angrenzenden 

Bereiche ausgedehnt. 

Bei allen weiteren Schutzgütern (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser sowie Kultur- und 

Sachgüter) bildet das Plangebiet die räumliche Begrenzung des Untersuchungsgebietes 

(blaue Linie). Bei diesen Schutzgütern werden durch die Wirkfaktoren und die örtlichen Ge-

gebenheiten voraussichtlich keine über das Plangebiet hinausgehenden Auswirkungen ent-

stehen. 

 

Abb. 2: Geltungsbereich mit Untersuchungsumgriff (Grundlage K5, Fis-Broker) 

 

II.1.5 Plangebiet 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von rd. 6,4 ha und liegt nördlich der Hohenschönhauser 

Straße bzw. im Kreuzungsbereich Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg, im Bezirk 

Lichtenberg und den Ortsteilen Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen. 

Der Geltungsbereich befindet sich zwischen den bebauten Grundstücken an der Hohen-

schönhauser Straße und Flächen verschiedener Kleingartenanlagen. Westlich grenzt der 

Volkspark Prenzlauer Berg an. Am Weißenseer Weg liegt auf der gegenüberliegenden Stra-

ßenseite das Sportforum Berlin.  
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Auch im Plangebiet gibt es Sportanlagen. Im westlichen Grundstücksteil liegen die unge-

deckten Tennisplätze des SV Berliner Brauereien e. V. Abteilung Tennis.  

Der Grundstücksteil im Kreuzungsbereich Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg ist 

als großflächige Stellplatzanlage der BVG genutzt. Hier werden Busse gewartet.  

Eine öffentlich nutzbare Stellplatzfläche befindet sich am Wohnhaus Hohenschönhauser 

Straße 66/67. 

Darüber hinaus befindet sich noch eine in Containerbauweise errichtete Unterkunft für Ge-

flüchtete (sogenannte Tempo-Home) auf der Fläche eines ehemaligen Sportplatzes. Das 

Gelände wird über die Hohenschönhauser Straße erschlossen. 

Die Anbindung an den ÖPNV ist durch die Tram- und Bushaltestellen Hohenschönhauser 

Straße / Weißenseer Weg sowie Sportforum (Berlin) in direkter Nachbarschaft gegeben. 

 

II.1.6 Beabsichtigte Festsetzungen des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan soll insbesondere die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Entwicklung eines Wohngebietes schaffen. Der stadtweite Bevölkerungszuwachs sowie die 

in den letzten Jahren erfolgte Bevölkerungsentwicklung im Bezirk Lichtenberg erfordern drin-

genden Handlungsbedarf beim Wohnungsneubau. 

Eine weitere Zielsetzung des Planverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung eines 

Schulstandortes, um den künftigen Bedarf an Grundschulplätzen im Zusammenhang mit 

dem geplanten Wohnungsbauvorhaben selbst zu decken und gleichzeitig bereits bestehende 

Versorgungsdefizite abzubauen. 

Außerdem werden Flächen für Sport- und Spielanlagen im Bereich der bereits bestehenden 

Tennisplätze (Festsetzung einer Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestim-

mung „Ungedeckte Sportanlage“) festgesetzt. Auch das Vereinsheim der Kleingartenanlage 

„Langes Höhe“ soll planungsrechtlich gesichert werden (private Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung „Private Dauerkleingärten“). 

Daneben ist die Ausweisung von öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und die Festset-

zung einer Fläche mit Stellplätzen sowie einer Quartiersgarage geplant. 

Hinsichtlich der Zahl der Vollgeschosse nimmt der Vorentwurf des Bebauungsplanes die 

Höhe der direkt westlich angrenzenden Bebauung auf (6 Geschosse an der Hohenschön-

hauser Str. 66 und 67) und sichert damit eine einheitliche Höhenentwicklung nördlich der 

Hohenschönhauser Straße. In der Vorentwurfsvariante 1 wird zudem die Entwicklung eines 

Hochpunktes mit sechs bis zehn Geschossen in Zuordnung zum Kreuzungsbereich der 

Straßen vorgesehen. 

 

II.1.7 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des 

geplanten Vorhabens 

Für das rd. 64.275 m² große Plangebiet werden folgende Flächennutzungen mit entspre-

chenden Flächenanteilen im Bebauungsplan festgesetzt: 
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 Allgemeines Wohngebiet (Variante 1A: rd. 31.135 m² / Variante 1B: rd. 25.230 m² / Vari-
ante 2: rd. 28.080 m²) 

 Urbanes Gebiet (nur Variante 1B: rd. 5.905 m²) 

 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ (Varianten 1A und 1B: 
rd. 15.125 m²/ Variante 2: rd. 18.180 m²) 

 Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „Ungedeckte Sportanla-
ge“ (rd. 6.260 m²) 

 Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ (rd. 650 m²) 

 Straßenverkehrsfläche (rd. 10.695 m²) 

 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radfahrerbereich“ (rd. 
400 m²) 

 

II.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und 

deren Berücksichtigung 

II.2.1 Fachgesetzliche Ziele 

II.2.1.1 Umweltschutz im Bauplanungsrecht 

Laut § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-

schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen mit-

einander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung sichert. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 

die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln als auch den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die 

städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 

entwickeln. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll „mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden“. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-

entwicklung, zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“. 

Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a des Baugesetzbuchs ist die Umweltprüfung mit Umweltbericht 

obligatorischer Bestandteil des Regelverfahrens für die Aufstellung von Bauleitplänen. 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die Nach- oder Wiedernutzung von bereits ge-

nutzten bzw. bebauten Flächen in verdichteter Bauweise. Durch die Erhöhung der Geschos-

sigkeit wird die Nutzbarkeit der vorhandenen Flächen erhöht. 
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II.2.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

Nach § 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 

- BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verord-

nung vom 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1328) geändert wurde) sind Natur und Landschaft auf-

grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfä-

higkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der 

Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung von Natur und 

Landschaft. 

Im Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - 

NatSchG Bln) vom 29.05.2013 werden die Grundsätze des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege des BNatSchG ergänzt. 

Eingriffsregelung 

Sind aufgrund der Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in 

Natur und Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den 

Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Nä-

heres regelt § 1a BauGB.  

Artenschutz 

In § 44 BNatSchG ist der Umgang mit besonders und streng geschützten Tier- und Pflan-

zenarten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) geregelt. Im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens ist zu prüfen, ob die Zugriffsverbote des Absatzes 1 eingehalten werden können und 

eine unzulässige Beeinträchtigung von Individuen, der lokalen Population und der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten dieser Arten ausgeschlossen werden kann. Zu beachten sind natio-

nale und europäische Verordnungen und Richtlinien, wie die Europäische Artenschutzver-

ordnung, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie die Europäische Vogelschutz-Richtlinie. 

In Absatz 5 BNatSchG wird geregelt, dass bei Eingriffen, die nach dem Bundesnaturschutz-

gesetz oder dem Baugesetzbuch zulässig sind, nur die europarechtlich geschützten Arten 

(europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) unter die Zugriffs-

verbote fallen. 

Biotopschutz 

Paragraph 30 Abs. 2 BNatSchG definiert die geschützten Biotope und deren Schutzstatus. 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung ge-

setzlich geschützter Biotope führen können, sind verboten. Ergänzend zu den Vorschriften 

des § 30 BNatSchG weitet § 28 NatSchG Bln den gesetzlichen Biotopschutz auch auf zu-

sätzliche Biotope aus.  

Durch Untersuchungen zum Biotopbestand, dem Artenschutz und dem Vollzug der Eingriffs-

regelung gemäß den fachlichen Standards werden die Regelungen berücksichtigt. 
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II.2.1.3 Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) 

Wegen ihrer Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

bestimmt die Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO) vom 11. Januar 1982 (GVBl. S. 

250), zuletzt geändert durch Verordnung vom 08.05.2019 (GVBl. S. 272),, dass die Bäume, 

die gemäß § 2 BaumSchVO geschützt sind, erhalten und gepflegt werden müssen. Sie dür-

fen nicht ohne Genehmigung beseitigt oder in ihrem Weiterbestand beeinträchtigt werden. 

Gemäß § 3 Abs. 3 BaumSchVO ist bei der Planung und Durchführung von Vorhaben und 

Maßnahmen vom Vorhabenträger sicherzustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen der 

geschützten Bäume unterbleiben. Bäume mit einem Stammumfang ab 80 cm (gemessen in 

1,30 m Höhe über dem Erdboden) sowie mehrstämmige Bäume, wenn mindestens einer der 

Stämme einen Mindestumfang von 50 cm aufweist, sind gemäß der Berliner Baumschutz-

verordnung geschützt. 

Der Ersatz für den Verlust von geschützten Einzelbäumen wird gemäß Anlage 1 und 2 der 

BaumSchVO ermittelt. 

Für den Baumbestand des Plangebietes wurde ein Baumkataster erarbeitet. 

 

II.2.1.4 Bodenschutz 

Zweck des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 

von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG, vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 

502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBI. I S. 3465) 

geändert worden ist) ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wieder-

herzustellen. Dazu sind u. a. schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 

Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge 

gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 

sind so weit wie möglich zu vermeiden. Bezogen auf die Wirkungspfade Boden-Mensch, 

Boden-Nutzpflanzen und Boden-Grundwasser enthält die Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV) definierte Maßnahmen-, Prüf- und Vorsorgewerte.  

Bei Planungen, Baumaßnahmen und sonstigen Vorhaben ist durch die öffentlichen Pla-

nungsträger vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, baulich nicht veränderten oder 

unbebauten Flächen zu prüfen, ob stattdessen eine Wiedernutzung von ehemals genutzten 

oder bereits versiegelten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist (§ 1 Abs. 2 

Bln BodSchG). Dieses wird durch die Wiedernutzbarmachung von Flächen erfolgen. 

 

II.2.1.5 Wasserrecht 

Durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG, vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 

geändert worden ist) liegen auf Bundesebene einheitliche Vorgaben zur Bewirtschaftung der 

oberirdischen Gewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers vor. Ziel und Zweck 

dieses Gesetzes ist eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung und der Schutz von Gewäs-

sern. In § 46 Abs. 2 WHG wird die Versickerung von auf den Grundstücken anfallendem 

Niederschlagswasser erlaubt. Im Berliner Wassergesetz (BWG, in der Fassung vom 17. Juni 
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2005, zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 02.02.2018 (GVBI. S. 160)) wer-

den die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes präzisiert. Nach § 36a des BWG soll 

Niederschlagswasser über die belebte Bodenschicht versickert werden, soweit eine Verun-

reinigung des Grundwassers nicht zu befürchten ist bzw. sonstige signifikante nachteiligen 

Auswirkungen auf das Grundwasser nicht zu erwarten sind.. 

 

II.2.1.6 Immissionsschutz 

Ziel des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 17. Mai 2013, das zuletzt durch Gesetz vom 19. 

Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wurde, ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-

den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen solcher Umwelteinwirkungen vorzu-

beugen.  

Für die Bauleitplanung legt § 50 BImSchG den Grundsatz fest, die für eine bestimmte Nut-

zung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass die von schädlichen Immissio-

nen hervorgerufenen Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete wie z. B. Wohnen soweit wie 

möglich vermieden werden.  

Verkehr ist in Berlin der Hauptverursacher von Lärm. Mit Lärmminderungsplänen – zu deren 

Aufstellung Städte und Gemeinden nach § 47d BImSchG unter bestimmten Bedingungen 

verpflichtet sind, soll diese Umweltbelastung reduziert werden. Planungen und Vorhaben 

können die Entstehung von Lärmbeeinträchtigungen beeinflussen.  

Zur Senkung gesundheitlicher Risiken durch Luftschadstoffe wurden durch die Europäische 

Gemeinschaft Grenzwerte für die Luftqualität verabschiedet und in deutsches Recht (Bun-

desimmissionsschutzgesetz und Ausführungsverordnungen) umgesetzt. Werden nach 

§ 47 BImSchG festgelegte Immissionsgrenzwerte einschließlich bestimmter Toleranzmargen 

überschritten, muss die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan aufstellen.  

Mit der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - BImSchV) werden Immissionsgrenzwerte zum Schutz vor 

Verkehrslärm definiert In der 24. BImSchV (Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung) werden Art und Umfang notwendiger Schallschutz-

maßnahmen festgelegt. Beide Verordnungen sind beim Neubau oder einer wesentlichen 

Änderung zu berücksichtigen. 

Die 39. BImSchV (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) 

enthält einzuhaltende Grenzwerte für eine Reihe von Luftschadstoffen. Unter anderem sind 

hier die Regelungen für Feinstaub (PM10, PM2,5 und NO2) festgesetzt. Ziel ist die Verbesse-

rung der Luftqualität.  

Zur Beurteilung von Sportanlagen wird die 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverord-

nung) zugrunde gelegt. 
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Für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen und der resultierenden Sekundärluft-

schallpegel aus Schienenverkehrswegen liegen keine rechtlich verbindlichen Fachgesetze 

vor.  

 

II.2.2 Fachplanerische Ziele 

Ziel des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist es Menschen, Tiere und Pflan-

zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen solcher Umwelteinwir-

kungen vorzubeugen. 

 

II.2.2.1 Lärmminderungsplanung Berlin 

Mit dem Lärmaktionsplan setzt das Land Berlin Erfordernisse aus der EU-

Umgebungslärmrichtlinie um, die am 18. Juli 2002 in Kraft trat. Der Lärmaktionsplan 2013-

2018 wurde am 2015 beschlossen und 2019 als Lärmaktionsplan Berlin 2019-2023 (Senats-

verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin (2019) fortgeschrieben. Im Lärmak-

tionsplan werden Strategien beschrieben, um die Verkehrslärmbelastung zu reduzieren. 

Hierzu werden Handlungsfelder und Maßnahmen benannt, die in den kommenden Jahren 

bearbeitet und umgesetzt werden sollen. Die Aktionspläne von 2008 und von 2013-2018 

wurden durch den am 23. Juni 2020 beschlossenen Lärmaktionsplan 2019-2023 fortge-

schrieben. Mit den Lärmaktionsplänen sind Strategien und konkretisierte Anforderungen er-

arbeitet worden, die im laufenden Prozess überprüft und mehrfach fortgeschrieben wurden. 

Bereits mit der 1. Fortschreibung wurde ein Leitfaden entwickelt, der für die Ebenen der vor-

bereitenden und verbindlichen Bauleitplanung sowie in den informellen städtebaulichen Pla-

nungen die Möglichkeiten der Berücksichtigung von Lärmminderung für die jeweilige Pla-

nungsebene darstellt. Diese sind im Berliner Leitfaden zum Lärmschutz beschrieben. 

Der Berliner Leitfaden zum Lärmschutz (2017, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen / Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: Berliner Leitfaden - 

Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung) konkretisiert dabei die Vorgehensweise bei 

der Bewertung von Lärmsituationen, zeigt die rechtlichen Rahmenbedingungen auf und stellt 

somit eine praktische Handlungsanleitung im städtebaulichen Planungsprozess dar.  

Das Plangebiet befindet sich gemäß Lärmminderungsplanung für Berlin von 2013-2018 – 

Aktionsplan in keinem Konzeptgebiet (2. Fortschreibung). Bei einem Teilstück der Landsber-

ger Allee in der Nähe des Geltungsbereichs handelt es sich um einen Schwerpunkt des Un-

tersuchungsnetzes mit einer hohen Lärmbelastung. 

Die folgende Abbildung zeigt den Abschnitt südlich der Landsberger Allee aus dem Prü-

fungsprozess im Rahmen der Lärmminderungsplanung (Abschnitt 218).  
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Abb. 3: Screening Lärmaktionsplan Berlin 2013-2018 (Auszug) 

 

 

Als Schwellenwerte für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen wurden im Lärmaktions-

plan Berlin zwei Stufen definiert, die mit der Fortschreibung weiterhin Gültigkeit haben:  

 1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts: Bei Überschreitung dieser Werte sollen 
prioritär und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefähr-
dung ergriffen werden. 

 2. Stufe: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts: Diese Werte wurden von der Lärmwir-
kungsforschung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rah-
men der Vorsorge als Zielwerte für die Lärmminderungsplanung.  

Im Rahmen des Verfahrens werden die erforderlich werdenden Maßnahmen geprüft und 

festgesetzt. 

 

II.2.2.2 Luftreinhalteplanung Berlin  

Zur Senkung gesundheitlicher Risiken durch Luftschadstoffe wurden durch die Europäische 

Gemeinschaft Grenzwerte für die Luftqualität verabschiedet und in deutsches Recht (Bun-

desimmissionsschutzgesetz und Ausführungsverordnungen) umgesetzt. Werden nach 

§ 47 BImSchG festgelegte Immissionsgrenzwerte einschließlich bestimmter Toleranzmargen 

überschritten, muss die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan aufstellen.  

Die Luftreinhalteplanung für Berlin beinhaltet u. a. Situationsanalysen für die Überschreitung 

bestimmter Grenzwerte an Hauptverkehrsstraßen. Basierend auf einer Ursachenanalyse zur 

Abschätzung der Entwicklung ohne Maßnahmen sind Vorschläge für Maßnahmen zur Ein-

haltung der Grenzwerte erarbeitet worden. Neben technisch-organisatorischen Hinweisen 
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sind auch planerische Konzepte aufgestellt worden, die auf eine günstige Frischluftversor-

gung abzielen (z. B. Erhalt von Frischluftschneisen und Pflanzung von Straßenbäumen).  

Innerhalb des S-Bahnrings ist in diesem Zusammenhang zur Verbesserung der Luftqualität 

eine sogenannte Umweltzone eingerichtet worden. Das Plangebiet liegt jedoch außerhalb 

der Umweltzone Berlin.  

Der Berliner Senat hat nun die 2. Fortschreibung des Berliner Luftreinhalteplans (Senatsver-

waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2019): Luftreinhalteplan 2018-2020 für Berlin, 

Berlin) am 23.07.2019 beschlossen.  

Zuvor war unter anderem die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen geprüft und ausge-

wertet worden. Auf der Grundlage einer Prognose der zu erwartenden Schadstoffbelastung 

wurden zusätzliche Maßnahmen für nachhaltige Luftverbesserungen in Berlin geprüft und 

festgelegt. Diese Maßnahmen lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: In stadtweit wirkende 

Maßnahmen und in lokale Maßnahmen für besonders hoch belastete Straßen. 

Zu den stadtweit wirksamen Maßnahmen zählen v. a. die Nachrüstung und Flottenerneue-

rung bei Linienbussen und kommunalen Fahrzeugen ebenso wie der Umstieg von Diesel-

bussen auf Elektrobusse bei der BVG.  

Der Berliner Umweltatlas stellt bei den verkehrsbedingten Luftbelastungen die Wirkung aus-

gewählter Szenarien auf die Luftbelastung dar. Für das Plangebiet bzw. den umgebenden 

Straßenraum liegt keine Neuberechnung vor. Gemäß verkehrsbedingter Luftbelastung im 

Straßenraum lag der Index 2015 bei sehr gering belastet (Hohenschönhauser Straße NO2 

21,17 /m3, PM10 21,31/m3 und Weißenseer Weg 23,03 /m3, PM10 21,71/m3) (Digita-

ler Umweltatlas Berlin, Karte 03.11.3 und Karte 03.11.2 Stand 23.09.2019). 

 

II.2.2.3 Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima 

Das Land Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) be-

schlossen. Ziel des Stadtentwicklungsplans Klima ist es, die Stadt auf den Klimawandel vor-

zubereiten. Der Klimawandel trifft Städte in besonderer Weise, er wirkt sich auf das Bioklima 

und damit auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen aus. Der Stadtentwick-

lungsplan Klima widmet sich den räumlichen und stadtplanerischen Aspekten des Klimas in 

Berlin und konzentriert sich hierbei auf vier raumbezogene Handlungsfelder: 

 Bioklima im Siedlungsraum 

 Grün- und Freiflächen, 

 Gewässerqualität und Starkregen und 

 Klimaschutz. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans und sein näheres Umfeld ist im StEP Klima 

als wesentliche Darstellung im prioritären Handlungsbedarf das Handlungsfeld Grün- und 

Freiflächen enthalten. Dabei haben Stadtbäume im Siedlungsraum besondere Bedeutung 

beim bioklimatischen Ausgleich. Dies gilt gleichermaßen für Straßenbäume.  

Der Aktionsplan - Handlungskulisse führt keine prioritären Handlungsfelder für das Areal auf.  

Der neue StEP Klima KONKRET (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

(2016): Stadtentwicklungsplan Klima KONKRET - Klimaanpassung in der wachsenden Stadt, 
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Berlin) untersetzt den Entwicklungsplan von 2011 und schreibt ihn fort. Der StEP Klima von 

2011 ist ein informelles Planungsinstrument und dient u. a. in der Bauleitplanung als Abwä-

gungsgrundlage.  

Die Maßnahmen sollen die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der gebauten Strukturen und der 

Freiflächen gegenüber extremen Wetterereignissen erhöhen. Dafür wurden die wesentlichen 

Faktoren Hitze und Starkniederschläge identifiziert.  

Zu den wesentlichen Aspekten der Anpassungen zur Reduzierung von Hitzestress gehören 

neben der Berücksichtigung von Grünflächen und Vegetation (Verdunstungskühle und Be-

schattung) die Gestaltung von Gebäudeoberflächen und -dächern. Begrünte Dächer und 

Fassadenbegrünung dämmen die Gebäude ab und erhöhen die Verdunstungskühle. Die 

Dachbegrünung kann gleichzeitig zum Rückhalt von Regenwasser genutzt werden.  

Die dezentrale Rückhaltung und Versickerung des Regenwassers wird als wesentliche Maß-

nahme im Umgang mit Starkniederschlägen an Bedeutung weiter zunehmen. Für extreme 

Regenereignisse („urbane Überflutung“), bei der innerhalb kurzer Zeit große Wassermengen 

anfallen, reicht ein dezentrales System nicht aus, zumal in stärker überbauten Bereichen die 

Möglichkeiten einer dezentralen Retention begrenzt sind. Hier sollen Retentionssysteme 

geprüft werden, die kurzzeitig große Wassermengen aufnehmen können, um sie über einen 

längeren Zeitraum an die Kanalisation oder eine Vorflut abgeben zu können. Anpassungen 

im Kanalsystem (z. B. Vergrößerungen der Dimensionierung) scheiden i. d. R. aus. Städti-

sche Oberflächen (Plätze, Straßenräume und Dächer) sollen zukünftig so gestaltet werden, 

dass sie überflutungstauglich werden und vorübergehend größere Mengen an Wasser auf-

nehmen können. 

 

II.2.2.4 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Im Berliner Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro für Berlin in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 17. Juni 2016 (ABl. Berlin Nr. 24, S. 1314)) sind für das Plangebiet 

bestimmte Entwicklungsziele und Maßnahmen formuliert. In den vier Programmplänen wer-

den für den Geltungsbereich unterschiedlich differenzierte Darstellungen vorgenommen. 

Naturhaushalt / Umweltschutz 

Es liegt eine Darstellung der Fläche als Siedlungsgebiet vor. Damit verbunden ist bezogen 

auf den Teilplan „Naturhaushalt und Umweltschutz“ der Anteil an naturhaushaltswirksamen 

Flächen in Siedlungsgebieten durch Entsiegelung, die Begrünung von Dächern, Höfen und 

Fassaden zu erhöhen.  

Besondere Aufmerksamkeit verlangen die Naturgüter „Luft“ (Vorsorgegebiet Luftreinhaltung) 

und „Klima“ (Vorsorgegebiet Klima). 

Folgende Ziele sind zu berücksichtigen: 

 Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, 

Hof- und Wandbegrünungen), 

 kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung, 

 Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes, 

 dezentrale Regenwasserversickerung, 
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 Förderung emissionsarmer Heizsysteme, 

 Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege, 

 Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung, 

 Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen, 

 Vernetzung klimawirksamer Strukturen, 

 Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo). 

Der nordwestliche Geltungsbereich mit den Sportflächen ist als Grün- und Freifläche darge-

stellt. Zu fördern sind: 

 Erhalt und Entwicklung aus Gründen des Bodenschutzes, des naturnahen Wasserhaus-

haltes, der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit, 

 Anpassung an den Klimawandel, 

 Rückhalt des Wassers in der Landschaft 

 Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung / Versickerung von Regenwasser 

benachbarter Flächen 

 Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern 

 Klimaangepasste Pflanzenverwendung, Bevorzugung hitze- und trockenstresstoleranter 

Arten 

 Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten 

 

Biotop- und Artenschutz 

Im Programmplan Biotop- und Artenschutz wird das Untersuchungsgebiet (das Plangebiet) 

vollständig dem „städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen“ zugeordnet, diese 

grenzen an die dicht bebaute Innenstadt. Es gilt, naturnahe Vegetation zu erhalten und zu 

entwickeln und die für Aufschüttungsböden typische städtische Ruderalvegetation zu för-

dern. Unnötige Versiegelungen sind zu entfernen, soweit auf grundwassernahen, sandigen 

Standorten im Urstromtal die Gefahr einer Grundwasserkontamination ausgeschlossen wer-

den kann. 

Es gilt die biologische Vielfalt generell zu fördern. Für das Plangebiet sehen die Zielformulie-

rungen folgendes vor:  

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von Nut-

zungsintensivierung durch Entsiegelung und Dachbegrünung 

 Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere großkronige Laubbäume). 

Für die künftigen Siedlungsflächen, die angrenzend an die Parkanlage und Kleingärten ge-

plant werden, ist eine Entwicklung und Sicherung von Biotopvernetzung wesentlich. 

 

Biotopverbund, Zielartenverbreitung 

Der Biotopverbund ist ein wesentliches Kerninstrument des Biotop- und Artenschutzes. Für 

den Erhalt der biologischen Vielfalt spielt die Verbindung von Lebensräumen eine große Rol-

le. Für dieses Verbundsystem hat Berlin 34 Zielarten ausgewählt, deren Eignung darin be-

steht, dass sie einen hohen „Mitnahmeeffekt“ für weitere Organismengruppen aufweisen. 
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Der Volkspark Prenzlauer Berg als Lebensraumkomplex „Parks und Grünanlagen“ ist als 

potenzielle Kernfläche für eine Zielart (Marderartige Mauerbiene - Osmia mustelina) einge-

stuft. Aktuelle Nachweise gibt es für das Gebiet nicht. Grundsätzlich geeignet als Potenzial-

fläche sind blütenreiche trockene Ruderalstellen und Brachflächen, aber auch reich struktu-

rierte Grünflächen geeignet. Es müssen geeignete Nahrungspflanzen und Niststrukturen 

(z. B. sonnenexponierte löchrige Mauern, Steinhaufen, Betonpfosten) vorhanden sein.  

Das gesamte Umfeld des Volksparks wird einschließlich des Geltungsbereichs pauschal als 

Potenzialfläche einbezogen mit Ausnahme der BVG-Fläche. Alle anderen Bereiche, auch die 

mit Sportplätzen und Tempo-Homes bestehenden Flächen sind als potenzielle Kernfläche 

eingestuft. Auch die bestehende Wohnbebauung an der Hohenschönhauser Straße sowie 

die Kleingärten wurden hier eingegliedert. Aus der Bestandssituation ergibt sich ein Wider-

spruch zur Einstufung der potenziellen Kernfläche.  

 

Abb. 4: LaPro Zielartenverbreitung potenzielle Kernflächen (Auszug Fis-Broker) 

 

 

Landschaftsbild 

Die Ausweisung als „städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzungen“ und die program-

matischen Zielsetzungen werden im Wesentlichen vom Programmplan Biotop- und Arten-

schutz übernommen und um landschaftsbildrelevante Aussagen ergänzt.  

Wesentliche Aussagen für den zu entwickelnden Bereich sind: 

 Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-

schafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung 
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 Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 

Großsiedlungen 

 Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente; Anlage ortsbildprägender Frei-

flächen, begrünter Straßenräume und Stadtplätze bei Siedlungserweiterung. 

 

Erholung und Freiraumnutzung 

Das Areal im Kreuzungsbereich Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg ist den be-

bauten Gebieten zugeordnet. Die Dringlichkeitsstufe bei der Verbesserung der Versorgung 

mit Freiflächen ist niedrig (IV). Dennoch sollte bei einer Flächenentwicklung das Thema Er-

holung und Freiraumnutzung mitgedacht werden, indem ein qualitatives ansprechendes und 

nutzbares Umfeld mit Erholungspotenzialen aufgewertet wird. 

Es sind folgende Ziele zu berücksichtigen: 

 Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume 

und Infrastrukturen, 

 Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum; Vernetzung von 

Grün- und Freiflächen, 

 Erhöhung des privaten Freiraums im Bereich von Zeilen- und Großformbauten durch 

Mietergärten, 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum. 

Der derzeit als Sportfläche (einschließlich der Fläche mit Wohncontainern für Geflüchtete) 

genutzte Bereich ist als Grünfläche dargestellt, so dass folgende Zielformulierungen Berück-

sichtigung finden könnten: 

 Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter 

Einbindung aller Altersgruppen; Berücksichtigung barrierefreier Gestaltung, 

 Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufent-

haltsqualität und Nutzungsvielfalt, 

 Ausbau und Kooperation in der Nutzung und Pflege durch Förderung bürgerschaftlichen 

Engagements, 

 Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestal-

tung, Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen 

 

Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 

Der Geltungsbereich zählt im Ausgleichssuchraum nicht mehr zu den Gebieten der Innen-

stadt. Er befindet sich jedoch direkt angrenzend und wird zum Ausgleichssuchraum innerer 

Parkring gezählt.  

Die Art der Berücksichtigung der programmatischen Anforderungen wird im weiteren Verfah-

ren geprüft. 
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II.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

II.3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustandes (Basisszenario) 

Ziel und Gegenstand der Umweltprüfung ist es, den Umfang von erheblichen Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu ermitteln und zu bewerten.  

Im Rahmen der Umweltprüfung werden zunächst die einzelnen Schutzgüter getrennt vonei-

nander erfasst und bewertet. Vorliegende Daten und Erhebungen wurden in die Untersu-

chung eingearbeitet. Eine wichtige Grundlage der Bestandsaufnahme (zusätzlich zur örtli-

chen Erfassung) sind u. a. der Geodatenkatalog des Landes Berlin (FIS-Broker) bzw. der 

Digitale Umweltatlas Berlin. Mit beiden werden wichtige Informationen zu den zu behandeln-

den Schutzgütern bereitgestellt. Darüber hinaus wurden Fachuntersuchungen zu den The-

men Biotope, Bäume sowie Fauna durchgeführt. Weitere Fachgutachten zu Verkehr und 

Schall sowie Regenwasserbewirtschaftung werden ebenfalls ausgewertet, wenn diese im 

weiteren Verfahren vorgelegt wurden. 

 

II.3.1.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

In der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind in der Bauleitplanung die Themen Woh-

nen, Erholung und Gesundheit (insbesondere Lärm) von Belang. 

 

Wohnen 

Innerhalb des Geltungsbereiches findet keine dauerhafte Wohnnutzung statt. Im zentralen 

Bereich des Plangebietes befinden sich allerdings temporäre Unterkünfte für Geflüchtete mit 

acht Wohncontainern. 

Unmittelbar westlich grenzen an den Geltungsbereich sechsgeschossige Wohngebäude in 

Plattenbauweise an. Die U-förmige Gebäudestellung schließt die Bebauung zur Straße hin 

ab und lässt im Zentrum einen beruhigten Innenhof entstehen. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Hohenschönhauser Straße befinden sich 

Wohnblöcke, die zur Großsiedlung Fennpfuhl gehören. Auch sie sind in Plattenbauweise 

errichtet und haben bis zu zehn Geschosse. Hier befinden sich im rückwärtigen von der 

Straße abgewandten Bereich verschiedene Infrastruktureinrichtungen wie die Nils-

Holgersson-Grundschule und eine Kindertagesstätte. 

Die Siedlung erstreckt sich weiter in südliche Richtung über die Landsberger Allee hinaus. 

Hier entstand um das Gewässer Fennpfuhl in den 1960er Jahren eine der ersten Plattenbau-

Großwohnsiedlungen. Die Siedlung ist um den als Zentrum geplanten Anton-Saefkow-Platz 

zudem mit Kaufhaus, Schwimmhalle sowie einer Sporthalle ausgestattet. Hier befinden sich 

mehrere Lebensmittelmärkte. Der Fennpfuhl liegt im Zentrum der gleichnamigen Parkanlage. 
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Erholung 

Im Geltungsbereich dient der Tennisplatz dem Freizeitsport. Weitere Erholungsinfrastruktur 

gibt es im Gebiet nicht. Das Gebiet grenzt aber nördlich und westlich unmittelbar an ausge-

dehnte Kleingärten und den Volkspark Prenzlauer Berg an. Der Volkspark ist eine rd. 29 ha 

große Parkanlage und hat eine große Bedeutung für die Versorgung mit wohnungsnahen 

Grün- und Freiflächen bzw. Spielplätzen. 

Der digitale Umweltatlas (Karte 06.05, Ausgabe 2016) stellt den Geltungsbereich unter Ver-

sorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünanlagen nicht dar, da die Flächen noch nicht 

als Wohnfläche dargestellt waren. Dem westlich angrenzenden Wohnblock wird durch die 

Nähe des Volksparks eine hohe Versorgung mit > 6 m2 / Einwohner bestätigt. 

Im Norden und Westen liegen großflächig Kleingartenanlagen. Dabei handelt es sich um die 

Anlage „Langes Höhe“ mit insgesamt 68 Parzellen und einer Fläche von ca. 27.500 m², die 

sich auf zwei Flächen aufteilt. Gemäß Kleingartenentwicklungsplan (Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2018): Kleingartenentwicklungsplan 2030, Bezirk Trep-

tow-Köpenick) ist die westliche größere Fläche mit 50 Parzellen der 1. Entwicklungskategorie 

zugeordnet. Sie sind dementsprechend dauerhaft gesichert. Der kleinere Teilbereich mit 18 

Parzellen ist in die dritte Entwicklungskategorie eingeordnet. Dies sind Kleingärten mit lang-

fristiger Nutzungsperspektive. 

Nördlich der Kleingärtenanlagen grenzt der Jüdische Friedhof Weißensee an. Von der südli-

chen Seite gibt es allerdings keinen Besuchereingang.  

Auch das östlich des Weißenseer Wegs befindliche Sportforum kann der aktiven Erholungs-

funktion zugeordnet werden. Auf dem 45 ha großen Areal befinden sich 35 Sportanlagen 

(https://www.berlin.de/sen/inneres/sport/sportstaetten/sportforum/). Damit ist es das zweit-

größte Zentrum Berlins und ein Schwerpunkt für den Berliner Leistungssport. Neben dem 

Spitzen-, Nachwuchs- und Leistungssport ist die Anlage aber auch für den Breitensport zu-

gänglich, rund 20 Vereine trainieren hier.  

 

Lärm und Erschütterung 

Der Geltungsbereich liegt im Kreuzungsbereich von Hohenschönhauser Straße und Wei-

ßenseer Weg. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge der Hohenschönhauser Straße 

ist mit 11.700 (DTV) Kfz und die des Weißenseer Weges mit 25.470 (DTV) Kfz angegeben. 

Dabei handelt es sich um eine geringere bis mäßige Verkehrsbelastung (Digitaler Umweltat-

las Berlin, Karte 07.01, Ausgabe 2014). In der folgenden Abbildung (Auszug aus der Karte 

07.01) ist die Landsberger Allee mit einer roten Linie am stärksten belastet dargestellt. 
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Abb. 5: Auszug digitaler Umweltatlas Berlin (Karte 07.01) 

 

 

Nach den strategischen Lärmkarten 2017 (Digitaler Umweltatlas Berlin, Karte 07.05.1 und 

Karte 07.05.2, Ausgabe 2017) wirkt sich der Lärm von beiden Straßen bis in den Geltungs-

bereich hinein aus, da entlang der Straßenzüge keine abschirmenden Strukturen vorhanden 

sind. Der Lärmindex für die Hohenschönhauser Straße wird mit 71 dB(A) für den 

Tag/Abend/Nacht Index LDEN und für den Weißenseer Weg mit 75,9 dB(A) angegeben.  
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Abb. 6: Auszug digitaler Umweltatlas Berlin (Karte 07.05.2) 

 

 

Auch in den Nachtstunden liegen die Werte hoch: an der Hohenschönhauser Straße bei 

62,9 LNIGHT dB(A) und am Weißenseer Weg bei 68 dB(A) LNIGHT. 

Dies führt insbesondere in der Hohenschönhauser Straße zu stark erhöhter Lärmbelastung 

von 70,9 dB(A) bis zu 78,4 dB(A) LDEN für den Tag/Abend/Nacht Index. Am Weißenseer Weg 

liegt die Belastung bei 69,3 dB(A) LDEN. Nachts liegen die Werte an der Hohenschönhauser 

Straße angrenzend zum Geltungsbereich bei 65,1 dB(A) LNIGHT bis zu 72 dB(A) LNIGHT in 

westlicher Richtung. 61,6 dB(A) LNIGHT werden am Weißenseer Weg errechnet. 

Die Angaben beziehen sich auf den durch den Straßenverkehr (nur KfZ) verursachten Lärm. 

Hinzu kommt noch der durch die Straßenbahn verursachte Lärm. Entlang beider Straßenzü-

ge verkehren mehrere Trambahnlinien. Neben dem Direktschall ist davon auszugehen, dass 

bei den Trambahnlinien auch Sekundärschall (Schwingungsübertragung auf Gebäudeteile 

über Fahrwegoberbau) und Erschütterungsimmissionen (tieffrequente Schwingungsübertra-

gungen v.a. auf Gebäudedecken) auftreten.  

Der planungsbezogene Untersuchungsbedarf wird im weiteren Verfahren geklärt. Eine 

schalltechnische Untersuchung wird aktuell erstellt. Die potenziellen Auswirkungen durch 

Sekundärschall und Erschütterungen hängen aber insbesondere von technischen und kon-

struktiven Fragen der Bautechnik ab, können also erst auf der konkreten Planungsebene 

beurteilt werden. 

 

II.3.1.2 Schutzgut Tiere 

Die Fläche wurde von einem Fach-Gutachter (G. Nessing, 2020: Faunistische Untersuchung 

und Artenschutzprüfung) hinsichtlich des Vorkommens streng geschützter Arten und ganz-
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jährig geschützter Lebensstätten (Schwerpunkt europäisch geschützte Arten) untersucht. Die 

Ergebnisse werden in Kapitel II.5 dargestellt. 

 

 

II.3.1.3 Schutzgut Pflanzen und Biotope 

Der Wert für die Lebensraumfunktion wird im Umweltatlas für naturnahe und seltene Pflan-

zengesellschaften mit „gering“ angegeben. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 wurde eine aktuelle Biotop- und Nut-

zungstypenkartierung durchgeführt. Die Kartierung erfolgte im April 2020 mit einer Einstu-

fung entsprechend der Biotoptypenliste von Berlin (Biotoptypenliste Berlins (2005), bearb. 

durch Dr. H. Köstler und Dr. M. Fietz, Berlin; SenStadt IE). Die folgende Abbildung befindet 

sich als zusammenhängender Plan im Anhang.  

 

Abb. 7: Bestandsplan der Biotoptypen im Geltungsbereich 
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Tab. 1: Übersicht der Biotoptypen im Geltungsbereich und Legende des Bestandsplans   

Code Berlin 
Buchstaben-

code 
Biotoptyp Berlin 

Ruderalfluren 

03243 RSBK nitrophile, ruderale Hochstauden 

Rasengesellschaften 

05162 GZA artenarme Zierrasen 

Grün- und Freiflächen 

10150 PK Kleingarten 

10160 PS vegetationsfreie, unversiegelte Flächen 

101713 PEPW 
Sportplatz mit wasserdurchlässigem 
technischem Belag 

101714 PEPV Sportplatz versiegelt 

10201 PDU Spielplatz ohne Bäume 

10272 PHS Strauchpflanzung 

10273 PHH Hecke, Formschnitt 

Bebaute Gebiete, Verkehrsflächen und Sonderflächen 

12240 OSZ Zeilenbebauung 

12612 OVSB Straße mit Asphaltdecke 

12643 OVPV Parkplatz, versiegelt 

12653 OVWT teilversiegelter Weg 

12654 OVWV versiegelter Weg 

126623 OVGBS Straßenbahnfläche 

12750 OAS sonstige versiegelte Flächen 

12830 OKS sonstige Bauwerke 

 

Rund ein Drittel des Geltungsbereiches wird von großflächigen Stellplatzanlagen eingenom-

men. Dazu zählt die durch eine Zaunanlage und Wachdienst geschützte BVG-

Stellplatzfläche aber auch der öffentlich zugängliche Parkplatz für die an den Geltungsbe-

reich außerhalb angrenzenden Wohngebäude. Die Stellplatzanlagen sind vollversiegelt und 

lediglich mit schmalen Pflanzstreifen für Zierrasen und Baumreihen untergliedert. 

Zwischen Straßenraum des Weißenseer Weges und der Hohenschönhauser Straße und den 

Stellplatzanlagen befinden sich großzügige Zierrasenflächen, die mit Baumreihen parallel 

zum Straßenverlauf bestanden sind. 

Westlich der Stellplatzflächen schließt sich eine Unterkunft für Geflüchtete an. Neben den 

acht Wohncontainern befinden sich auf dem Gelände auch temporäre Bauten für die Verwal-

tung und den Wachdienst. Die Außenanlagen bestehen aus Zierrasenflächen mit einigen 

Aufenthaltselementen wie Tischen und Bänken. Zudem wurden Spielbereiche wie ein Bas-

ket- und Fußballfeld und ein Bereich für Schaukeln und Kletterelementen neu angelegt. 

Die Unterkünfte sind auf einem ehemaligen Sportplatz entstanden. Das dazugehörige Ge-

bäude an der Hohenschönhauser Straße ist nicht mehr in Betrieb. Teile der ehemaligen 

Grünelemente konnten auf dem Gelände erhalten und integriert werden wie eine Reihe aus 
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Bäumen mit Strauchunterpflanzung. Die weiteren Grünelemente bestehen im Wesentlichen 

aus Zierrasen bzw. ruderalen nitrophilen Hochstauden in den Randbereichen. 

Den nördlichen Abschluss der modularen Unterkunft bildet ebenfalls ein Gehölzbestand aus 

vereinzelten Sträuchern und Bäumen, die sich allerdings außerhalb der Umzäunung befin-

den. 

Den östlichen Abschluss des Geltungsbereiches bildet eine Tennisanlage mit drei Plätzen 

und im Randbereich kleineren Übungsplätzen. Zur Anlage gehört ein Vereinsheim mit Ter-

rasse und Aufenthaltsmöglichkeiten unter einer Überdachung. In den Randbereichen befin-

den sich verschiedene Baum- und Strauchpflanzungen. Das Vereinsheim wird von einer 

Zierrasenfläche umgeben, zur Straße hin befindet sich eine als Sichtschutz geschnittene 

Hecke. 

Ebenfalls innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich das Vereinsheim der Kleingartenko-

lonie „Langes Höhe“ im Eckbereich der Koloniewege „Hauptstraße“ und „Stellerweg“. Das 

Gebäude verfügt über eine große Terrasse und Zierrasenflächen. Zu den angrenzenden 

Wegen wurde eine Zierstrauch-/Staudenrabatte angelegt. 

 

Schutz, Bewertung 

Im Plangebiet kommen keine nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 28 NatSchG Bln ge-

schützten Biotope vor.  

Im Geltungsbereich befindet sich an einigen Stellen in den Grünstreifen der BVG-

Stellplatzanlage die Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium). Sie ist nach Bundesarten-

schutzverordnung (BArtSchVO) als „besonders geschützt“ im Anhang 1 zu § 1 Satz 1 der 

BArtSchVO eingestuft. Bundesweit zählt sie zu den gefährdeten Arten, in Berlin jedoch nicht. 

Auf den im Bestandsplan gekennzeichneten Fundorten konnten jeweils nur Einzelexemplare 

festgestellt werden. Die Standorte sind im Bestandsplan verzeichnet. 

Diese Art wird im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt (z.B. Festsetzung von Saat-

mischungen).  

 

Baumbestand 

Insgesamt wurden 239 Bäume vermessungstechnisch erfasst und mit Stammumfang und 

Kronendurchmesser aufgenommen. 

Für diesen Baumbestand wurden zudem Gattung, Art und teilweise Sorte bestimmt bzw. aus 

den im FIS-Broker befindlichen Angaben entnommen und in ein Baumkataster aufgenom-

men.  

Alle Bäume wurden hinsichtlich ihres Zustands bzgl. erkennbarer Vorbeeinträchtigungen 

bewertet und in die unterschiedlichen Schadstufen gemäß Anlage 2 (zu 6 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2) der BaumSchVO klassifiziert. 

Mit 30 verschiedenen Baumarten kann der Baumbestand im Untersuchungsraum als hetero-

gen bezeichnet werden, jedoch stellen einige wenige Baumarten den Hauptbestand dar. Den 



Bebauungsplan 11-168 Begründung (Umweltbericht) 

 

46 

 

größten Anteil machen Pappeln (Populus hybrida, 57 Exemplare), und Eschen-Ahorn (Acer 

negundo, 47 Exemplare) aus. Sie machen zusammen rund 45 % des Bestandes aus. Dane-

ben kommen Ross-Kastanien (Aesculus hippocastanum), Pyramiden-Pappeln (Populus nig-

ra „Italica“), Schwarz-Ahorn (Acer platanoides „Faassen´s Black“), Spitz-Ahorn (Acer pla-

tanoides) und Birken-Pappel (Populus simonii) etwas häufiger vor (jeweils 12-17 Exemplare, 

zusammen ca. 30 %). Alle weiteren Arten wie z. B. Linden, Birken, Platanen finden sich le-

diglich in Einzelexemplaren.  

Die Grünstreifen der Stellplatzanlage wurden mit Pappeln bepflanzt. Hier stehen vor allem 

Hybrid- und Birken-Pappeln. Betrachtet man die Gattung der Pappeln, befinden sich im Gel-

tungsbereich neben diesen beiden Arten auch noch vermehrt Pyramiden-Pappeln. Insge-

samt machen Pappeln rund 40 % des Bestandes aus. 

Der Schwarz-Ahorn wurde straßenbegleitend entlang der Hohenschönhauser Straße ge-

pflanzt und setzt sich als Baumreihe Richtung Nordwest außerhalb des Geltungsbereiches 

weiter fort. 

Bäume mit einem Stammumfang ab 80 cm (gemessen in 1,30 m Höhe über dem Erdboden) 

sowie mehrstämmige Bäume, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang von 

50 cm aufweist, sind gemäß der Berliner Baumschutzverordnung geschützt. 

Dazu zählen im Geltungsbereich 182 Exemplare, das heißt 75 % der im Kataster erfassten 

Einzelbäume stehen unter Schutz. 

 

Bewertung 

Etwa 72 % der bewerteten Bestandsbäume werden den Schadstufen 0 bzw. 1 zugeordnet, 

d. h. ihr Schädigungsgrad liegt bei 0-10 % („gesund bis leicht geschädigt“) bzw. >10-25 % 

(„geschädigt“). Etwa 23 % des Bestands wurde als stark bis sehr stark geschädigt eingestuft 

und nur 5 % ist als absterbend bis tot deklariert worden. Darunter wurden auch drei Bäume 

im Kreuzungsbereich Hohenschönhauser Straße und Weißenseer Weg aufgenommen, die 

durch die Vermessung noch erfasst wurden, aber augenscheinlich vor der Kartierung durch 

das Grünflächenamt des Bezirksamt Lichtenbergs entnommen werden mussten.  

Viele der auf den großen Stellplatzflächen stehenden Bäume zeigen Anfahrschäden im unte-

ren Stammbereich. Die Bäume auf dem BVG-Gelände zeigen Schäden im Lichtraumprofil. 

Die teilweise hier stehenden Bäume und Baumarten sind wegen tief ansetzender Kronen 

nicht geeignet, von Doppelstock-Bussen unterfahren zu werden. Außerdem führen die Wur-

zeln der älteren Pappeln zu massiven Aufwerfungen und Schäden beim Betonbelag. 

Tab. 2: Schadstufenzuordnung des Baumbestands 

  Stückzahl   Schädigungsgrad gem. Anlage 2 BaumSchVO 

38 % 90 Schadstufe 0 0 – 10 % gesund bis leicht geschädigt 

34 % 80 Schadstufe 1 >10 – 25 % geschädigt 

18 % 44 Schadstufe 2 >25 – 60 % stark geschädigt 

5 % 12 Schadstufe 3 >60 – 90 % sehr stark geschädigt 

5 % 9 (+3) Schadstufe 4 >90 – 100 % absterbend bis tot (bzw. gefällt) 
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Ein relativ großer Anteil der Bäume (mehr als ein Drittel) kann als gesund oder höchstens 

leicht geschädigt eingestuft werden. Ein weiteres gutes Drittel weist mittlere Schäden auf. 

Der Rest ist stärker geschädigt. Insbesondere auf den zusammenhängenden Stellplatzflä-

chen lässt sich ein Zusammenhang zwischen ungünstigen Standortbedingungen und einer 

Häufung stärker geschädigter Bäume feststellen.  

Fast alle Bäume wurden gepflanzt. Nur bei wenigen jüngeren Bäume (Birken und Pappeln) 

kann man davon ausgehen, dass sie als Naturverjüngung aufgewachsen sind.  

Die ältesten Bäume sind die Platanen im Weißenseer Weg die in diesem Abschnitt Bestand-

teil eines Allee-Abschnitts sind, von denen einzelne Bäume auf die erste Bepflanzung von 

1935 zurückgeht. Lücken wurde 1950 und 1970 nachgepflanzt (FIS-Broker; Baumbestand 

Sachdatenabfrage). Diese lückige Allee setzt sich in nördliche Richtung auch in der Indira-

Gandhi-Straße fort, ist dort aber erst in den letzten Jahrzehnten bepflanzt worden. 

Zwei der insgesamt 4 Pappeln im Geltungsbereich stammen aus der ersten Bepflanzungs-

phase und sind damit mit über 80 Jahren die ältesten Bäume im Plangebiet. Alle anderen 

Bäume sind wesentlich jünger.  

Die Baumreihen aus rotlaubigem Ahorn und Kastanie, die den derzeitgen BVG-Stellplatz 

umgeben, wurden 1983 gepflanzt. Die Baumpflanzungen auf dem öffentlichen Stellplatz 

stammen aus den 1960er Jahren. Für den Gehölzbestand auf den Sportplatzflächen sind 

keine Altersangaben bei den Sachdaten hinterlegt. Aber man darf nach Größe der Bäume 

auch eine Pflanzzeit in den 1950er und 1960er Jahren annehmen. Die dort vor allem vor-

kommenden Weiden, Pappeln und Eschen-Ahorn-Bäume, zeigen in den ersten Jahrzehnten 

ein schnelles Wachstum, sind aber bruchgefährdet, was an den Sturmschäden im Baum-

Bestand entlang der nördlichen Grundstücksgrenze der Tennisplätze und der Tempo-Home-

Fläche erkennbar ist. 

Ortsbildprägend sind insbesondere die älteren Bäume entlang des Weißenseer Weges (Pla-

tanen) und entlang der Hohenschönhauser Straße mit Rotlaubigen Spitzahorn. Markante 

und dominante Einzelbäume gibt es im Geltungsbereich nicht. 

Die Fällung eines Teils der Bäume ist unumgänglich. Die Fällung erfolgt nach den Regelun-

gen der BaumSchVO Berlin.  

Die folgende Abbildung befindet sich als zusammenhängender Plan im Anhang. 
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Abb. 8: Bestandsplan der Bäume im Geltungsbereich 

 

 

II.3.1.4 Schutzgut Fläche 

Die Größe des Geltungsbereichs beträgt rd. 6,4 ha. 

Im Geltungsbereich liegen eine Busstellplatzanlage der Berliner Verkehrsbetriebe sowie di-

verse Gebäude und eine Sportanlage. Dadurch ist der Geltungsbereich, wie der Biotopty-

penkartierung entnommen werden kann, im Bestand großflächig versiegelt oder anders be-

festigt. Es handelt sich um eine vollständig anthropogen vorbelastete Fläche. 

Rund 65 % der Fläche ist dementsprechend im Geltungsbereich versiegelt oder überbaut. 

 

II.3.1.5 Schutzgut Boden 

Die geologische Situation wird durch die Lage auf der Barnim-Hochfläche am Rande des 

Warschau-Berliner Urstromtals geprägt. Die geologischen Ausgangssubstrate im Plangebiet 

gehen auf die Weichsel-Eiszeit und nacheiszeitliche Bodenentwicklungsprozesse des Bran-

denburger Stadium zurück. Der Geltungsbereich liegt im Übergangsbereich zwischen den 

Geschiebemergelablagerungen der Grundmoränen und den Sand- und Kiesbildungen der 

Vorschüttphase der Weichsel-Kaltzeit. Die Böden des Untersuchungsbereiches werden im 

digitalen Umweltatlas (Karte 1.17 Geologische Skizze) als Grundmoränenbildungen (Ge-

schiebemergel, -lehm) Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, mit Steinen bezeich-

net. 

Die angegebene Bodengesellschaft Pararendzina (Digitaler Umweltatlas, Karten 1.1) entwi-

ckelt sich aus Lockersyrosemen kalkhaltiger Substrate. Pararendzinen aus anthropogenem 
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Aufschüttungsmaterial entstehen auf allen Flächen, die mit Trümmer- oder Bauschutt aufge-

füllt wurden. Diese Flächen sind verteilt im gesamten Stadtgebiet zu finden. Pararendzinen 

aus Trümmerschutt sind nährstoffarm und trocken, die Durchlüftung ist gut, die Durchwurzel-

barkeit aufgrund des hohen Steingehaltes flach. 

Die Kriterien zu Bodenfunktionen (Digitaler Umweltatlas, Karten 1.11.1 – 4, 9, 1.12.2) geben 

an, dass der Geltungsbereich zu den sehr häufigen Bodengesellschaften gezählt wird, keine 

besondere naturräumliche Eigenart aufweist, die Bodenveränderung sehr stark und dement-

sprechend die Naturnähe gering ist. Die ursprünglichen Bodenverhältnisse sind durch Auf-

schüttung, Abgrabung, Verdichtung und Versiegelung stark überformt. Auch die unversiegel-

ten Flächen im Geltungsbereich haben einen künstlichen Bodenaufbau, es sind vollständig 

anthropogen geprägte Bodengesellschaften. Die Bedeutung der Böden hinsichtlich der Ar-

chivfunktion für die Naturgeschichte ist als gering einzuschätzen.  

Das Filtervermögen und die Regelungsfunktionen für den Wasserhaushalt werden mit mittel 

angegeben, während alle weiteren Kriterien wie Bewertung der Lebensraumfunktion, Er-

tragsfunktion für Kulturpflanzen und Archivfunktion für die Naturgeschichte als gering beur-

teilt werden. 

Aufgrund dieses Zustandes hat der Boden des Geltungsbereiches insgesamt eine mittlere 

Schutzwürdigkeit. Es sind die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen an den Bodenschutz 

zu berücksichtigen. Als Planungshinweise zum Bodenschutz (Digitaler Umweltatlas, Karten 

1.13) gilt, dass mit einer optimierten Planung Eingriffe vermieden oder ausgeglichen werden 

sollen. Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind und funktions-

bezogener Ausgleich im Bebauungsplan festzusetzen ist (u. a. Regenwasserrückhaltung, -

nutzung und -versickerung, Verwendung wasserdurchlässiger Befestigungsarten) (vgl.: Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin: Merkblatt zur Berücksichtigung der Belange des 

vorsorgenden Bodenschutzes in Umweltberichten nach § 2 Abs. 4 BauGB vom 08.03.2006). 

 

Topographie 

Die aktuelle Geländehöhe liegt bei rund 56,50 m NHN. Das Gelände ist weitestgehend eben. 

Richtung Westen lässt sich ein leichter Anstieg auf rund 57,50 m NHN ablesen. 

 

Altlasten / Kampfmittel / Baugrund 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.3.1.6 Schutzgut Wasser 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich weder natürliche noch künstliche 

Oberflächengewässer.  

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. An der Landsberger 

Allee liegt in ca. 1,5 km Entfernung das Betriebsgelände des Wasserwerkes Lichtenberg. 

Das sogenannte Zwischenpumpwerk Lichtenberg ist eine Einrichtung zur Trinkwasserver-

sorgung. 
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Dem Umweltatlas (Karte 02.07) zufolge liegt der Flurabstand des Grundwasserstandes bei 

30 - 40 m. Dieses resultiert aus der naturräumlichen Lage auf der Barnim-Hochfläche, der 

Topographie und den Bodenverhältnissen. 

Die Versickerung aus Niederschlägen wird im Plangebiet differenziert betrachtet und ist mit 

rd. 250 mm / a im Nordwesten eher hoch, während sie Richtung Südosten auf 150 mm / a 

abfällt (Umweltatlas Karte 02.13.2). Der vorhandene Versiegelungsgrad führt im Bestand zu 

deutlich eingeschränkter Oberflächenversickerung, so dass mit Hinzuziehen der Versiege-

lung der Versickerungswert auf der gesamten Fläche im Bestand auf 100 – 150 mm / a re-

duziert ist (Umweltatlas Karte 02.13.4) Grundsätzlich lassen die Bodenverhältnisse jedoch 

eine Versickerung von Niederschlägen zu. 

In der Karte 02.16 des Berliner Umweltatlas wird die Verschmutzungsempfindlichkeit des 

Grundwassers als sehr gering (Verweilzeit des Sickerwassers in den ungesättigten Zone 8 / 

9 bei 25 - 50 bzw. 50 – 100 Jahren) eingestuft. 

Die Grundwasserneubildung liegt bei 109,1 mm / a (Umweltatlas Karte 02.17). 

 

II.3.1.7 Schutzgut Luft 

Die am 01.01.2008 eingerichtete Umweltzone, in der die Emissionen durch Autoabgase re-

duziert werden sollen, befindet sich innerhalb des S-Bahnrings. Somit liegt der Geltungsbe-

reich knapp außerhalb der Umweltzone. 

Der Umweltatlas weist Karten mit verkehrsbedingter Luftbelastung im Straßenraum aus (Kar-

te 3.11.2 (2015)). An beiden an den Geltungsbereich angrenzenden Straßenräumen wird 

eine geringe verkehrsbedingte Luftbelastung angegeben. Für die Hohenschönhauser Straße 

wird ein Gesamtindex der Luftbelastung von 1,06 angegeben. Die verkehrsbedingte Luftbe-

lastung ist mit 21,31 µg/m³ PM10 und 21,17 µg/m³ NO2 (beide Werte berechnetes Jahresmit-

tel 2015) angegeben. Für den Weißenseer Weg sind die Belastungen lediglich auf Höhe des 

Sportforums mit 21,71 µg/m³ für PM10 und 23,03 µg/m³ für NO2 angegeben. Der Index liegt 

hier bei 1,12. 

Die Berechnung zur Wirkungsbeurteilung ausgewählter Maßnahmen auf die NO2-

Konzentration zum Luftreinhalteplan 2018-2025 prognostiziert eine NO2-Belastung an der 

Hohenschönhauser Straße von 16,35 µg/m³ (ohne Szenarien-Einfluss) und für den Weißen-

seer Weg von 17,51 µg/m³ (Umweltatlas, Karte 3.11.3). 

Die Bundesländer sind auf Grundlage des § 44 (1) Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08. 

April 2019 (BGBI. I S. 432) geändert worden ist) und der 39. Bundesimmissionsschutzver-

ordnung ((BlmSchV) Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchst-

mengen vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 

vom 10. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2244) geändert worden ist) verpflichtet, die Luftverunreini-

gung kontinuierlich zu überwachen. In der 39. BlmSchV sind folgende Grenzwerte zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit benannt:  
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 im Jahresmittel dürfen die PM10- und die NO2-Konzentration 40 µg/m³ nicht überschrei-

ten, 

 der 24-Stunden-Grenzwert von 50 µg/m³ der PM10-Konzentration darf maximal an 35 

Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden. 

Berlin hat ein Luftgüte-Messnetz aus 16 ortsfesten Stationen aufgebaut, die kontinuierlich 

Daten liefern. Eine dieser Stationen befindet sich in der Frankfurter Allee zwischen U-

Bahnhof Samariterstraße und U-Bahnhof Frankfurter Allee in ca. 2,5 km Entfernung zum 

Geltungsbereich. Die Messstation dient zur Beschreibung der allgemeinen Immissionssitua-

tion an Verkehrsschwerpunkten, kann also dem Grunde nach mit der Situation im Bereich 

verglichen werden. Im aktuellen Jahresbericht der Luftgütemessdaten (Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz -August 2019): Luftgütemessdaten 2018 liegen 

für die Station die folgenden Daten vor. Das Jahresmittel liegt an der Messstation bei 37 

µg/m³ NO2. Der einzuhaltende Grenzwert der 39. BlmSchV von 40 µg/m³ wurde somit einge-

halten. Die Feinstoffkonzentrationen liegt an der Frankfurter Allee 86 bei 28 µg/m³ PM10 im 

Jahresmittel. Somit wurde der Grenzwert von 40 µg/m³ PM10 nicht erreicht oder überschrit-

ten. 

 

II.3.1.8 Schutzgut Klima 

Berlin befindet sich in der gemäßigten Klimazone im Übergangsbereich vom maritimen zum 

kontinentalen Klima. Das langjährige Mittel der Lufttemperatur liegt im Plangebiet zwischen 

9,0 und 9,5 °C (Umweltatlas Berlin: Karte 04.02). Der mittlere Jahresniederschlag beträgt ca. 

570 mm (Umweltatlas Berlin: Karte 04.08.03).  

Gemäß den Darstellungen im Umweltatlas Berlin (Karte 04.05) bestehen für das Untersu-

chungsgebiet geringe Veränderungen gegenüber Freilandverhältnissen. Diese Zone umfasst 

hauptsächlich die stadtrandtypischen Nutzungen wie lockere Bebauung und Kleingärten. Im 

Geltungsbereich machen sich diesbezüglich die positiven Wirkungen des angrenzenden 

Volksparks und der Kleingartenkolonie bemerkbar. Mäßige nächtliche Abkühlung und Frost-

gefährdung zeichnen diese Zone aus. Es kann außerdem von einer mäßigen Schwülege-

fährdung ausgegangen werden.  

Entsprechend den vorhandenen Vegetations- und Bebauungsstrukturen sind die Windge-

schwindigkeiten ganztägig stark bis mäßig reduziert. Für das westlich direkt angrenzende 

und die südlich der Hohenschönhauser Straße gelegenen Hochhausquartiere werden be-

sonders turbulente Windverhältnisse dargestellt. 

Die Kartendarstellungen zum Bioklima - Wärmebelastung in der Nacht (2005) weisen dem 

Plangebiet einen günstigen Bewertungsindex von  -1,0 bis < -0,5 und > -0,5 bis < 0 zu. Der 

zugrunde gelegte Bewertungsindex PMV (Predicted Mean Vote) bezieht sich auf eine Höhe 

von 2 m über Grund um 04:00 Uhr während einer austauscharmen sommerlichen Strah-

lungsnacht. 

Den Planungshinweisen zum Stadtklima 2015 (Klimamodell Berlin, Karte 04.11.1) sind bei 

den allgemeinen Maßnahmenzuweisungen folgende Hinweise zu entnehmen: 

 Begrünung und Verschattung von Parkplätzen, 

 Reduktion anthropogener Wärmeemissionen, 
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 Entsiegelung, 

 Erhöhung der Oberflächen-Albedo, 

Diese würden sich jedoch auf die Bestandssituation beziehen (großflächiger Parkplatz). Für 

die angrenzende Wohnbebauung sind zudem folgende Maßnahmen aufgelistet, die sich bei 

einer Wohnbauentwicklung auf das Plangebiet übertragen ließen: 

 Verschattung von Gebäuden, 

 Dachbegrünung, 

 Fassadenbegrünung, 

 sommerlicher Wärmeschutz an Gebäuden. 

Laut Klimaanalysekarte 2015 (Umweltatlas Karte 04.10.07) weist das Plangebiet lediglich 

einen schwachen Wärmeinseleffekt auf. Die umgebenden, großflächigen Kleingärten und der 

Volkspark wirken sich positiv mit einem überdurchschnittlich hohen Kaltluftvolumenstrom 

aus, so dass der Geltungsbereich als Kaltlufteinwirkbereich innerhalb der Siedlungsflächen 

ausgewiesen ist. Kaltluftleitbahnen sind aber nicht dargestellt. 

 

II.3.1.9 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Das Plangebiet setzt sich aus drei verschiedenen voneinander getrennten Bereichen mit 

vollkommen unterschiedlicher Prägung zusammen. Den flächenmäßig größten Anteil des 

Geltungsbereiches macht die großflächige Stellplatzanlage aus, die im Wesentlichen durch 

die Bestandsversiegelung geprägt ist. Die wenigen landschaftlichen Elemente bestehen aus 

gliedernden Grünstreifen, auf denen Baumreihen gepflanzt sind. Die Baumreihen in den 

großflächig versiegelten Stellplatzflächen sind bereits stark gelichtet, so dass sie teilweise 

nur noch aus einzelnen Bäumen bestehen.  

Im westlichen Geltungsbereich befinden sich eine Unterkunft für Geflüchtete und eine Ten-

nisanlage. Auch hier gibt es wenig landschaftliche Elemente. Beide Anlagen sind von Baum-

reihen umgeben, die sie bereichsweise abschirmen. 

Eine natürliche landschaftsräumliche Prägung ist im Geltungsbereich nicht vorhanden. Das 

Plangebiet befindet sich im zentralen Bereich des Bezirkes Lichtenberg. Das Ortsbild ist im 

östlichen Geltungsbereich durch die Lage am Kreuzungsbereich zweier stark befahrener 

Straßen charakterisiert, die zudem von 10-geschossigen Plattenbauten gesäumt werden. 

Diese rein städtischen Strukturen bestimmen hier die Situation und setzen sich in der fast 

vollständig versiegelten Stellplatzanlage fort. Die breiten Straßenprofile sind aber von relativ 

breiten Grünstreifen gesäumt auf denen entlang beider Hauptverkehrsstraßen begleitend 

Baumreihen gepflanzt wurden. Vor allem die älteren Platanen bilden eine deutliche grün-

räumliche Zäsur. 

Im westlichen und nördlichen Geltungsbereich lösen sich die eher baulichen, rein städtischen 

Strukturen auf und gehen in die vegetationsgeprägten Formen des Volksparks und der 

Kleingärten über.  

Ortsbildprägend sind insbesondere die älteren Bäume entlang des Weißenseer Weges (Pla-

tanen) und entlang der Hohenschönhauser Straße mit Rotlaubigen Spitzahorn. Dabei gehö-
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ren die Platanen entlang des Weißenseer Weges zu den Resten einer Allee. Diese Platanen 

stellen gleichzeitig die ältesten Bäume innerhalb des Plangebietes dar.  

 

II.3.1.10 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Biologische Vielfalt ist gemäß Bundesamt für Naturschutz der Oberbegriff für die Vielfalt 

der Ökosysteme, der Lebensgemeinschaften, der Arten und der genetischen Vielfalt inner-

halb einer Art. Das Schutzgut biologische Vielfalt wird durch die besondere Berücksichtigung 

des europäischen und nationalen Schutzgebietssystems, der Biotopverbundsysteme und 

Verbundplanungen, der geschützten Kleinstrukturen (z. B. Einzelbiotope) sowie der Arten mit 

einem besonderen Schutzbedürfnis belegt. Der Grad der Gefährdung („Rote Liste“) kann als 

Indikator für die Bedeutung einer Art oder eines Biotoptyps für die Biologische Vielfalt heran-

gezogen werden.  

Auf der Ebene der kommunalen Planung sind die auf dieser kleinteiligen Ebene auftretenden 

Aspekte der Biologischen Vielfalt grundsätzlich zu beachten. Die im Geltungsbereich festge-

stellten Biotope und Arten kommen verbreitet vor und haben für die Erhaltung der Biologi-

schen Vielfalt eine untergeordnete Bedeutung.  

Das Plangebiet kann auch nicht als Verbindungstrasse für die Biologische Vielfalt angesehen 

werden, da es sich hier im Wesentlichen um versiegelte wenig grüngeprägte Bereiche han-

delt. Potential haben hier die an den Geltungsbereich angrenzenden Kleingärten und der 

Volkspark. 

 

II.3.1.11 Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete gemäß internationalen Richtlinien, wie z. B. Natura-

2000 Gebiete, befinden sich weder im Geltungsbereich noch in seiner unmittelbaren Umge-

bung. 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete gemäß nationalen Richtlinien, Gesetzen oder Verord-

nungen kommen ebenfalls weder im Plangebiet noch der unmittelbaren Umgebung vor. 

Geschützte Biotope kommen innerhalb des Geltungsbereichs nicht vor. 

 

II.3.1.12 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebietes sind laut Denkmalliste des Landes Berlin (FIS-Broker Denkmal-

karte Berlin, Stand 10. Dezember 2019) keine Denkmalbereiche, Bau-, Garten- oder Boden-

denkmale eingetragen. 

Die Sporthalle auf der gegenüberliegenden Seite des Weißenseer Wegs ist inklusive Außen-

anlagen als Gesamtanlage unter Schutz gestellt (Obj.-Dok.-Nr.: 09045511). 

Auch bei dem nördlich liegenden Friedhof der Jüdischen Gemeinde handelt es sich um ein 

Denkmal (Obj.-Dok.-Nr.: 09030619). 
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II.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung 

In den folgenden Kapiteln werden die erwarteten erheblichen Auswirkungen auf die Schutz-

güter bei Durchführung der Planung in allgemeiner Form qualitativ dargestellt. Grundlage für 

die Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen im Umweltbe-

richt sind die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse der erarbeiteten Untersuchungen. 

In der schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose erfolgen Aussagen zu den Auswirkungen 

während des Baus und des Vorhandenseins des geplanten Vorhabens.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter „Mensch, Gesundheit und Bevölkerung“, „Tiere“, 

„Pflanzen und Biotope“, „Fläche“, „Boden“, „Wasser“, „Luft“, „Klima“, „Landschafts- und Orts-

bild“, „biologische Vielfalt“, „naturschutzrechtliche Schutzgebiete“, „Kultur- und sonstige 

Sachgüter“, sowie eine Thematisierung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

II.4 Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.5 Artenschutz 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten Zugriffsverbote für die besonders und/oder streng ge-

schützten Arten. Diese Regelungen gelten auf allen Ebenen der Bauleitplanung und bei der 

konkreten Umsetzung von Projekten.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG), 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot gem. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungs-

verbot geschützter Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG), 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

Zur Feststellung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wurden artenschutz-

fachliche Untersuchungen durch einen Fachgutachter (G. Nessing, 2020: Faunistische Un-
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tersuchungen und Artenschutzprüfung zu Zauneidechse, Brutvögel und Fledermäusen) 

durchgeführt.  

Die Begehungen wurden im Zeitraum zwischen März und September 2020 durchgeführt und 

wiesen entsprechend der zu untersuchenden Artengruppe teilweise unterschiedliche Zeit-

räume auf.  

 

Brutvögel 

Methodik 

Die Erfassung der Brutvogelvorkommen nach methodischen Standards (Südbeck et al., 

2005). Zwischen 30.03. und 03.07.2020 wurden insgesamt 9 (davon 3 in den Abendstunden) 

methodische Begehungen durchgeführt.  

 

Ergebnis 

Im Zuge der Begehung wurde für 10 Arten (siehe Tab.) eine Brut festgestellt.  

Bei den im Plangebiet vorgefundenen Vogelarten handelt es sich um häufige bis sehr häufi-

ge Vogelarten mit stabilen Beständen in Berlin und der Region. Innerhalb des Plangebietes 

befindet sich keine Art der Roten Liste Deutschland oder Berlin. Der Haussperling befindet 

sich auf der Vorwarnliste. 

 

Tab. 3: Brutvogelarten im Plangebiet 

Abk. Artname deutsch/wissenschaftlich Schutz Anhang 

1 VS-

RL 

RL B RL D Brutreviere 

A Amsel Turdus merula §    4 

Gf Grünfink Carduelis chloris §    2 

H Haussperling Passer domesticus §   V 1 

Hr Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros §    1 

Mg Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla §    1 

N Nachtigall Luscinia megarhynchos §    1 

Nk Nebelkrähe Corvus cornix §    1 

R Rotkehlchen Erithacus rubecula §    3 

Rt Ringeltaube Columba palumbus §    2 

Sti Stieglitz Carduelis carduelis §    1 

Erläuterungen: Abk. = Abkürzung in der Karte „Brutvögel“ (Anhang) verwendet, gemäß Südbeck et al. 

(2005); Schutz gem. BNatSchG: § = besonders geschützte Art; Anh. 1 VS-RL: X = diese Art wird in An-

hang I der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG 1979) aufgeführt; RL = Rote Liste B = Land Berlin (Witt & 

Steiof 2013), D = Deutschland (Grüneberg et al. 2015) 
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Als im Untersuchungsgebiet auftretende Nahrungsgäste wurden folgende Arten festgestellt: 

Blaumeise, Eichelhäher, Elster, Kohlmeise, Star, Buntspecht und Mauersegler. Brutvorkom-

men dieser Spezies im Untersuchungsgebiet konnten nicht nachgewiesen werden. In den 

umgebenden Kleingartenflächen und im angrenzenden Volkspark besteht ausreichend Po-

tenzial für die genannten Nahrungsgäste.  

Bei den durch die Planung betroffenen Brutvogelarten handelt es sich überwiegend um Frei-

brüter, die in jedem Jahr ein neues Nest anlegen. Die Nester der Freibrüter stehen während 

der Brutzeit unter Schutz. Zusätzlich stehen regelmäßig genutzte Brutstätten unter Schutz, 

wenn es sich um ein Brutrevier handelt, in dem regelmäßig benutzte Brutplätze vorhanden 

sind. Haussperling und Hausrotschwanz sind als Höhlen- bzw. Nischenbrüter einzustufen. 

Sie nutzen i.d.R. dasselbe Nest über mehrere Jahre. Ihre Nester sind dauerhaft geschützt.  

 

Konflikte und Maßnahmen 

Alle europäischen Vogelarten gehören nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG zu den besonders 

geschützten Arten, woraus sich die in § 44 BNatSchG aufgeführten Vorschriften ableiten.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tierarten bzw. europäische Vo-

gelarten zu töten, zu stören oder ihre Lebensstätten zu zerstören.  

Der Haussperling siedelt als Standvogel an Gebäuden. Die Art kommt in Berlin häufig vor, in 

Deutschland ist sie auf der Vorwarnliste. Auch der Hausrotschwanz siedelt an Gebäuden 

kommt noch häufig vor. Die Nester beider Arten sind dauerhaft geschützt.  

Alle anderen Arten kommen ebenfalls häufig vor und weisen keine strenge Bindung an einen 

Brutstandort auf. Sie errichten in jedem Jahr ein neues Nest. Die Nester der Freibrüter 

(Baum-, Busch- und Bodenbrüter) sind vom Beginn des Nestbaus bis zur endgültigen Aufga-

be (Ausfliegen der Jungvögel, sichere Aufgabe des Nestes) geschützt. Durch die Verlage-

rung von bauvorbereitenden Arbeiten und Bauarbeiten außerhalb der Brutperiode (Bauzeit-

regelung) lässt sich für diese Arten das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 BNatSchG vermeiden. Diese Arten können im räumlich-funktionalen Umfeld 

auch zukünftig geeignete Lebensraumstrukturen finden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Dar-

über hinaus werden sie in den neu zu bepflanzenden Flächen mit Bäumen, Sträuchern und 

krautiger Vegetation geeignete Habitate finden.  

Der Haussperling brütet im Vereinshaus des Kleingartenvereins. Da das Gebäude im Be-

stand gesichert wird, ist der Nistplatz durch die Planung nicht gefährdet.  

Beim Hausrotschwanz ist davon auszugehen, dass das ungenutzte Gebäude auf dem aktuell 

von der BVG genutzten Grundstück abgerissen werden muss. Hier bereitet die Planung den 

Verlust einer Fortpflanzungsstätte vor, die die Zugriffsverbote gemäß §44 Abs. 1 Nr. 

BNatSchG auslöst. Bei Abbruch ist ein geeigneter Nistkasten im Untersuchungsgebiet oder 

seinem funktionalen Umfeld vorgezogen an einem Gebäude anzubringen. Durch vorgezoge-

ne Anbringung eines Ersatz-Nistkastens bleibt die Funktion kontinuierlich erhalten und Ver-

botstatbestände werden nicht ausgelöst.  
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Reptilien 

Methodik 

Reptilienuntersuchungen mit dem Schwerpunkt auf die Zauneidechse erfolgten innerhalb 

von sechs Begehungen im Zeitraum zwischen 10.04. und 04.09.2020. Die Untersuchungsta-

ge wurden auf witterungsbedingt geeignete Tage (trocken, mild oder warm, aber nicht heiß) 

gelegt. Neben den ausschließlich auf Zauneidechsen ausgerichteten Begehungen wurde im 

Rahmen der Brutvogelkartierung auf diese Reptilienart geachtet.  

Während der Begehungen wurden alle gut besonnten, strukturreichen (potenziell geeigne-

ten) Bereiche langsam abgelaufen. Die Begehungen zielten auf Sichtnachweise. Des Weite-

ren wurde auf Reste von Oberhaut und auf überfahrene Tiere kontrolliert.  

 

Ergebnis 

Trotz systematischer Begehungen erfolgte kein Nachweis von der Zauneidechse. Der Gut-

achter schätzt ein, dass das Untersuchungsgebiet nur wenige, unversiegelte Flächen auf-

weist, die gleichzeitig gut besonnt sind und lückige Vegetation aufweisen. Hinzu kommen auf 

allen Flächen regelmäßige Störungen, so dass die wenigen unversiegelten Flächen nicht für 

die Ansiedelung von Zauneidechsen geeignet sind. 

 

Fledermäuse 

Methodik 

Die Fledermausuntersuchungen fanden an fünf Terminen zwischen 07.05. und 07.09.2020 

statt. Der gewählte Zeitraum deckt den Zeitraum von Balz- bzw. Paarung und Wochenstu-

benzeit ab.  

Die Untersuchungen erfolgten mit dem Ziel der Erfassung von Quartieren in und an Bäumen 

oder Gebäuden. Bäume wurden zu Beginn der Untersuchungen im unbelaubten Zustand auf 

geeignete Strukturen abgesucht. Dazu zählen z.B. Spechthöhlen, Stammaufrisse oder Rin-

denspalten. Gebäude und Objekte wurde im Hinblick auf am Boden liegende oder Fassaden 

oder Fenster klebende Kotkrümel abgesucht. Die nicht bewohnten oder genutzten Gebäude 

wurden auch innen abgesucht.  

In den Monaten mit Fledermausaktivität lassen sich Quartiere am Ein- und Ausflug, am 

Schwarmverhalten und anhand der Sozialrufe erkennen.  

Während der nächtlichen Begehungen wurden die Rufe aufgenommen und mit einem Ultra-

schallwandler identifiziert.  

 

Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Fledermausquartiere an oder in Bäumen bzw. an 

oder in Gebäuden oder sonstigen Objekten nachgewiesen werden. 
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An den Bäumen (Bäumen mit ausreichend dicken Stämmen) im Untersuchungsgebieten 

konnten keine Höhlen festgestellt werden, die als Winterquartiere (v. a. großvolumige Se-

kundärhöhlen) fungieren könnten. In den Gebäuden fanden sich darüber hinaus keine Keller 

und unterirdischen Räume, die als Winterquartiere genutzt werden können. 

Das Untersuchungsgebiet wird regelmäßig als Jagdhabitat durch die Zwergfledermaus (Pi-

pistrellus pipistrellus) genutzt. Die Zwergfledermaus ist als vornehmlich gebäudebewohnen-

de Art an urbane Lebensräume angepasst, sofern ausreichend Nahrung vorhanden ist. Sie 

zählt nicht zu den licht- oder störungsempfindlichen Fledermausarten, d.h. sie wird durch 

eine neue Bebauung nicht beeinträchtigt.  

 

Sonstige Arten (Potenzial-Einschätzung) 

Auf Grundlage der Untersuchungen des Gutachters Herrn Nessing und der für den Umwelt-

bericht durchgeführten Biotopkartierungen kann eine Einschätzung abgegeben werden, wel-

che Arten und Artengruppen ausgeschlossen werden können.  

Im Untersuchungsgebiet gibt es keine Gewässer. Aus diesem Grund lässt sich eine Fort-

pflanzung von Amphibien und anderer, an Gewässer gebundene Arten ausschließen. Auch 

im funktionellen Umfeld befinden sich keine geeigneten Gewässer, so dass eine Funktion als 

Landlebensraum im Verbund (Amphibien) entfällt.  

Außerdem können aufgrund des kompletten Fehlens geeigneter Lebensraumstrukturen ein 

Vorkommen sowohl des Juchtenkäfers (Eremit, Käferlarven benötigen großvolumige Mulm-

Ansammlungen in sehr alten Bäumen), als auch des Heldbocks (besiedelt sehr alte und gut 

besonnte Eichen) ausgeschlossen werden. 

Da es fast keine naturnäheren Lebensräume (z.B. artenreiche Hochstauden, Trocken- oder 

Feuchtbiotope im Plangebiet gibt, können alle Tier- und Pflanzarten ausgeschlossen werden, 

die auf solche spezifischen Standortanforderungen angewiesen sind.  

 

II.6 Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen sowie Eingriffsbeurteilung und 

Ausgleichsentscheidung gemäß § 18 BNatSchG i. V. m. § 1a 

Abs. 3 BauGB 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.7 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 

Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der 

Verursachung von Belästigungen 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 
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II.8 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung 

und Verwertung 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.9 Risiken für die menschliche Gesundheit, das Kulturelle Erbe 

oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen  

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.10 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 

benachbarter Plangebiete 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.11 Auswirkungen auf das Klima und Anfälligkeit gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe und Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.13 Darstellungen von sonstigen Plänen 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.14 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten in 

Gebieten mit festgelegten Immissionsschutzgrenzwerten  

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.15 Zusätzliche Angaben 

II.15.1 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 
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II.15.2 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 

technische Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 

aufgetreten sind 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.15.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 

erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf 

die Umwelt (Monitoring) 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.16 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 

II.17 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen 

Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

Angaben werden im weiteren Verfahren ergänzt 

 



Bebauungsplan 11-168 Begründung (Planinhalt) 

 

61 

 

III PLANINHALT 

III.1 Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Mit dem Bebauungsplan 11-168 soll die rechtsverbindliche Grundlage für eine geordnete und 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf dem Gelände zwischen Hohenschönhauser 

Straße und Weißenseer Weg hergestellt werden. 

Ziel ist die Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerech-

ten Bodennutzung und ein Beitrag für die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und 

der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Unter Berücksichtigung der übergeordneten Planungsvorgaben des Landes Berlin, wie sie 

sich beispielsweise aus dem Flächennutzungsplan, dem Stadtentwicklungsplan Wohnen 

2030 und der bezirklichen Bereichsentwicklungsplanung ergeben, ist die städtebauliche 

Neuordnung einer verkehrlich gut erschlossenen, innerstädtisch gelegenen Fläche und die 

Schaffung eines Wohnquartiers samt eines Grundschulstandorts beabsichtigt. Mit der Pla-

nung soll somit neuer, dringend benötigter Wohnraum einschließlich der damit verbundenen 

Wohnfolgeinfrastruktur ermöglicht werden.  

Der Bebauungsplan 11-168 soll Festsetzungen im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB treffen und 

verfolgt dabei die folgenden wesentlichen Planungsziele: 

 Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3) gem. 
§ 4 BauNVO, 

 Festsetzung eines urbanen Gebietes (MU) gem. § 6a BauNVO (Variante 1B), 

 Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“, 

 Festsetzung einer Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „unge-
deckte Sportanlage“, 

 Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen und einer Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, 

 Festsetzung einer Fläche für Stellplätze im WA, 

 Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“. 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren werden zwei Varianten des Bebauungs-

planentwurfs zur Diskussion gestellt. 

In der Variante 1 A sollen festgesetzt werden: 

 ein allgemeines Wohngebiet (Teilflächen WA 1, WA 2 undWA 3) im östlichen Teil des 
Geltungsbereiches an der Hohenschönhauser Straße und dem Weißenseer Weg mit ei-
ner Fläche für eine Gemeinschaftsgarage an der Hohenschönhauser Straße und einer 
Fläche für Stellplätze im nordöstlichen Geltungsbereich, 

 eine rund 1,5 ha große Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schu-
le“ für den Grundschulstandort im westlichen Teil des Geltungsbereiches auf dem Ge-
lände der derzeitigen Gemeinschaftsunterkunft, 

 eine Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „ungedeckte Sport-
anlage“ im Bereich der derzeitigen Tennisplätze, 

 eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ sowie  

 öffentliche Verkehrsflächen und eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. 
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In der Variante 1 B soll statt des allgemeinen Wohngebiets WA 2 im Kreuzungsbereich der 

Hohenschönhauser Straße und des Weißenseer Weg ein urbanes Gebiet MU festgesetzt 

werden, alle anderen Festsetzungen sind identisch. 

 

In der Variante 2 sollen festgesetzt werden: 

 ein allgemeines Wohngebiet (Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3) im nördlichen Teil des 
Geltungsbereiches jeweils angrenzend zur Kleingartenanlage „Langes Höhe“ mit einer 
Fläche für eine Gemeinschaftsgarage am Weißenseer Weg und einer nördlich angren-
zenden Fläche für Stellplätze, 

 eine rund 1,8 ha große Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schu-
le“ im Kreuzungsbereich der Hohenschönhauser Straße und des Weißenseer Wegs, 

 eine Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „ungedeckte Sport-
anlage“ im Bereich der derzeitigen Tennisplätze, 

 eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ sowie 

 öffentliche Verkehrsflächen und eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. 

 

Die städtebaulichen Kennwerte für beide Planvarianten werden in der folgenden Tabelle zu-

sammengefasst: 

 

Tab. 4: Flächenbilanz der Vorentwurfsvarianten des Bebauungsplans 

Art der Nutzung Variante 1A Variante 1B Variante 2 

Allgemeines Wohngebiet (WA) rd. 31.135 m² rd. 25.230 m² rd. 28.080 m² 

Urbanes Gebiet (MU) - rd. 5.905 m² - 

Fläche für den Gemeinbedarf  

mit der Zweckbestimmung „Schule“ 
rd. 15.125 m² rd. 15.125 m² rd. 18.180 m² 

Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der 
Zweckbestimmung „Ungedeckte Sportanlage“ 

rd. 6.260 m² 

Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Private Dauerkleingärten“ 

rd. 650 m² 

Straßenverkehrsfläche rd. 10.695 m² 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
„Fußgänger- und Radfahrerbereich“ 

rd. 400 m² 

Gesamter Geltungsbereich rd. 64.275 m² 

 

III.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Konkret wird die Entwicklungsfähigkeit der beabsichtigten Festsetzungen anhand 

der Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu 

Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV FNP) der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Wohnen vom 18. Juli 2017 (ABl. S 4633-4655) beurteilt. 
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Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Ja-

nuar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 15. September 2020 (ABl. S. 5060) stellt das 

Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5) sowie als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Parkanlage“ dar. 

Hinsichtlich der Art der Nutzung sind die beabsichtigten Festsetzungen gemäß der Entwick-

lungsgrundsätze 1 und 6 sowie AV FNP Nr. 11.3.2 aus den Darstellungen des FNP entwi-

ckelbar. Mit der vorgesehenen GFZ von 2,5 in den künftigen Baugebieten wird die GFZ-

Obergrenze der im FNP dargestellten W2-Fläche überschritten. Gemäß AV FNP Nr. 2.3 sind 

jedoch städtebaulich begründete kleinräumige GFZ-Überschreitungen möglich, wenn das der 

Wohnbaufläche zugeordnete Nutzungsmaß insgesamt gewahrt bleibt. Darüber hinaus kann 

die Konkretisierung der Planungsziele über begründete städtebauliche Konzepte auch bei 

größeren Flächen eine Abweichung von der dargestellten GFZ nach oben ermöglichen (Nr. 

2.3.1). Die städtebauliche Verträglichkeit ist in der Begründung zum Bebauungsplan ent-

sprechend darzulegen. Im vorliegenden Fall soll nach Abschluss der frühzeitigen Beteili-

gungsverfahren ein städtebauliches Konzept auf Basis der Vorzugsvariante entwickelt wer-

den. Im weiteren Verfahren werden entsprechende Aussagen zur städtebaulichen Verträg-

lichkeit der Planung in der Begründung ergänzt. 

Gemäß Grundsatz Nr. 6 der AV FNP zur Entwicklung von Bebauungsplänen können aus 

Frei- und Grünflächen grundsätzlich keine Baugebiete und andere bauliche Nutzungen ent-

wickelt werden (davon ausgenommen sind untergeordnete Grenzkorrekturen). Ausnahms-

weise können untergeordnete Flächen für den Gemeinbedarf entwickelt werden, die angren-

zenden Wohnbauflächen zugeordnet sind (z. B. Kindertagesstätte in Kleingartenfläche). Mit 

der Festsetzung von Kleingartenanlagen und ungedeckten Sportplätzen wird den Darstellun-

gen des FNP entsprochen. 

Durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurde mit Schreiben vom 7. 

Juni 2019 mitgeteilt, dass der Bebauungsplan 11-168 aus dem Flächennutzungsplan entwi-

ckelbar ist (siehe Kapitel V.1). 

 

III.3 Begründung der Festsetzungen 

Der Bebauungsplan 11-168 soll nach § 30 Absatz 1 BauGB alle Festsetzungen treffen, die 

für einen qualifizierten Bebauungsplan erforderlich sind. Die Begründung der einzelnen Fest-

setzungen wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

III.3.1 Art der baulichen Nutzung 

III.3.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Im Bebauungsplan ist die Festsetzung von einem allgemeinen Wohngebiet (Teilflächen WA 

1, WA 2 WA 3) geplant.  

Variante 1 A: In der Variante 1 A soll ein allgemeines Wohngebiet mit insgesamt rund 3,1 ha 

im östlichen Geltungsbereich (an den Hauptverkehrsachsen Hohenschönhauser Straße und 

Weißenseer Weg) festgesetzt werden. 
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Variante 1 B: In der Variante 1 B soll ein allgemeines Wohngebiet mit insgesamt rund 2,5 ha 

im östlichen Geltungsbereich (an den Hauptverkehrsachsen Hohenschönhauser Straße und 

Weißenseer Weg) festgesetzt werden. 

Variante 2: In der Variante 2 soll ein allgemeines Wohngebiet mit insgesamt rund 2,8 ha im 

nördlichen Geltungsbereich (auf den Sportflächen, die derzeit als Tempo-Home-Anlage ge-

nutzt werden) festgesetzt werden. 

Mit der Festsetzung entspricht der Bebauungsplan 11-168 den wohnungspolitischen Zielvor-

stellungen des Landes Berlin, gemäß denen der Bereitstellung von Wohnungen ein beson-

derer Stellenwert eingeräumt werden soll.  

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete soll eine Einschränkung von ausnahmsweise zuläs-

sigen Nutzungen dahingehend erfolgen, dass baulich störende bzw. stark verkehrserzeu-

gende Nutzungen nicht zulässig sind. Demnach sollen die Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 

1, 4 und 5 BauNVO, nämlich Betriebe des Beherbergungswesens, Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen, durch textliche Festsetzungen ausgeschlossen werden. 

 

Ausschluss von Betrieben des Beherbergungswesens, Gartenbaubetrieben und Tankstellen  

Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 in Variante 1 / Nr. 1 in Variante 2 wird eine Steue-

rung der Nutzungen in den allgemeinen Wohngebieten vorgenommen. So werden mit der 

textlichen Festsetzung die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungswesens, 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. Die Zweckbestimmung der allgemeinen 

Wohngebiete bleibt durch den Ausschluss dieser Ausnahmen gewahrt.  

Die Entwicklung eines hohen Wohnanteils im Plangebiet ist ein wesentliches Planungsziel 

des Bebauungsplans. Es besteht zudem ein gewichtiges öffentliches Interesse, im Plange-

biet eine Wohnnutzung zu ermöglichen, um der zunehmenden Wohnungsnachfrage zu ent-

sprechen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes sollen daher zugunsten der Realisierung 

einer möglichst großen Wohnungsanzahl in den allgemeinen Wohngebieten ausgeschlossen 

werden. 

Ein weiterer Grund für die Einschränkung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, wie z. 

B. Hotel/Hostel, besteht darin, dass solche Betriebe nach ihrem zu erwartenden räumlichen 

Umfang, der Art und Weise der Betriebsvorgänge, dem vorhabenbedingten An- und Ab-

fahrtsverkehr sowie der zeitlichen Dauer dieser Auswirkungen und ihrer Verteilung auf die 

Tages- und Nachtzeiten nicht mit der Ruhe in den angrenzenden allgemeinen Wohngebieten 

vereinbar sind. Gerade bei größeren Betrieben ist auch nachts mit Lärmimmissionen zu 

rechnen, die durch die An- und Abreise von Gästen, sonstigen Besucherverkehr oder Zulie-

ferer und Versorger verursacht werden, die mit den Wohnnutzungen nicht in Einklang zu 

bringen sind. 

Die Versorgung des Quartiers mit Hotelnutzungen ist dennoch gewahrt. Im Umfeld existieren 

bereits verschiedene Hotels. Zudem sollen im gegenüberliegenden in Aufstellung befindli-

chen Bebauungsplan (B-Plan 11-9a) Hotels zugelassen werden können. 

Der Ausschluss von Gartenbaubetrieben ist zum einen auf den hohen Flächenbedarf dieser 

Nutzungen zurückzuführen, der dem städtebaulichen Ziel der Schaffung von Flächen für den 

Wohnungsbau im Plangebiet entgegenstehen würde. Zum anderen ist mit der Ansiedlung 
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von Gartenbaubetrieben ein städtebauliches Erscheinungsbild verbunden, dass dem Ort in 

Hinblick auf die geplant e Entwicklung nicht angemessen wäre.  

Der Ausschluss von Tankstellen erfolgt auf Grund der zu erwartenden Immissionsbelastun-

gen und der erhöhten Ziel- und Quellverkehre. Das im Geltungsbereich geplante Wohnquar-

tier soll durch die von Tankstellen ausgehenden Störungen nicht beeinträchtigt werden. Dar-

über hinaus entspricht die übliche Bauweise von Tankstellen wegen ihrer flächenhaften Aus-

dehnung, ihrer dauerhaften Beleuchtung und ihrer großflächigen Werbeanlagen nicht der 

angestrebten städtebaulichen Struktur und Gestaltung des Wohnquartiers. Im Umfeld des 

Plangebiets sind, in einer Entfernung von ca. 1,5 km, mehrere Tankstellen vorhanden (z. 

Bsp. Storkower Straße), so dass der Ausschluss nicht zu einer Unterversorgung führt. 

 

III.3.1.2 Flächen für soziale Wohnraumförderung (§ 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB) 

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum ist eines der Ziele, die gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 

BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. Neben anderen auf 

den Bestand ausgerichteten Maßnahmen besteht in Berlin insgesamt Anlass, auch im Neu-

bau dafür Sorge zu tragen, dass Wohnraum zu angemessenen Preisen zur Verfügung steht. 

Das gilt umso mehr, als die Angebotsmieten für neue Wohnungen besonders hoch sind. Aus 

diesem Grund ist die Zahl der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohneinheiten nach 

Möglichkeit zu erhöhen. Es stellt sich die dringende städtebauliche Herausforderung, den 

spezifischen Bedarf von Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen bei der Entwick-

lung von Flächen für den Wohnungsneubau zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um 

ein städtebauliches Erfordernis, dem aufgrund der Offenheit des Wohnungsmarkts im Rah-

men der Bauleitplanung grundsätzlich berlinweit Rechnung zu tragen ist. Dieses Erfordernis 

kann insbesondere durch die Entwicklung landeseigner Flächen und der Realisierung zu-

sätzlicher landeseigner Wohnungen erfüllt werden.  

Das starke Bevölkerungswachstum der letzten Jahre hat zu einer erhöhten Nachfrage an 

Mietwohnungen in Berlin geführt. Der aktuelle Leerstand liegt deutlich unter 3 %, der als 

Fluktuationsreserve für einen funktionierenden Wohnungsmarkt benötigt wird. Auch das 

Landgericht Berlin hat in seinem Urteil vom 03. Juli 2014 (67 S 121/14) über die Kappungs-

Grenzen-Verordnung „eine nicht unerhebliche Unterversorgung mit Mietwohnungen“ in Berlin 

festgestellt. Der Bundesgerichtshof bestätigte dieses Ergebnis mit seinem Urteil vom 04. 

November 2015 (VIII ZR 217/14). Die Unterversorgung/das Defizit an Mietwohnungen führt 

zu einem kontinuierlichen Anstieg der mittleren Angebotsmieten, welche nach dem IBB 

Wohnungsmarktbericht Ende 2018 im landesweiten Durchschnitt 10,70 €/m² (netto kalt) er-

reichten und damit gegenüber 2009 von 6,00 €/m² um rd. 80 % gestiegen sind. Aufgrund 

ihres (geringen) Einkommens können viele Haushalte die steigenden Mieten des freifinan-

zierten Wohnungsbaus kaum (mehr) bezahlen. Gemäß IBB Wohnungsmarktbericht 2018 

wäre fast die Hälfte der Berliner Haushalte (41,5 %) zum Bezug einer Sozialwohnung be-

rechtigt. Dies zeigt, dass es sich um ein zentrales Thema der Daseinsvorsorge handelt.  

Zugleich verringert sich die Anzahl der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen. 

Der Leitlinie zum Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist zu entnehmen, 

dass es im Jahr 2011 noch rd. 300.000 entsprechend gebundene Wohnungen gab. Dieser 

Bestand wird sich bis 2022 auf fast ein Drittel dieses Niveaus (rd. 105.000 Wohnungen) re-

duzieren, sofern nicht deutliche Gegenmaßnahmen getroffen werden.  
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Vor dem Hintergrund ist es eine Aufgabe der Bauleitplanung, die räumlichen Voraussetzun-

gen zur Bewältigung dieses Problems und damit zur Umsetzung der wohnungspolitischen 

Ziele des Landes Berlins zu schaffen. Um den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung entspre-

chen zu können, ist die Versorgung mit ausreichendem Wohnraum durch Wohnungsneubau 

erforderlich. Dies soll durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes auf gegenwär-

tig hauptsächlich als Stellfläche für PKWs genutzten Flächen im Bebauungsplan 11-168 er-

folgen.  

Die Festsetzung berücksichtigt zugleich die Ergebnisse beschlossener Entwicklungskonzep-

te und Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) – hier den Stadtentwicklungsplan (StEP) Woh-

nen 2030. Mit den dort festgelegten Leitlinien wird ebenfalls das Ziel, eine dem Wohl der 

Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu schaffen bzw. zu erhalten verfolgt. 

Unter der Leitlinie 1 zum StEP Wohnen 2030 sind einkommensschwache Haushalte explizit 

als Zielgruppe für die Schaffung zusätzlichen preiswerten Wohnraums in den stark nachge-

fragten Quartieren aufgeführt. In der Leitlinie 6 des Entwurfs zum StEP Wohnen 2030 „Be-

zahlbaren Wohnraum für alle schaffen und bewahren“ sind Wohnungen im Neubau auch für 

einkommensschwächere Haushalte und die Mischung der Bewohnerstruktur in den Neubau-

quartieren, u. a. hinsichtlich des Einkommens, als Ziele benannt. 

 

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)  

Entsprechend dem IBB Wohnungsmarktberichtes 2018 liegen die durchschnittlichen Ange-

botsmieten in Berlin im Neubau bei 14,04 €/m² (netto kalt). Einkommensschwache Haushal-

te, aber auch Durchschnittsverdienende, können sich zu diesen Mietpreisen kaum angemes-

sene Wohnungen leisten. Daraus ergibt sich die städtebauliche Aufgabe, im Zuge der Fest-

setzung neuer Baugebiete für den Wohnungsbau auch Voraussetzungen für neuen miet-

preis- und belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen.  

Hierzu hat Berlin 2014 das "Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung" eingeführt 

(vgl. hierzu Kapitel I.3.5.2). Damit soll sichergestellt werden, dass die für Berlin typische so-

zial gemischte Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. Um die-

ses Ziel zu erreichen, ist es von besonderer Bedeutung, den dringenden Bedarf von Bevöl-

kerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproblemen zu decken.  

Weitere Instrumente, um regulierend in den Wohnungsmarkt einzugreifen, sind beispielswei-

se mit den Instrumenten des Mietspiegels und der Mietpreisbindung geschaffen worden. 

Insgesamt wird damit der hohe Stellenwert deutlich, den der geförderte Wohnraumbedarf in 

Berlin wieder innehat.  

Mit der textliche Festsetzung Nr. 9 in Variante 1 / Nr. 6 in Variante 2 soll daher steuernd 

auf die Neubaugestaltung eingewirkt werden. Für einen Anteil von 30 % der Geschossfläche 

in Wohngebäuden wird festlegt, dass diese so zu errichten sind, dass sie mit Mitteln der so-

zialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). Für den 

genannten Anteil an der Geschossfläche unterliegt dem Bauherrn damit die Verpflichtung, 

die gebäudemäßigen Voraussetzungen für die soziale Wohnraumförderung zu schaffen. 

Diese Wohnungen müssen hinsichtlich Ausstattung und Größe den landesrechtlichen Vor-

schriften der sozialen Wohnraumförderung entsprechen. Das Land Berlin hat die fiskalischen 

Voraussetzungen geschaffen und stellt Fördermittel bereit. Dem Bauherrn erwächst aus der 
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Festsetzung aber keine Verpflichtung, Fördermittel des Landes Berlin in Anspruch nehmen 

zu müssen.  

Durch die Festsetzung wird die planungsrechtliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass im 

Plangebiet ein Beitrag zur Deckung des entsprechenden Wohnraumbedarfs ermöglicht wird - 

im Sinne einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung (§ 1 

Abs. 5 Satz 1 BauGB), d.h. die Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung 

berücksichtigt wird. 

 

Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)  

Eine wesentliche städtebauliche Zielsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans und 

gleichzeitig Ausdruck einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Boden-

nutzung im Sinne des § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die Schaffung und Erhaltung sozial stabi-

ler Bewohnerstrukturen. Eine einseitige Bewohnerstruktur kann zu sozial instabilen Verhält-

nissen führen, welche auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten nachteilig sind. Durch die 

Festsetzungen des Bebauungsplans soll daher darauf hingewirkt werden, negativen Segre-

gationserscheinungen (räumliche Trennung von sozialen Gruppen) entgegenzuwirken, wie 

sie sich auch zwischen Haushalten unterschiedlicher Einkommenshöhen abzeichnen kön-

nen. 

Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt kann davon ausgegan-

gen werden, dass ohne steuernden Eingriff innerhalb des Plangebiets ausschließlich Wohn-

raum mit hohen Qualitätsstandards entstehen würde, der von einkommensschwächeren 

Haushalten nicht nachgefragt werden könnte. Durch die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 

BauGB soll einer negativen Segregation entgegengewirkt werden. 

 

Mindestanteil von 30 % der im Gebäude zulässigen Geschossfläche  

Der Anteil der zulässigen Wohnfläche, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung ge-

fördert werden könnte, muss mindestens 30 % betragen. Damit orientiert sich die Festset-

zung an dem Anteil, welcher im Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung für den 

Bau von Wohnfläche mit Mietpreis- und Belegungsbindung angewandt wird. Der Anteil ist 

unter Berücksichtigung der oben dargestellten Situation sowie der privaten und öffentlichen 

Belange erforderlich und im Rahmen der Abwägung angemessen.  

Die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB schränkt die grundgesetzlich geschützte Ei-

gentums- und Baufreiheit von Grundstückseigentümern ein. Die Einschränkungen gelten 

jedoch nur für die Grundrissgestaltung und Ausstattung einer Wohnung. Es entstehen dem 

Bauherrn auf Grund der zur Verfügung stehenden Fördermittel keine Benachteiligungen. Die 

Festsetzung zieht grundsätzlich keine Entschädigung nach sich. Da der weitaus größere 

Anteil von bis zu 70 % der Geschossfläche entsprechend der Regelung durch den Bebau-

ungsplan entwickelt werden kann, ist der Anteil von (mindestens) 30 % der Geschossfläche 

für mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum nicht unverhältnismäßig hoch. Ein ge-

ringerer Anteil würde, insbesondere vor dem Hintergrund, dass etwa die Hälfte der Berliner 

Haushalte zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt wäre, nicht ausreichen, um das städ-

tebauliche Ziel einer Mischung zu sichern und einen relevanten Beitrag zur Deckung des 

Bedarfs an Sozialwohnungen bzw. sozial verträglichen Wohnungen in Berlin zu leisten.  
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Aus diesen Gründen wird die Festsetzung von (mindestens) 30 % der Geschossfläche in 

Wohngebäuden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten 

im Rahmen der Abwägung getroffen.  

Da zudem nur ein Teil der Geschossfläche den Anforderungen für die soziale Wohnraumför-

derung entsprechen muss, ist durch die Festsetzung im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans eine soziale Mischung nicht gefährdet und einseitige Bewohnerstrukturen können ver-

mieden werden. 

 

III.3.1.3 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 

In der Variante 1 B soll für eine ca. 0,6 ha große Fläche im Kreuzungsbereich der Hohen-

schönhauser Straße und dem Weißenseer Weg (jew. Teilflächen der Flurstücke 4058, 4066, 

4027, 9011) ein urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO festgesetzt werden. 

Nach § 6a BauNVO dienen urbane Gebiete dem Wohnen sowie der Unterbringung von Ge-

werbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung 

nicht wesentlich stören. Dabei muss die Nutzungsmischung nicht gleichwertig sein. Die Fest-

setzung ermöglicht die geplante Nutzungsmischung und erlaubt eine Strukturierung des 

Baugebiets unter der Maßgabe des lärmrobusten Städtebaus. 

Die Festsetzung eines urbanen Gebiets gemäß § 6a BauNVO dient der Flexibilität und der 

Nachhaltigkeit der Planung in der Anwendung über einen längeren Zeithorizont. Es wird ein 

Nutzungsspektrum für mögliche Umnutzungen oder Ergänzungen zu einem späteren Zeit-

punkt definiert. Mit einer Nutzungsänderung im Rahmen des zulässigen Spektrums ist somit 

nicht zwingend ein Erfordernis zur Änderung des Angebotsbebauungsplans gegeben. 

Innerhalb des urbanen Gebiets soll eine Einschränkung von ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen dahingehend erfolgen, dass baulich störende bzw. stark verkehrserzeugende 

Nutzungen nicht zulässig sind. Daher sollen Vergnügungsstätten und Tankstellen, durch 

textliche Festsetzungen ausgeschlossen werden. Zusätzlich sollen Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes und der Einzelhandel eingeschränkt werden. 

 

Einzelhandelsbetriebe im 1. Vollgeschoss 

Im bezirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzept wird festgestellt, dass das südöstlich 

gegenüberliegende Nahversorgungszentrum (NVZ) „Hohenschönhauser Tor“ seine Versor-

gungsfunktion als NVZ nicht erfüllt. Zur Stärkung und als Ergänzung des NVZ sollen daher 

im urbanen Gebiet Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise zulässig sein. Durch die textliche 

Festsetzung Nr. 1 in Variante 1 sind Einzelhandelsbetriebe nach § 6a Abs. 2 Nr. 3 der 

Baunutzungsverordnung nur in Ausnahmen und in Erdgeschossbereichen zulässig. Großflä-

chige Einzelhandelsbetriebe sind hiervon nicht berührt, da diese innerhalb eines urbanen 

Gebietes nicht zulässig sind. 

Aufgrund der städtebaulich exponierten Lage des Plangebietes bietet sich vor allem in den 

zum öffentlichen Straßenraum hin ausgerichteten Erdgeschosszonen des Kreuzungsberei-

ches die Unterbringung von kleinteiligen Einzelhandelsgeschäften und gastronomischen 

Nutzungen an. Um eine Beeinträchtigungen der Wohnnutzungen durch Einzelhandelsbetrie-

be weitgehend auszuschließen, sollen solche Betriebe jedoch nur im 1. Vollgeschoss zuläs-

sig sein. Hierdurch sollen negative Auswirkungen auf die angrenzenden Nutzungen be-
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schränkt und potenzielle Konflikte vermieden werden. Großflächiger Einzelhandel ist allge-

mein auf Sondergebiete und Kerngebiete beschränkt. 

 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 2 in Variante 1 können im urbanen Gebieten die in § 

6a Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung genannten Betriebe des Beherbergungsgewer-

bes nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Die Entwicklung eines hohen Wohnanteils im Plangebiet ist ein wesentliches Planungsziel 

des Bebauungsplans. Es besteht zudem ein gewichtiges öffentliches Interesse, im Plange-

biet eine Wohnnutzung zu ermöglichen, um der zunehmenden Wohnungsnachfrage zu ent-

sprechen. Betriebe des Beherbergungsgewerbes sollen daher zugunsten der Realisierung 

einer möglichst großen Wohnungsanzahl in dem urbanen Gebiet nur ausnahmsweise zuläs-

sig sein und nur eine untergeordnete Nutzung darstellen 

Ein weiterer Grund für die Einschränkung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, wie z. 

B. Hotel/Hostel, besteht darin, dass solche Betriebe nach ihrem zu erwartenden räumlichen 

Umfang, der Art und Weise der Betriebsvorgänge, dem vorhabenbedingten An- und Ab-

fahrtsverkehr sowie der zeitlichen Dauer dieser Auswirkungen und ihrer Verteilung auf die 

Tages- und Nachtzeiten nicht mit der Ruhe in den angrenzenden allgemeinen Wohngebieten 

vereinbar sind. Gerade bei größeren Betrieben ist auch nachts mit Lärmimmissionen zu 

rechnen, die durch die An- und Abreise von Gästen, sonstigen Besucherverkehr oder Zulie-

ferer und Versorger verursacht werden, die mit den Wohnnutzungen nicht in Einklang zu 

bringen sind. 

 

Ausschluss von Tankstellen und Vergnügungsstätten 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 4 in Variante 1 sind Tankstellen und Vergnügungsstät-

ten im Sinne des § 6a Abs. 3 BauNVO im Plangebiet regelmäßig unzulässig. Der angestreb-

te Charakter, die Ausbildung eines im Inneren verkehrsberuhigten Quartieres mit Wohnnut-

zungen steht einer Zulässigkeit von Tankstellen und Vergnügungsstätten entgegen.  

Der Ausschluss von Tankstellen erfolgt analog zur Abwägung des Ausschusses von Tank-

stellen in den allgemeinen Wohngebieten. 

Zusätzlich soll durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten in dem geplanten Urbanen 

Gebiet weitere, das Wohnen potenziell störende Nutzungen reglementiert werden. Vergnü-

gungsstätten, die in der Regel abends und nachts betrieben werden, können die Wohnquali-

tät zu angrenzenden Wohnnutzungen im Plangebiet und im Planungsumfeld beeinträchtigen 

und sollen mittels textlicher Festsetzung ausgeschlossen werden. 

 

III.3.1.4 Flächen für den Gemeinbedarf 

Der Bebauungsplan 11-168 setzt als Art der baulichen Nutzung eine Gemeinbedarfsfläche 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung „Schule“ fest. Die Festsetzung 

eines neuen Schulstandorts dient der planungsrechtlichen Vorsorge und dem Abbau von 

Defiziten in der Schulausstattung im Bezirk Lichtenberg. Die Standortauswahl ist u. a. auf-

grund der guten Anbindung an die Einzugsbereiche getroffen worden. Darüber hinaus befin-



Bebauungsplan 11-168 Begründung (Planinhalt) 

 

70 

 

det sich der in Vorentwurfsvariante 1 als Gemeinbedarfsfläche vorgesehene Bereich bereits 

im Eigentum des Landes Berlin, so dass hier von günstigen Voraussetzungen im Sinne einer 

Verfügbarkeit für eine Schulnutzung ausgegangen werden kann. In Vorentwurfsvariante 2 

betrifft die Fläche für den Gemeinbedarf Grundstücksbereiche, die sich im Eigentum einer 

landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft befinden, so dass es hier voraussichtlich eines 

Flächentauschs und einer Übertragung an das zuständige Fachressort bedürfte. 

Wie bereits bei der Beschreibung der Veranlassung und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

dargelegt, ergeben sich allein aus der Bevölkerungsentwicklung im Bezirk Lichtenberg Defi-

zite in der Schulregion. 

Die Bauleitplanung dient der langfristigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, zu der 

beispielsweise auch die Sicherung von Gemeinbedarfsstandorten zählt. Aus Sicht der Bau-

leitplanung ist es deshalb nicht erforderlich, weitergehende Regelungen für den zu realisie-

renden Schultypus zu treffen, da sich innerhalb des Verfahrens Änderungen in den Bedarfs-

zahlen und dem städtebaulichen Konzept für den Grundschulstandort ergeben können und 

auch in Zukunft Änderungen in der internen Betriebsorganisation von Schulen zu erwarten 

sind und möglich sein sollen.  

Im Sinne der planerischen Zurückhaltung und um einen möglichst großen Spielraum für die 

Entwicklung des Schulstandorts zu eröffnen, wird der Festsetzungskanon auf die Mindestan-

forderungen beschränkt. So wird mit der Festsetzung der Zweckbestimmung „Schule“ der 

Standortsicherung als zentralem Ziel des Bebauungsplans hinreichend entsprochen. Die 

Zweckbestimmung schließt alle dazugehörigen Anlagen außerhalb der eigentlichen Schul-

gebäude mit ein. Dies gilt für Freiflächen und -anlagen wie Schulhöfe, Nebenanlagen, die 

dem Nutzungszweck der Schule dienen sowie gedeckte und ungedeckte Sportanlagen samt 

Umkleide- und Sanitäranlagen. Die vom Schulbetrieb einschließlich den der Schule zuge-

ordneten Sportnutzungen ausgehenden Lärmemissionen sind von den Anwohnern in der 

Umgebung als sozialadäquate Geräusche hinzunehmen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde in einer vergleichenden Untersuchung der 

bestmögliche Standort für eine dreizügige Grundschule inkl. Turnhalle, entsprechend des 

Musterraum- und -freiflächenprogramms, untersucht. Im Rahmen der frühzeitigen Beteili-

gungen werden die zwei besten Standortvarianten zur Diskussion gestellt. 

Variante 1: In dieser Variante befindet sich der Standort für die 3-zügige Grundschule mit 

einem Flächenbedarf von rd. 1,5 ha westlich der allgemeinen Wohngebiete. Gegenwärtig ist 

die Fläche weitgehend als Sportfläche gewidmet und größtenteils bis Juni 2022 für eine 

Tempo-Home-Anlage genutzt. 

Variante 2: In dieser Variante befindet sich der Standort für die 3-zügige Grundschule mit 

einem Flächenbedarf von rd. 1,8 ha an den Hauptverkehrsachsen Hohenschönhauser Stra-

ße und Weißenseer Weg. Gegenwärtig wird die Fläche von der BVG als Busabstellfläche 

und von den Anwohnern als Kfz-Stellplatzfläche genutzt. 

Auf dem Schulstandort ist die Anlage von Stellplätzen planungsrechtlich zulässig, auch wenn 

sich aus dem Berliner Bauordnungsrecht lediglich ein zwingendes Erfordernis für Fahrrad-

stellplätze sowie für Stellplätze für schwer Gehbehinderte oder Behinderte im Rollstuhl 

ergibt. 
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Nutzung für außerschulische Sport- und Spielzwecke 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 12 in Variante 1 / Nr. 9 in Variante 2 ist auf der Flä-

che für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ auch eine Nutzung für außer-

schulische Sport- und Spielzwecke zulässig. 

Die Sportanlagen des Schulstandorts können neben dem obligatorischen und fakultativen 

Schulsport auch dem Vereins- und Freizeitsport zur Verfügung gestellt werden. Dies ist zur 

Bedarfsdeckung an Sportanlagen und zur Unterstützung des Vereinssports ausdrücklich 

erwünscht. Derzeit besteht bereits ein Defizit an Sportanlagen im Prognoseraum. Aufgrund 

der Bevölkerungsprognose wird sich das Defizit bis 2030 noch erheblich erhöhen. Mit der 

Öffnung für den außerschulischen Sport wird dem Defizit im Prognoseraum entgegengewirkt. 

Innere schulische Angelegenheiten sowie Grundsätze der Vergabe von Hallenzeiten oder 

der außerschulischen Nutzung von Sportplätzen können aber nicht im Rahmen eines Be-

bauungsplans geregelt werden. Dabei ist zu beachten, dass der von Freizeit- und Vereins-

sport ausgehende Lärm nicht unter den Schutz der Sozialadäquanz fällt. Hier greifen andere 

Bewertungsregelungen, die erforderlichenfalls auch Beauflagungen - etwa durch das Ord-

nungsamt - nach sich ziehen können. Im weiteren Bebauungsplanverfahren wird hierzu eine 

schalltechnische Untersuchung durchgeführt und ggf. Festsetzungen zur Konfliktbewältigung 

getroffen. 

 

III.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan ist gemäß § 16 Abs. 

3 BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anla-

gen festzusetzen. Des Weiteren ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, hier 

insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden können, die Zahl der 

Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen. 

 

III.3.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Im vorliegenden Bebauungsplan 11-168 wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen für 

das allgemeine Wohngebiet (Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3), das ggf. festzusetzende 

urbane Gebiet (MU) und für die Fläche für den Gemeinbedarf eine Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,4 gemäß § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 19 BauNVO festgesetzt. 

Diese wird im weiteren Verfahrensverlauf in höher und niedriger verdichtete Bereiche (z. B. 

MU) differenziert. 

 

Nebenanlagen 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 13 in Variante 1 / Nr. 10 in Variante 2 sind in dem 

allgemeinen Wohngebiet und im urbanen Gebiet auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-

chen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. 

Mit dem Ausschluss von Nebenanlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausge-

hen, wird vor allem die Anordnung von überdachten Müllsammelplätzen und Fahrradabstell-

anlagen, Geräteschuppen oder Kellerersatzräumen vermieden. Die dafür benötigten Flächen 

sind vorzugsweise im Gebäude selbst unterzubringen. Der Ausschluss dieser Nebenanlagen 
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stellt eine ausgleichende Maßnahme dar, da hiermit eine zusätzliche Beeinträchtigung von 

kleinklimatisch wirksamen Flächen vermieden wird. 

 

III.3.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) und Zahl der Vollgeschosse 

Für das allgemeine Wohngebiet (Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3) und das ggf. festzuset-

zende urbane Gebiet (MU) soll eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,5 gemäß 9 Abs. 1 

BauGB i. V. m. § 16 BauNVO festgesetzt werden. 

Diese wird im weiteren Verfahrensverlauf in höher und niedriger verdichtete Bereiche (z. B. 

MU) differenziert. 

Neben der Festsetzung der GRZ und GFZ erfolgt die Festsetzung von Geschossigkeiten 

zum Teil in Form von Mindest- und Höchstmaßen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 

20 BauNVO. So sollen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im allgemeinen 

Wohngebiet auf der Teilfläche WA 2 bzw. im urbanen Gebiet MU Gebäude entlang der 

Hauptverkehrsstraßen Hohenschönhauser Straße und Weißenseer Weg Gebäude entste-

hen, die mindestens 6 Vollgeschosse und maximal 10 Vollgeschosse aufweisen. Im weiteren 

Verfahrensverlauf wird eine Differenzierung in höher und niedriger verdichtete Bereiche ge-

prüft. 

Hinsichtlich der Festsetzung von Geschossigkeiten wird die Höhe der direkt westlich angren-

zenden Bebauung aufgenommen und damit eine einheitliche Höhenentwicklung nördlich der 

Hohenschönhauser Straße gesichert. Die in der Variante 1 vorgesehene maximale Anzahl 

an Vollgeschossen von 10 betont darüber hinaus den Kreuzungsbereich. Zusammen mit den 

südlich der Hohenschönhauser Straße/Konrad-Wolf-Straße gelegenen Gebäuden, welche 10 

und mehr Vollgeschosse aufweisen, entsteht eine neue Eingangssituation. Die Planung ver-

mittelt so zwischen der städtebaulichen Ausgangssituation in diesem Bereich mit umfangrei-

chen Grün- und Freiflächen im Umfeld sowie großzügig dimensionierten Straßenquerschnit-

ten auf der einen und dem gesamtstädtischen Interesse Berlins, der steigenden Wohnungs-

nachfrage durch zusätzliche Wohnungsangebote im Neubau zu begegnen, auf der anderen 

Seite. 

Mit der Festsetzung des Mindestmaßes der Geschossigkeit im Kreuzungsbereich der Ho-

henschönhauser Straße und dem Weißenseer Weg soll städtebaulich den schalltechnischen 

Anforderungen Rechnung getragen werden. Mit der Sicherung von mindestens sechs Voll-

geschossen entlang der Verkehrsachsen soll sichergestellt werden, dass Lärmemissionen 

wirkungsvoll abgeschottet werden und ruhige Innenhofbereiche entstehen können. 

 

Ermittlung der zulässigen Geschossfläche 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 5 in Variante 1 / Nr. 2 in Variante 2 sind bei der Er-

mittlung der zulässigen Geschossfläche in den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen 

Gebiet die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der 

dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

Aufgrund der vorgesehenen hohen Nutzungsmaße soll eine weitere Verdichtung durch die 

Realisierung von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschossen nicht zulässig sein. Mit der Maß-

gabe der textlichen Festsetzung, dass bei der Ermittlung der Geschossfläche diese mit anzu-

rechnen sind, soll diesem Umstand Rechnung getragen werden. 
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III.3.2.3 Überschreitung des nach BauNVO zulässigen Nutzungsmaßes gemäß 

§ 17 BauNVO  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 11-168 zur Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,5 für 

die allgemeinen Wohngebiete WA überschreiten die nach § 17 Abs. 1 BauNVO vorgesehene 

Obergrenze bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. Die gemäß § 17 Abs. 1 

BauNVO für allgemeine Wohngebiete vorgesehene Obergrenze beträgt 1,2. Die Obergrenze 

der GFZ für das Urbane Gebiet wird eingehalten, auch werden die Obergrenzen für die 

Grundflächenzahl (GRZ) für die allgemeinen Wohngebiete und das urbane Gebiet eingehal-

ten. 

Die genannte Obergrenze (§ 17 Abs. 1 BauNVO) kann gemäß § 17 Abs. 3 BauNVO aus 

städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn 

 die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen aus-

geglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und 

 nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 

Für die Überschreitung der nach BauNVO zulässigen Geschossflächenzahl werden die fol-

genden Gründe und Festsetzungen sowie ausgleichende Umstände und Maßnahmen ange-

führt: 

 

Erfordernis durch städtebauliche Gründe 

Durch die Nutzbarmachung und Nachverdichtung dieser städtischen, derzeit untergenutzten 

Fläche als gut durch den ÖPNV erschlossenen Wohnstandort wird die Entwicklung einer 

städtischen Lage gefördert, eine verkehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der 

Außenbereich geschont. Bei diesem Vorhaben der Innenentwicklung werden damit Ziele ei-

ner nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-

den, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes verfolgt. Die Umsetzung einer nachhalti-

gen städtebaulichen Entwicklung in dieser Lage ist nur durch eine entsprechende Nutzungsin-

tensität zu erreichen. Folgende Gründe liegen hierfür vor: 

 Es handelt sich bei den Grundstücksflächen um teilweise große und tiefe Grundstücke 

deren Bebauung einen auf diese besonderen Umstände zugeschnittenen Planentwurf 

erfordert. Die besonderen städtebaulichen Anforderungen an dieses Gebiet leiten sich 

aus der direkten Umgebung ab und nehmen das umliegende Nutzungsmaß auf.  

 Die vorgesehene Anzahl an Vollgeschossen orientiert sich an den vorhandenen Gebäu-

den in der näheren Umgebung. Eine Überschreitung der nach BauNVO vorgesehenen 

Obergrenze für das allgemeine Wohngebiet von 1,2 ist unabdingbar, weil diese lediglich 

eine gering geschossige Bebauung zulassen würde bei ansprechenden baulichen Tiefen. 

 Auch in der näheren Umgebung wurden Festsetzungen getroffen, die die Obergrenzen 

des § 17 Abs. 1 BauNVO für die geplante Bebauung teilweise überschreiten, um auch 

bei problematischen Grundstückszuschnitten dem Leitbild eines geschlossen, urbanen 

Straßenraumes gerecht zu werden. 

 Mit dem Ziel, dem Plangebiet eine städtische Gestalt zu geben ist die Baudichte auch 

auf Grund der Verantwortung für die städtebauliche Gestalt und das Ortsbild im Sinne 
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des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB geboten. Es handelt sich hier um eine städtebaulich ge-

wünschte Arrondierung des Baublocks. Die Neubauten passen sich der stadträumlichen 

Lage an und stellen erstmalig eine Randbebauung her.  

 Die Festsetzungen des Bebauungsplans führen in Verbindung mit der Bebauung und 

den Nutzungen in der näheren Umgebung zu einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-

wicklung. Das Ziel der Festsetzungen des Bebauungsplans 11-168 ist die planungs-

rechtliche Sicherung von allgemeinen Wohngebieten, deren übergeordnete Bedeutung 

und Verbindungsfunktion bereits im Flächennutzungsplan dargestellt ist und vom Be-

bauungsplan 11-168 umgesetzt wird. Auf Grund der sich darstellenden Bestandssituati-

on sind die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen und die Ausnutzung der Grundstü-

cke im Plangebiet vorgeprägt. Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung kann des-

halb nur durch eine entsprechende bauliche Dichte erreicht werden. 

 

Ausgleichende Umstände 

 Über die angrenzende Kleingartenanlage hinaus stellt vor allem die großflächige Park-

anlage des Volkspark Prenzlauer Berg Grünflächenangebote im näheren Umfeld dar. 

Diese direkt an das Plangebiet angrenzenden Flächen gewährleisten eine außerge-

wöhnlich gute Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen. 

 Durch die Lage des Plangebietes können die vorhandenen Ressourcen, insbesondere 

der Verkehrsinfrastruktur und der Wohnfolgeeinrichtungen, effizienter genutzt werden 

und der Außenbereich geschont werden. 

 Ausreichende Belichtungs-, Belüftungs- und Besonnungsverhältnisse gewährt der Be-

bauungsplan durch Einhaltung der gemäß Bauordnung vorgeschriebenen Abstandsflä-

chen. Anhaltspunkte für städtebauliche Missstände im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans 11-168 sind unter gesundheitlichen Aspekten nicht erkennbar. 

 Es sind keine negativen Auswirkungen bezüglich der Nutzungsmischung im Plangebiet 

und in der näheren Umgebung zu erwarten. Textlich wird der Ausschluss von Tankstel-

len und Vergnügungsbetrieben festgesetzt. Die für unzulässig zu erklärenden Nutzun-

gen würden insbesondere das Wohnen beeinträchtigenden Verkehr und Lärm verursa-

chen, der dem angestrebten Entwicklungsziel für das Plangebiet entgegenstünde.  

 Die angrenzenden Straßen sind stark befahrene Hauptverkehrsstraßen. Auf die durch 

diese Straßen ausgelösten Lärmemissionen wird im Bebauungsplanverfahren durch 

städtebauliche Maßnahmen reagiert und entsprechende Lärmschutzmaßnahmen fest-

gesetzt, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Eine schalltech-

nische Untersuchung wird im weiteren Verfahren erstellt. 

 Die störungsfreie Unterbringung der Stellplätze für den ruhenden Verkehr auf den 

Grundstücken in einer Quartiersgarage in Verbindung mit der Unzulässigkeit von Stell-

plätzen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen wirkt sich positiv auf die gesun-

den Wohn- und Arbeitsverhältnisse aus. Hierdurch können ruhige und begrünte Innen-

höfe entstehen. 

 

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 

 Für das Plangebiet wird ein Bebauungsplan aufgestellt, der die Vorgaben des § 17 Abs. 

1 BauNVO zu den zulässigen Grundflächenzahlen einhält. Eine für die Lage angemes-
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sene Baudichte wird durch die festgesetzte Vollgeschossanzahl erreicht, die sich in die 

Höhenentwicklung der näheren Umgebung einfügen. Die Geschossflächenzahlen der 

allgemeinen Wohngebiete überschreiten dabei die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauN-

VO, jedoch nicht die Obergrenze für urbane Gebiete. Ziel des Bebauungsplans ist es un-

ter anderem an die Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB anzuknüpfen. Mit 

der Festsetzung der hohen, aus der näheren Umgebung abgeleiteten Dichtewerte soll 

dem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen 

werden. Um eine weitere Zersiedlung und Inanspruchnahme von unerschlossenen und 

außerhalb der Kernstadt gelegenen Flächen zu vermeiden, soll der in großen Teilen 

schon versiegelte Bereich einer baulichen Entwicklung zugeführt werden. Die Bundes-

regierung hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie als Ziel formuliert, dass die Inanspruch-

nahme von Flächen in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro 

Tag begrenzt werden soll. Der Bebauungsplan 11-168 unterstützt mit seiner Strategie 

dieses Ziel. 

 Der Ausschluss von ebenerdigen Stellplätzen und Garagen sichert in Verbindung mit 

dem Ausschluss von Nebenanlagen in den Blockinnenbereichen ungestörte Grünflä-

chen.  

 Die Unterbringung der Stellplätze in einer Quartiersgarage vermeidet Parksuchverkehr 

und minimiert zusätzliche Immissionen (Lärm, Feinstaub, Kohlenstoffdioxid (CO2)). 

 Durch die genannten Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die 

Umwelt werden die Umweltbelange so weit wie möglich berücksichtigt. Nach Prüfung 

der umweltrelevanten Aspekte bestehen derzeit keine Anhaltspunkte für eine erhebliche 

Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter. 

 

Befriedigung der Bedürfnisse des Verkehrs 

 Die Funktionsfähigkeit des Plangebietes in Bezug auf den fließenden und ruhenden 

Verkehr ist voraussichtlich nicht beeinträchtigt. Ein entsprechendes Gutachten wird im 

weiteren Verfahren erarbeitet. 

 Die Erschließung der Grundstücke ist gewährleistet. Übergeordnete Verkehrsstraßen 

befinden sich direkt angrenzend und das Plangebiet ist gut an das öffentliche Personen-

nahverkehrsnetz angebunden. Diese Standortfaktoren legen eine möglichst hohe bauli-

che Ausnutzung der Grundstücke bei gleichzeitiger Wahrung der allgemeinen Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nahe. 

 Durch die festgesetzte Unterbringung der Stellplätze in eine Quartiersgarage und den 

Ausschluss von ebenerdig angeordneten Stellplätzen und Garagen, werden die Straßen 

der näheren Umgebung nicht weiter belastet und von weiterem Parksuchverkehr entlas-

tet. 

 

Nichtentgegenstehen sonstiger öffentlicher Belange 

Sonstige öffentliche Belange, z. B. Ziele der Raumordnung, die gebotene Rücksichtnahme 

bezüglich der Gestaltung des Ortsbildes oder anderweitige Rechtsvorschriften, stehen der 

Überschreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO erkennbar nicht entgegen. 
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Zusammenfassung 

Aus den genannten städtebaulichen Gründen ist eine Überschreitung der in § 17 Abs. 1 

BauNVO genannten GFZ-Obergrenzen teilweise erforderlich. Die Voraussetzungen des § 17 

Abs. 2 BauNVO sind erfüllt. 

 

III.3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplanentwurf enthält Festsetzungen zur Bauweise und überbaubaren Grund-

stücksfläche. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO erfolgt die pla-

nungsrechtliche Sicherung der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

durch Baugrenzen in Form von Baufenstern. Diese sollen so festgesetzt werden, dass einer-

seits ausreichend Spielraum für die Einordnung von Baukörpern verbleibt, jedoch das dem 

Bebauungsplan zugrundeliegende städtebauliche Konzept, welches eine Ausbildung von 

Blockstrukturen vorsieht, klar erkennbar ist. 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Straßenverkehrsflächen können als 

Vorgärten gestaltet werden und bewahren den bestehenden Baumbestand im bisherigen 

Straßenland.  

Durch die textliche Festsetzung Nr. 6 in Variante 1 / Nr. 3 in Variante 2 wird aus Gründen 

des Immissionsschutzes für die allgemeinen Wohngebiete und das ggf. mögliche urbane 

Gebiet eine geschlossene Bauweise entlang der Straßen Weißenseer Weg und Hohen-

schönhauser Straße bis zu einem Abstand von 20 m – gerechnet ab der straßenseitig fest-

gesetzten Baugrenze – festgesetzt. 

Diese Regelung bezieht sich auf das Hauptstraßennetz und ist nicht auf die Erschließungs-

straße der Gebäude Hohenschönhauser Straße 66 / 67 anzuwenden. 

Im Blockinnenbereich ist eine abweichende Bauweise mit Gebäuden ohne Längenbeschrän-

kung mit seitlichen Grenzabständen ab einem Abstand von 20 m – gerechnet ab der stra-

ßenseitig festgesetzten Baugrenze – zulässig. 

Zusätzlich sollen auf Grundlage des noch zu erstellenden städtebaulichen Konzepts und 

eines schalltechnischen Gutachtens Festsetzungen getroffen werden, die sicherstellen, dass 

entlang der Verkehrswege geschlossene Fassaden errichtet werden. Vorrangiges Ziel dieser 

Regelungen ist die Schaffung von ruhigen und lärmabgewandten Innenhöfen. Die Ergänzung 

der Immissionsschutzfestsetzung erfolgt nach der Konkretisierung des schalltechnischen 

Gutachtens. 

 

III.3.4 Weitere Arten der Nutzung 

III.3.4.1 Stellplätze und Garagen 

Im Sinne der städtebaulichen Ordnung sollen Stellplätze für das Plangebiet gebündelt wer-

den. Daher ist im Plangebiet die Errichtung einer zentralen und gut erreichbaren Quartiers-

garage entlang einer Erschließungsstraße (Hohenschönhauser Straße in Variante 1 / Wei-

ßenseer Weg in Variante 2) vorgesehen. Dadurch werden die Stellplätze nicht nur kon-

zentriert, sondern schließen auch den Parkraumsuchverkehr innerhalb der Wohngebiete aus 

und ermöglichen Umsteigemöglichkeiten auf andere CO2-ärmere Verkehrsmittel. Die Quar-

tiersgarage hat in etwa eine Grundfläche von 35 x 60 Metern und vier Ebenen á 70 Stellplät-
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ze. Im weiteren Verfahren kann geprüft werden, inwiefern ein höheres Parkhaus mit geringe-

rer Grundfläche sinnvoll ist. Da die Parkhausflächen (GGa Stellplatzflächen) im Sinne mög-

lichst kurzer Zufahrten direkt an Straßenverkehrsflächen angrenzen, ist die verkehrliche An-

bindung grundsätzlich gesichert. Die Parkhäuser werden als Fläche für Gemeinschaftsgara-

gen (GGa) mit vier Geschossen festgesetzt.  

Des Weiteren ist an der nordwestlichen Ecke des Plangebietes eine Nutzung als Stellplatz-

fläche vorgesehen. Damit erhöht sich die im Bebauungsplan ermöglichte Anzahl an Stellplät-

zen.  

Durch die textliche Festsetzung Nr. 8 in Variante 1 / Nr. 5 in Variante 2 sind in den allge-

meinen Wohngebieten und im Urbanen Gebiet Stellplätze und Garagen auf Grundlage von § 

12 Abs. 6 BauNVO unzulässig. Dies gilt nicht für die festgesetzten Flächen für Stellplätze 

und Gemeinschaftsgaragen, für Tiefgaragen sowie für Stellplätze für schwer Gehbehinderte, 

Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie für Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 

Durch den Ausschluss von ebenerdigen Stellplätzen soll der ruhende Anwohner- und Besu-

cherverkehr gezielt in die Quartiersgarage (in der Variante 1 an der Hohenschönhauser 

Straße / in der Variante 2 am Weißenseer Weg) gelenkt werden.  

Die mit den Beschränkungen verbundenen Eingriffe in die private Baufreiheit sind gerechtfer-

tigt, weil in der Quartiersgarage eine ausreichende Zahl an (privaten) Stellplätzen hergestellt 

werden kann. Ein weitgehend ohne privaten Kfz-Verkehr organisiertes Quartier, dass die 

Vorhaltung von Stellplätzen auf den Baugrundstücken überflüssig macht, lässt zudem vielfäl-

tige positive Wirkungen im Hinblick auf den Klimaschutz, die Vermeidung von Bodenversie-

gelung, den Klimaschutz, die Luftreinhaltung, die Verkehrssicherheit und die freiraumbezo-

gene Erholung erwarten. 

Der Ausschluss soll insbesondere im Sinne gesunder Wohnverhältnisse zum Schutz der 

Ruhe und Schaffung einer hohen Wohn- und Aufenthaltsqualität im Außenraum erfolgen. 

Eine Freihaltung der Baugebiete von Stellplätzen und Garagen gewährleistet eine grünge-

prägte Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und bietet Möglichkeiten zur Schaffung von 

beispielsweise Kinderspielflächen. Durch Straßenverkehrslärm und Luftverschmutzung be-

dingte Nutzungskonflikte können weitestgehend vermieden werden. 

Der Ausschluss bezweckt darüber hinaus die Förderung des Fuß- und Radverkehrs und 

dient somit durch Reduzierung von CO2-Emissionen der Anpassung an den Klimawandel 

gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB. 

 

III.3.4.2 Straßenverkehrsfläche 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bezieht die angrenzenden Straßenflächen bis zur 

Straßenmitte als öffentliche Verkehrsfläche Straße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ein. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 10 in Variante 1 / Nr. 7 in Variante 2 ist die Einteilung 

der öffentlichen Verkehrsfläche nicht Gegenstand der bauleitplanerischen Festsetzung. Ein-

teilungen von Straßenverkehrsflächen unterliegen verkehrspolitischen Zielen sowie speziel-

len, technischen Vorschriften. Diese erfuhren in der Vergangenheit Änderungen und Weiter-

entwicklungen. Auch in Zukunft sind diesbezügliche Veränderungen möglich.  

Die Infrastruktur des übergeordneten Straßennetzes am Knotenpunkt Hohenschönhauser 

Straße / Weißenseer Weg / Konrad-Wolf-Straße ist derzeit stark belastet und soll aus diesem 
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Grund in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Zum Ausbau gibt es bereits eine Mach-

barkeitsstudie (2017) mit einer Vorzugsvariante. Mit dem entsprechenden leistungsfähigen 

Kreuzungsausbau sind die Straßenbegrenzungslinien anzupassen. Dies ist in dem Planent-

wurf bereits berücksichtigt und um einen drei Meter breiten Puffer ergänzt. 

Die Festlegung der Straßenbegrenzungslinien berücksichtigt daher die aktuelle Planung zum 

Umbau des Knotenpunktes Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße. Der genaue Um-

fang der Inanspruchnahme derzeit öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen wird im weiteren 

Verfahren geklärt. 

Die für die Erschließung erforderliche Stichstraße zur Erschließung u. a. der Hohenschön-

hauser Straße 66 / 67 bedarf ggf. einer Wendeanlage. Dies wird im Rahmen einer noch zu 

erstellenden verkehrstechnischen Untersuchung behandelt. 

 

III.3.4.3 Bereich ohne Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)  

Aufgrund der Nachbarschaft zum verkehrsintensiven Knotenpunkt Hohenschönhauser Stra-

ße / Weißenseer Weg / Konrad-Wolf-Straße (Kreuzungsbereich motorisierter Kraftverkehr, 

Straßenbahnverkehr, Haltestellen Straßenbahn, Fußgängerüberquerungen) können Ein- und 

Ausfahrten zum Plangebiet nur punktuell verortet werden. Aus diesem Grund werden entlang 

der Hohenschönhauser Straße und entlang des Weißenseer Weges Bereiche ohne Ein- und 

Ausfahrten festgesetzt. In diesen Bereichen sind Ein- und Ausfahrten nicht zugelassen.  

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten werden festgesetzt:  

- Hohenschönhauser Straße (Von der bestehenden Zufahrt zum öffentlich nutzbaren 

Parkplatz bis zur Kreuzung Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg) 

- Weißenseer Weg (Von der Kreuzung Hohenschönhauser Straße / Weißenseer Weg bis 

zur Höhe des Parkplatzes Sportforum Berlin) 

Somit entstehen Bereiche für den Anschluss von weiteren inneren Erschließungsmöglichkei-

ten. Die dauerhafte Anbindung der Baugebiete an öffentliche Straßenverkehrsflächen ist 

planungsrechtlich gesichert. 

 

III.3.4.4 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

Der südlich der Sportfläche - derzeitig als Tempo-Home-Anlage genutzt - verlaufende Weg 

zwischen der Hohenschönhauser Straße im Westen und dem derzeit öffentlich nutzbaren 

Parkplatz im Osten soll aufgrund seiner geringen Breite als Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ festgesetzt und gesichert werden. 

 

III.3.4.5 Flächen für Sport- und Spielanlagen 

Im westlichen Geltungsbereich soll eine ca. 6.250 m² große Fläche für Sport- und Spielanla-

gen mit der Zweckbestimmung „Ungedeckte Sportanlage“ festgesetzt werden, um die beste-

henden Sportflächen (Tennisplätze) dauerhaft zu sichern. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 7 in Variante 1 / Nr. 4 in Variante 2 ist die Errichtung 

eingeschossiger Sportfunktionsgebäude nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zu-

lässig. Die Grundfläche der baulichen Anlagen der Sportfunktionsgebäude darf 100 m² nicht 
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überschreiten. Die beiden bestehenden eingeschossigen Gebäude des Tennisvereins um-

fassen zusammen rd. 75 m², somit soll der bestehende Umfang an baulichen Anlagen gesi-

chert werden. 

 

III.3.4.6 Grünfläche 

Im nordwestlichen Geltungsbereich soll eine ca. 660 m² große Fläche (Flurstück 4029) als 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ festgesetzt werden. Damit 

soll das dort bereits vorhandene KGA-Vereinsgebäude mit ca. 235 m² Grundfläche – ohne 

Nebenanlagen – der Kleingartenanlage "Langes Höhe" e.V. planungsrechtlich gesichert 

werden. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 7 in Variante 11 / Nr. 8 in Variante 2 kann nur ein 

eingeschossiges Vereinshaus zugelassen werden, dessen Grundfläche 250 m² nicht über-

schreitet und das mit der Zweckbestimmung im Einklang steht. 

 

III.3.5 Immissionsschutz 

III.3.5.1 Luftreinhaltung 

Die Anwendung einer Festsetzung zu Brennstoffen beschränkte sich im Land Berlin bislang 

nur auf Bereiche innerhalb des im Flächennutzungsplan dargestellten Vorranggebiets für 

Luftreinhaltung. Nur ein besonders zu begründendes städtebauliches Erfordernis, wie z. B. 

eine Schutzbedürftigkeit vor Luftschadstoffimmissionen oder bereits erhebliche Überschrei-

tungen der Grenzwerte im Geltungsbereich des Bebauungsplans oder seinem Umfeld, recht-

fertigen eine Aufnahme der Regelung.  

Allerdings sieht der vom Senat beschlossene Luftreinhalteplan für Berlin (2. Fortschreibung 

2019) als langfristig zu realisierende Maßnahme im Bereich Wärmeversorgung von Gebäu-

den auch eine Regelung vor, die auf „Saubere Energie für die Wärmeversorgung und Redu-

zierung der Emissionen aus Feststoffverbrennung in Kleinfeuerungsanlagen“ ausgerichtet ist 

(Maßnahme M 7.2). Da die Reduzierung der Feinstaub- und Benzpyren-Emissionen aus der 

Feststoffverbrennung in Kleinfeuerungsanlagen in Berlin stadtweit angestrebt wird, kann eine 

entsprechende Festsetzung auch außerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung getroffen 

werden. 

Das Plangebiet des Bebauungsplans 11-168 liegt innerhalb des Vorranggebiets für Luftrein-

haltung. Da eine Eintragung von Emissionen in das Vorranggebiet vermieden und die vor-

stehend genannte Maßnahme des Luftreinhalteplans zur Reduzierung von Emissionen um-

gesetzt werden soll, wird die Verwendung von Brennstoffen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans eingeschränkt. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 7 in Variante 14 / Nr. 11 in Variante 2 wird gewähr-

leistet, dass die erforderliche Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen für die künftigen 

Nutzungen innerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung eingehalten wird und setzt damit 

die erweiterten Anforderungen des Luftreinhalteplans um. 

Vermeidbare Luftverunreinigungen aus dem gesamten Stadtgebiet tragen insbesondere 

während der Heizperiode zu höheren Luftschadstoffkonzentrationen bei. Bei ungünstigen 

Ausbreitungsbedingungen und besonders großem Anteil vorhandener Kohle- oder Holzein-
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zelfeuerungsanlagen können gesundheitsgefährdende Konzentrationen von Luftschadstoffen 

entstehen. 

Mit der textlichen Festsetzung wird für das Plangebiet geregelt, dass nur die Verwendung 

solcher Brennstoffe zulässig ist, deren örtlicher Schadstoffausstoß dem Stand der Technik 

entsprechend möglichst gering ist. Die Bezugnahme auf die Schwefeldioxid-, Stickstoffoxid- 

und Staubemissionen ist hinreichend, da davon auszugehen ist, dass die Verbrennungspro-

zesse, die geringe Mengen dieser Stoffe freisetzen, auch bei anderen Schadstoffen ver-

gleichbar günstige Werte erzielen. Mit der textlichen Festsetzung werden die erforderliche 

Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen für die geplanten Nutzungen gewährleistet 

und die erweiterten Anforderungen des Luftreinhalteplans umgesetzt. 

Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen ab einer bestimmten Größenordnung 

bedürfen zudem einer Genehmigung nach den Verordnungen zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes. 

 

III.3.5.2 Lärmschutz 

Das Plangebiet ist durch Lärmemissionen der angrenzenden Hohenschönhauser Straße und 

des Weißenseer Weg belastet. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine schall-

technische Untersuchung erarbeitet, die die Auswirkungen der erheblichen verkehrlichen 

Vorbelastungen auf die geplante Wohnnutzung und Schulnutzung beschreibt. Darüber hin-

aus sollen auf dieser Grundlage auch die zur Konfliktbewältigung und zur Gewährleistung 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse erforderlichen Schallschutzmaßnahmen festgesetzt 

werden. 

Es ist jedoch bereits jetzt davon auszugehen, dass aufgrund der Verkehrsbelastungen der 

angrenzenden Hauptverkehrsstraßen Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Hierbei 

kommen aktive Schallschutzmaßnahmen, lärmrobuster Städtebau, die im bauaufsichtlichen 

Verfahren zu berücksichtigende Schalldämmung der Außenbauteile sowie die Festlegung 

der Grundrissgestaltung in den Wohngebäuden in Frage, um den Schutz der Schlafruhe zu 

ermöglichen.  

Die Abwägung möglicher Maßnahmen wird im weiteren Verfahren unter Einbeziehung eines 

noch zu erstellenden Schallgutachtens erfolgen. 

Im Stadium der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wird jedoch schon eine Schallschutzmaß-

nahme mittels textlicher Festsetzung aufgenommen. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 15 in Variante 14 / Nr. 12 in Variante 2 soll sicherge-

stellt werden, dass jede Wohnung Räume aufweist, die nicht zu den lärmemittierenden Stra-

ßen orientiert sind. Daher muss zum Schutz vor Verkehrslärm in Gebäuden entlang der 

Straßen Weißenseer Weg und Hohenschönhauser Straße mindestens ein Aufenthaltsraum 

von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens die Hälf-

te der Aufenthaltsräume, mit jeweils mindestens einem Fenster zum Blockinnenbereich oder 

zu einer von den genannten Straßen abgewandten Seite ausgerichtet sein.  

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten 

Seite ausgerichtet sind, müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit 

bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei 

Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen 
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unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen glei-

cher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurtei-

lungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindes-

tens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

Das Plangebiet ist durch Schall belastet, maßgeblich resultierend aus dem Straßenverkehrs-

lärm, der von der Hohenschönhauser Straße und dem Weißenseer Weg ausgeht. Daher sind 

Maßnahmen zum Lärmschutz zwingend erforderlich. Der bauliche Schallschutz ist jedoch im 

bauaufsichtlichen Verfahren auf Grundlage der im Land Berlin jeweils aktuell bauaufsichtlich 

eingeführten Fassung der DIN 4109 zu führen. Durch diesen baulichen Schallschutz können 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundsätzlich sichergestellt werden.  

Auch die von der zukünftigen Grundschule ausgehenden Lärmemissionen sind bei den 

schalltechnischen Betrachtungen zu berücksichtigen. Schallemissionen einer Schule können 

insbesondere Geräusche vom Schulhof (Spielen, Sprechen, Rufen, Schreien), vom Pausen-

klingeln oder von eigenen Sportanlagen sein. Zusätzlich wird der von Freizeit- und Vereins-

sport ausgehende Lärm in der schalltechnischen Untersuchung genauer betrachtet und 

Kompensationsmöglichkeiten vorgeschlagen. 

 

 

III.3.6 Sonstige Festsetzungen 

III.3.6.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Zur Ermöglichung der Erreichbarkeit der Kleingartenanlage „Langes Höhe“ und zur Schaf-

fung kurzer Wegebeziehungen innerhalb des Plangebiets wird durch die textliche Festset-

zung Nr. 16 in Variante 1 / Nr. 13 in Variante 2 ein Geh- und Radfahrrecht zugunsten der 

Allgemeinheit und ein Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger festge-

setzt. Zusätzlich dienen sie der Erreichbarkeit durch Rettungsfahrzeuge und ggf. auch der 

Müllentsorgung. Dies ist im weiteren Verfahren zu prüfen. 

Die entsprechenden Wegetrassen sind Bestandteil der nicht überbaubaren Grundstücksflä-

chen und damit dem Baugrundstück zugehörig. Durch die Festsetzung des Geh- und Rad-

fahrrechts zugunsten der Allgemeinheit sowie der Festsetzung eines Leitungsrechts zuguns-

ten der zuständigen Unternehmensträger im Bebauungsplan werden lediglich die planungs-

rechtlichen Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Flächen geschaffen. Die Fläche 

ist von der Grundstückseigentümerin für die vorgesehene Nutzung vorzuhalten und wird 

durch die Festsetzung vor widersprechenden Nutzungen (z. B. Errichtung baulicher Anlagen) 

geschützt, die die Ausübung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechte behindern oder unmöglich 

machen würden. Mit der Festsetzung wird noch kein Nutzungsrecht für die öffentliche Nut-

zung begründet und es ist auch keine Widmung der Fläche zur öffentlichen Verkehrsfläche 

damit verbunden. Die Begründung von Nutzungsrechten erfolgt in der Regel durch Vertrag, 

durch Bestellung von dinglichen Rechten (z. B. Grunddienstbarkeit) oder durch die Eintra-

gung einer Baulast gemäß Bauordnung. 
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III.3.7 Städtebaulicher Vertrag (planergänzende Vereinbarungen) 

Zwischen dem Land Berlin und den Grundstückseigentümern der zukünftigen Wohnbauflä-

chen soll ein städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB geschlossen werden.  

Das Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung ist die Leitlinie für den Abschluss 

städtebaulicher Verträge in Berlin. Der städtebauliche Vertrag regelt die Beteiligung der Pro-

jektträger an den zur Vorbereitung und Umsetzung des Vorhabens dienenden Planungs-, 

Ordnungs- und Infrastrukturmaßnahmen. Zugleich werden die mit dem Bebauungsplan ver-

folgten städtebaulichen Ziele im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB gefördert und 

gesichert. Insbesondere wird das städtebauliche Ziel umgesetzt, gemischte Bewohnerstruk-

turen durch einen Anteil mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen sicherzustellen 

sowie einen angemessenen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung zu leisten.  

Im städtebaulichen Vertrag sind folgende, die Festsetzungen des Bebauungsplans mittelbar 

oder unmittelbar betreffenden Aspekte geregelt: Kostenübernahme 

Eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, hat sich als Grundstückseigentümerin von 

Flächen innerhalb des Plangebiets in einem Kostenübernahmevertrag zur Übernahme der 

auf diesen Flächenanteil bezogenen Verfahrenskosten verpflichtet, die mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans 11-168 in Verbindung stehen. Dies betrifft die Planungsleistungen, die 

Erstellung von Plänen, öffentliche Bekanntmachungen, Informationsveranstaltungen, Gut-

achten, Steuerungsleistungen sowie Rechtsberatungskosten.  

„Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 

Die Entwicklung des Plangebiets wird nach den Leitlinien des „Berliner Modells der koopera-

tiven Baulandentwicklung“ durchgeführt. Daher dürfen auf den Flächen des allgemeinen 

Wohngebietes (Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3) gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 7 BauGB 

nur Wohngebäude errichtet werden, die je angefangenen 400 m² wohnbezogener Geschoss-

fläche eine Wohnung enthalten, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 

werden könnte. Der Ermittlung der förderfähigen Wohneinheiten im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans 11-168 liegt demnach die zulässige Gesamtgeschossfläche der Baugebiete 

WA 1 bis WA 3 zugrunde. 

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die Eigentümerin von Teilflächen innerhalb des 

Plangebiets ist, hat unter Bezugnahme auf das künftige eigene Baugrundstück die Anwen-

dung des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ schriftlich anerkannt. Auf 

Basis der Leitlinie (Stand: 1. November 2018) soll im weiteren Verfahren ein städtebaulicher 

Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Wohnungsbaugesellschaft abgeschlossen wer-

den. Gegenstand dieses Vertrags werden u. a. auch Fristen für die Durchführung des Vor-

habens und der Wohnfolgemaßnahmen sein. 

Durch die Selbstverpflichtung der Projektträger zum Anteil mietpreis- und belegungsgebun-

denen Wohnraums soll sichergestellt werden, dass die für Berlin typische sozial gemischte 

Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. Um dieses Ziel zu er-

reichen, ist es von besonderer Bedeutung, den dringenden Bedarf von Bevölkerungsgruppen 

mit Wohnraumversorgungsproblemen zu decken. Das dient auch dem in § 1 Absatz 5 Satz 1 

BauGB formulierten allgemeinen Planungsziel, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 

sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. 
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III.4 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Durch Bauleitplanverfahren sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozi-

alen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch im Hinblick auf zukünfti-

ge Generationen miteinander in Einklang bringt, sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit die-

nende sozialgerechte Bodenordnung gewährleistet werden. Die Aufstellung eines Bebau-

ungsplans soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaent-

wicklung zu fördern. Die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild sind 

baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Mit der verbindlichen Bauleitplanung werden Art und Maß der Nutzung privaten Eigentums 

festgelegt, so dass in die Eigentümerrechte eingegriffen wird. Daher sind gemäß § 1 Abs. 7 

BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegenei-

nander und untereinander gerecht abzuwägen. Zu den regelmäßig nach Lage der Dinge in 

der Abwägung zu berücksichtigenden erheblichen Auswirkungen zählen die nach §§ 1 und 

1a BauGB erkennbaren Belange. Darüber hinaus lassen sich die möglichen Betroffenheiten 

im Hinblick auf die vorliegende Bauleitplanung aus den Stellungnahmen der Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ableiten (siehe 

Kapitel V). 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans 11-168 werden insbesondere folgende öffentliche 

Belange berücksichtigt: 

 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

 die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren 
Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden 
Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

 die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB), 

 die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

 die Belange der Baukultur und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

 die Belange der Wirtschaft, insbesondere ihrer mittelständischen Struktur im Interesse 
einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

 die Belange der Mobilität der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung einer auf 
Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Zudem fließen folgende private Belange in die Abwägung mit ein: 

 die Belange der Grundstückseigentümer/-innen 

 die Belange der Grundstückseigentümer/-innen der Nachbargrundstücke sowie der be-
nachbarten Wohnnutzungen 

 die Belange der angrenzenden Kleingartennutzungen 



Bebauungsplan 11-168 Begründung (Planinhalt) 

 

84 

 

Die Abwägung wird nach Kenntnis der Stellungnahmen, die während der vorgesehenen 

frühzeitigen Beteiligungsverfahren der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

eingehen, ergänzt. 

 

III.4.1 Öffentliche Belange 

Die Stärkung städtischen Wohnens und die damit einhergehende Belebung der Innenstadt 

ist eines der wesentlichen Ziele der Berliner Stadtentwicklungspolitik. Dabei wird dem – auch 

in der übergeordneten Raum- und Landesplanung verankerten – städtebaulichen Leitbild der 

Stärkung der Innenentwicklung und deren Vorrang vor der weiteren Bebauung und Zersied-

lung bislang nicht baulich genutzter Außenbereichsflächen und Landschaftsräume Rechnung 

getragen. Flächenbedarf soll vor einer Flächeninanspruchnahme in der Peripherie möglichst 

innerhalb der vorhandenen Siedlungsfläche befriedigt werden. Damit wird ein Beitrag zum 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB und für eine nachhal-

tige, ressourcenschonende Stadtentwicklung geleistet. 

Durch die Nutzung von Flächen für den Wohnungsbau in integrierter und zudem verkehrs-

technisch gut erschlossener Lage wird den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung und deren 

Bedarf zur Versorgung mit Wohnraum in angemessener Weise Rechnung getragen. 

Einer verdichteten, innerstädtischen baulichen Nutzung ist im Hinblick auf den effizienten, 

klimaschonenden Energieeinsatz gegenüber einer stark aufgelockerten, große Flächen ver-

einnahmenden Bebauung der Vorzug zu geben. Die gut durch den öffentlichen Nahverkehr 

erschlossene Lage trägt ebenso zur Vermeidung verkehrsbedingter klimaschädlicher Schad-

stoffemissionen bei, wie die Mitnutzung der vorhandenen Ressourcen in Form von Straßen, 

Erschließungsmedien, wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur. 

Im Zuge einer schalltechnischen Untersuchung sollen die vorhandenen Lärmbelastungen 

aus Verkehr, Sport / Freizeit und Anlagen (Gewerbe) im weiteren Verfahrensverlauf ermittelt 

und ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen hieraus abgeleitet werden. 

Die durch das Neubauvorhaben ausgelösten Bedarfe im Bereich der Kindertagesstätten und 

Grundschulen sollen innergebietlich gedeckt werden. 

Durch die angestrebte Bebauungsstruktur wird der Straßenraum entlang der Hohenschön-

hauser Straße bzw. des Weißenseer Wegs räumlich gefasst. Dies führt insgesamt zu einem 

positiven städtebaulichen Gesamtbild der Umgebung. 

Als wichtiger öffentlicher Belang sind der Umwelt- und Naturschutz sowie die Landschafts-

pflege in die Bebauungsplaninhalte eingegangen. Die Auswirkungen der Planung auf die 

Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen (biologische Vielfalt), Boden, Flächen, Wasser, 

Klima und Luft, Orts- und Landschaftsbild sowie Kultur- und andere Sachgüter werden unter-

sucht und bewertet. Im Falle festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen werden im Be-

bauungsplan angemessene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen berücksichtigt. 
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III.4.2 Private Belange 

Die privaten Belange der Grundstückseigentümer/-innen (z. B. die private Baufreiheit und die 

angemessene wirtschaftliche Nutzbarkeit der Baugrundstücke), werden mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans berücksichtigt. 

Wesentliche Auswirkungen der Planung auf die umgebenden Nutzungen werden im weiteren 

Verfahren geprüft. 
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IV AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Die künftigen Inhalte des Bebauungsplans 11-168 zielen auf eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung, eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung, 

den Schutz und die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und der natürlichen Le-

bensgrundlagen ab. 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans wird ein weitgehend untergenutztes und in Teilen 

brachliegendes Areal geordnet, als Stadtraum entwickelt und in das Stadtgefüge integriert. 

Der Bebauungsplan gewährleistet dabei einen städtebaulich tragfähigen Übergang von der 

Lichtenberger Großsiedlung Fennpfuhl zu den Grün- und Kleingartenanlagen entlang der 

Grenze zum Bezirk Pankow. 

Da sich die Auswirkungen der Planung im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens je nach 

Sachstand der Planung ändern können, werden die nachfolgenden Ausführungen im weite-

ren Verfahrensverlauf an den jeweiligen Planungsstand angepasst und konkretisiert. Im Hin-

blick auf die verkehrlichen Auswirkungen wird eine Verkehrsuntersuchung erarbeitet. 

 

IV.1 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Durch den Bebauungsplan werden vorrangig die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

den Neubau von Wohngebäuden (Variante 1B: Wohn- und Büro- bzw. Geschäftsgebäude) in 

verkehrlich sehr gut erschlossener Lage geschaffen. Damit wird der gegenwärtig hohen 

Nachfrage nach städtischen Wohn- und Büroflächen Rechnung getragen. Die Planung er-

gänzt die in der Nachbarschaft vorhandene Wohnbebauung um vielfältige Wohnformen und 

ermöglicht notwendige Wohnfolgeeinrichtungen (z. B. Kindertagesstätte). 

Zudem soll innerhalb des Plangebiets der Neubau einer 3-zügigen Grundschule ermöglicht 

werden. Die in Form von Tennisplätzen bereits bestehenden Sportanlagen im westlichen 

Plangebiet werden in ihrem Bestand ebenso gesichert, wie das Vereinsheim einer Kleingar-

tenanlage. Mit der Etablierung eines Grundschulstandorts ergeben sich insbesondere in un-

mittelbarer Nähe des Plangebiets Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse. So stellt der Bau 

der Grundschule und der zugehörigen Sportanlagen eine wichtige Ergänzung der Wohnfol-

geinfrastruktur dar. 

Mit der erstmaligen Bebauung bisher weitgehend unbebauter Flächen ergeben sich zwangs-

läufig Auswirkungen im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild (z. B. Sichtbeziehungen) 

sowie die Naherholung (z. B. Wegebeziehungen in Richtung Kleingartenanlagen und Volks-

park Prenzlauer Berg). Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass die neuen Wohngebäude und 

der Grundschulstandort zu einer Belebung des Siedlungsraumes und der Schaffung stabiler 

Bewohnerstrukturen beitragen können. 

Die derzeit innerhalb des Plangebiets befindlichen temporären Nutzungen (Tempo-Home 

und Busabstellfläche) sollen mit der Umsetzung des Bebauungsplans beendet werden. Im 

Zuge der schall- und geruchstechnischen Untersuchungen werden die von gewerblichen 

Nutzungen auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (Lärm sowie Gerüche), die sich 

beispielsweise durch die weiter nördlich befindlichen Betriebe wie Großbrauerei oder Kfz-
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Werkstatt ergeben, berücksichtigt und erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung gesunder 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse getroffen. 

 

IV.2 Auswirkung auf den Bedarf an Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur, Sport- und Grünflächen 

Durch den Bebauungsplan 11-168 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

3-zügige Grundschule geschaffen werden. Diese soll der defizitären Lage der Versorgung 

mit Grundschulplätzen im Bezirk Lichtenberg entgegenwirken. Mit der Realisierung der Pla-

nung und eine flankierende Neugestaltung der Schuleinzugsbereiche sollen die betroffenen 

Schulregionen entlastet werden.  

Die Planung erzielt demnach einen positiven Effekt für die vorhandene soziale Infrastruktur 

und trägt zur Versorgung mit Schulplätzen und der Sicherung der Daseinsvorsorge bei. 

Neben der Versorgung mit Grundschulplätzen soll eine außerschulische Nutzung der Spiel- 

und Sportanlagen zulässig sein. Somit erfolgt eine Stärkung des Angebots an gedeckten und 

ungedeckten Sportanlagen. Dies fördert das Vereinswesen und ermöglicht zusätzliche 

sportbezogene Angebote im Umfeld des Sportforums. 

Im weiteren Verfahrensverlauf erfolgt für die dann festgelegte Vorzugsvariante eine Ermitt-

lung der aus der zulässigen Wohngebietsentwicklung resultierenden Bedarfe an Einrichtun-

gen der sozialen Infrastruktur, Sport- und Grünflächen.  

 

IV.3 Auswirkungen auf geschlechts- und altersspezifische 

Belange  

Die durch den Bebauungsplan ermöglichte Grundschule hat positive Auswirkungen auf alle 

Bevölkerungsgruppen im Umfeld des Plangebiets. Gerade in öffentlichen Grundschulen tref-

fen in den entsprechenden Altersgruppen verschiedene soziale Milieus aufeinander. Diese 

Schulen spiegeln damit im Idealfall die reale Zusammensetzung der Bevölkerung wieder. 

Elternaktivitäten können neben den Klassenverbänden inkludierende Effekte erzeugen und 

das soziale Gefüge stärken. Die ausdrückliche Zulässigkeit außerschulischer Nutzungen 

ermöglicht auch die Einbeziehung von Vereinssport in den Schulalltag. 

Für die Bewohner der Umgebung ergeben sich daher mit der Realisierung der Grundschule 

positive Auswirkungen auf die Sozialstruktur und das Vereinswesen. Der Schulneubau wird 

zukünftig einen weiteren Ort der Kommunikation und des Austausches bilden. 

 

IV.4 Auswirkungen auf den Verkehr 

Das Plangebiet grenzt an die öffentlichen Verkehrsflächen von Weißenseer Weg und Ho-

henschönhauser Straße und ist über diese erschlossen. Beide Straßen zählen dabei zum 

übergeordneten Straßennetz (siehe Kapitel I.3.4.2); für den Knotenpunkt liegen Planungen 

zur Umgestaltung vor. Die verkehrliche Erschließung der bestehenden Wohngebäude Ho-
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henschönhauser Straße 66 / 67 soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens neu organi-

siert werden. 

 

IV.5 Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Umweltauswirkungen sind dem Umweltbericht Kapitel II.3 zu entnehmen. 

 

IV.6 Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz- bzw. 

Investitionsplanung 

Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans entstehen dem Land Berlin Kosten im Zu-

sammenhang mit der auf der Fläche für den Gemeinbedarf künftig zulässigen 3-zügigen 

Grundschule. Die erforderlichen Kosten für den Schulneubau werden in die Investitionspla-

nung eingestellt. 
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V VERFAHREN 

V.1 Mitteilung der Planungsabsicht 2019 

Über die Absicht, das Bebauungsplanverfahren 11-38 einzustellen und den Bebauungsplan 

11-168 aufzustellen, wurden gemäß § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 

(AGBauGB) die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat II C (Sen-

StadtWohn II C) und gemäß Artikel 13 Abs. 2 des Landesplanungsvertrags die Gemeinsame 

Landesplanung Berlin-Brandenburg (GL) zeitgleich mit Schreiben vom 26. April 2019 infor-

miert. 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2019 teilte die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mit, 

dass die angezeigte Planungsabsicht zum derzeitigen Planungsstand keinen Widerspruch zu 

den Zielen der Raumordnung erkennen lässt. 

Mit Schreiben vom 7. Juni 2019 wurde von SenStadtWohn II C mitgeteilt, dass unter Beach-

tung der folgenden Hinweise keine Bedenken gegen die Absicht, den Bebauungsplan 11-168 

aufzustellen und gleichzeitig den Bebauungsplan 11-38 einzustellen, bestehen. Nachfolgend 

wird aus der entsprechenden Stellungnahme sowie den zugrundeliegenden Schreiben des 

für Flächennutzungsplanung zuständigen Referats I B und des Sonderreferats Wohnungs-

bauleitstelle von SenStadtWohn sowie dem für Planung und Gestaltung von Straßen und 

Plätzen, Radverkehr, Fußverkehr zuständigen Referat IV B von SenUVK zitiert: 

Dringende Gesamtinteressen Berlins 

Das Bebauungsplanverfahren berührt dringende Gesamtinteressen Berlins bei Bebauungs-

plänen nach § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 AGBauGB durch den Weißenseer Weg als überörtliche 

Straßenverbindung der Verbindungsfunktionsstufe II, die Hohenschönhauser Straße als örtli-

che Straßenverbindung (Stufe III) und die Straßenbahnstrecken in den genannten Straßen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-168 sollen die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für die Errichtung von mehr als 200 Wohneinheiten geschaffen werden, sodass das 

Bebauungsplanverfahren dringende Gesamtinteressen Berlins bei Bebauungsplänen nach 

§ 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AGBauGB aufgrund der Größe und Eigenart berührt. Die Vorausset-

zungen für die Anwendung des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ lie-

gen vor. 

Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 6 Abs. 2 i. V. m. § 7 AGBauGB durchgeführt. 

Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Für den ca. 6,5 ha gro-

ßen Geltungsbereich stellt der FNP im größeren, östlichen Teil Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 

1,5) und im kleineren, westlichen Teil Grünfläche mit Symbol „Parkanlage“ dar. Darüber hin-

aus ist am östlichen Rand eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt, die zugleich 

regionalplanerische Festlegung ist. 

Hinsichtlich der Art der Nutzung sind die geplanten Festsetzungen gemäß der Entwicklungs-

grundsätze 1 und 6 sowie AV FNP Nr. 11.3.2 aus den Darstellungen des FNP entwickelbar. 

Mit der vorgesehenen GFZ von 2,4 im geplanten Wohngebiet wird die GFZ-Obergrenze der 

im FNP dargestellten W2-Fläche überschritten. Gemäß AV FNP Nr. 2.3 sind jedoch städte-

baulich begründete kleinräumige GFZ-Überschreitungen möglich, wenn das der Wohnbau-
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fläche zugeordnete Nutzungsmaß insgesamt gewahrt bleibt. Die städtebauliche Verträglich-

keit ist in der Begründung zum Bebauungsplan entsprechend darzulegen. 

Hinweise zur weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans 

Das Referat SenUVK IV B geht davon aus, dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 

2017 für den Knotenpunkt Weißenseer Weg / Hohenschönhauser Straße / Konrad-Wolf-

Straße berücksichtigt und ggf. an die neuen städtebaulichen Entwicklungen angepasst wer-

den. 

 

V.2 Aufstellungsbeschluss 2019 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 9. Juli 2019 beschlossen, für 

das Gelände zwischen südlicher Grenze der Kleingartenanlage „Langes Höhe", Weißenseer 

Weg, Hohenschönhauser Straße, westlicher Grenze des Flurstücks 4026, Flur 214 (Stich-

straße Hohenschönhauser Straße), südlicher Grenze des Flurstücks 4025, Flur 214 (Verbin-

dungsweg Hohenschönhauser Straße) und Bezirksgrenze im Bezirk Lichtenberg, Ortsteile 

Fennpfuhl und Alt-Hohenschönhausen, einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 11-168 

aufzustellen. 

Mit der Durchführung des Beschlusses wurde der Fachbereich Stadtplanung des Bezirksam-

tes Lichtenberg beauftragt. 

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 26. Juli 2019 im Amtsblatt für Berlin Nr. 31, 

S. 4609. 

 

V.3 Eintritt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen in das Verfahren 

Mit Schreiben vom 24. September 2019 teilte der für den Bereich Wohnen zuständige 

Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen dem Bezirksamt 

Lichtenberg mit, dass das Aufstellungsverfahren gem. § 7 Abs. 1 Satz 4 AGBauGB i. V. m. 

§ 13a Abs. 1 AZG fortan von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen fortge-

führt wird. Anlass war ein Schreiben des Bezirksamtes Lichtenberg, wonach das Bebau-

ungsplanverfahren nicht in der gebotenen Zügigkeit durchgeführt werden könne. Die Lich-

tenberger Bezirksverordnetenversammlung nahm dieses Vorgehen in ihrer Sitzung am 21. 

November 2019 zur Kenntnis. 
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VI RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 

geändert worden ist 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. Novem-

ber 1999 (GVBl. 1999, S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 

2017 (GVBl. 2017, S. 664) geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. 

Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - 

NatSchG Bln) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. 2013, S. 140), das zuletzt durch Arti-

kel 3 des Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBl. S. 612) geändert worden ist 
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VII ANHANG 

VII.1 Abkürzungsverzeichnis 

(Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

 
Abs.  - Absatz 

Abt.  - Abteilung 

ABl.  - Amtsblatt 

AGBauGB - Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch 

BArtSchV - Bundesartenschutzverordnung 

BauGB - Baugesetzbuch 

BaumSchVO - Baumschutzverordnung (Berlin) 

BauNVO - Baunutzungsverordnung 

BauO Bln - Bauordnung für Berlin 

BBK  - Bodenbelastungskataster 

BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz 

BGBl.  - Bundesgesetzblatt 

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV - Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

 (Bundesimmissionsschutz-Verordnung) 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz 

BWG  - Berliner Wassergesetz 

dB(A)  - Dezibel (A - Kurve) 

EU-ArtSchV - europäische Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) 

EW  - Einwohner*innen 

FFH-RL - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) 

FNP  - Flächennutzungsplan 

GAK  - Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption 

GFZ  - Geschossflächenzahl 

GR  - Grundfläche 

GrünanlG - Grünanlagengesetz 

GRZ  - Grundflächenzahl 

GVBI.  - Gesetz- und Verordnungsblatt 

ISEK  - Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
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Kfz  - Kraftfahrzeug 

KrW-/AbfG - Kreislaufwirtschaftsgesetz 

LaPro  - Landschaftsprogramm 

Lkw  - Lastkraftwagen 

NatSchGBln - Berliner Naturschutzgesetz 

NHN  - Normalhöhe Null 

OKFF  - Oberkante Fertigfußboden 

ÖPNV  - Öffentlicher Personennahverkehr 

Pkw  - Personenkraftwagen 

RWB  - Regenwasserbewirtschaftung 

StEP  - Stadtentwicklungsplan 

TA  - Technische Anleitung 

VSchRL - Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) 

WE  - Wohneinheit 

WHG  - Wasserhaushaltsgesetz 

zeMHGW - zu erwartender mittlerer höchster Grundwasserstand  

zeHGW - zu erwartender höchster Grundwasserstand  
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VII.3 Verzeichnis der textlichen Festsetzungen 

VII.3.1 Variante 1 

Art der baulichen Nutzung 

1. Im urbanen Gebiet können die in § 6a Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung ge-

nannten Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise und nur im 1. Vollgeschoss zu-

gelassen werden. 

 (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 7 BauNVO) 

 

2. Im urbanen Gebiet können die in § 6a Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung ge-

nannten Betriebe des Beherbergungsgewerbes nur ausnahmsweise zugelassen wer-

den. 

 (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

 

3. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 (Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes), Nr. 4 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der 

Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

 

4. Im urbanen Gebiet sind die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 (Vergnügungsstätten) 

und Nr. 2 (Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebau-

ungsplans. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

 

Maß der baulichen Nutzung 

5. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den allgemeinen Wohnge-

bieten und im urbanen Gebiet die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als 

Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich 

ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

 

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

6. Für die allgemeinen Wohngebiete und das urbane Gebiet wird als Bauweise festge-

setzt: 

- geschlossene Bauweise entlang der Straßen Weißenseer Weg und Hohenschön-

hauser Straße bis zu einem Abstand von 20 m; gerechnet ab der straßenseitig fest-

gesetzten Baugrenze 
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- abweichende Bauweise mit Zulässigkeit von Gebäuden ohne Längenbeschränkung 

mit seitlichen Grenzabständen ab einem Abstand von 20 m; gerechnet ab der stra-

ßenseitig festgesetzten Baugrenze 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

 

Weitere Arten der Nutzung 

7. Innerhalb der Flächen für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „Unge-

deckte Sportanlage“ ist die Errichtung eingeschossiger Sportfunktionsgebäude nur 

auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Grundfläche der baulichen 

Anlagen der Sportfunktionsgebäude darf 100 m² nicht überschreiten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 

 

8. In den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet sind Stellplätze und Gara-

gen unzulässig. Dies gilt nicht für die festgesetzten Flächen für Stellplätze und Ge-

meinschaftsgaragen, für Tiefgaragen sowie für Stellplätze für schwer Gehbehinderte, 

Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer sowie für Abstellmöglichkeiten für Fahrrä-

der. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 5 

BauNVO) 

 

9. In den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet dürfen nur Wohngebäude 

errichtet werden, bei denen ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Ge-

schossfläche, die für Wohnungen zu verwenden ist, mit Mitteln der sozialen Wohn-

raumförderung gefördert werden könnten. Ausnahmsweise können Wohngebäude 

ohne förderungsfähige Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erfor-

derliche Mindestanteil in einem anderen Gebäude in den allgemeinen Wohngebieten 

bzw. im urbanen Gebiet zusätzlich erbracht wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB) 

 

10. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

11. In der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ kann nur ein 

eingeschossiges Vereinshaus zugelassen werden, dessen Grundfläche 250 m² nicht 

überschreitet und das mit der Zweckbestimmung im Einklang steht. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB) 
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12. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist auch 

eine Nutzung für außerschulische Sport- und Spielzwecke zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

13. In den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet sind auf den nicht über-

baubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 

Abs. 1 BauNVO unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 

3 BauNVO) 

 

Immissionsschutz 

14. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 

Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann 

zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeldioxiden, 

Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brenn-

stoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB) 

 

15. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden entlang der Straßen Weißenseer 

Weg und Hohenschönhauser Straße mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnun-

gen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die 

Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem Fenster zum Blockinnen-

bereich oder zu einer von den genannten Straßen abgewandten Seite ausgerichtet 

sein. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außen-

wände nicht zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. 

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabge-

wandten Seite ausgerichtet sind, müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei 

Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der 

Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch be-

sondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder 

durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 

werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der 

Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fens-

ter nicht überschritten wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
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Sonstige Festsetzungen 

16. Die nicht überbaubare Grundstücksfläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zu-

gunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
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VII.3.2 Variante 2 

Art der baulichen Nutzung 

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 (Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes), Nr. 4 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der 

Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

 

Maß der baulichen Nutzung 

2. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den allgemeinen Wohnge-

bieten die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließ-

lich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände 

mitzurechnen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

 

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

3.  Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 wird als Bauweise festgesetzt: 

- abweichende Bauweise mit Zulässigkeit von Gebäuden ohne Längenbeschränkung 

mit seitlichen Grenzabständen 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 3 wird als Bauweise festgesetzt: 

- geschlossene Bauweise entlang der Straße Weißenseer Weg bis zu einem Abstand 

von 20 m; gerechnet ab der straßenseitig festgesetzten Baugrenze 

- abweichende Bauweise mit Zulässigkeit von Gebäuden ohne Längenbeschränkung 

mit seitlichen Grenzabständen ab einem Abstand von 20 m; gerechnet ab der stra-

ßenseitig festgesetzten Baugrenze 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

 

Weitere Arten der Nutzung 

4. Innerhalb der Flächen für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung „Unge-

deckte Sportanlage“ ist die Errichtung eingeschossiger Sportfunktionsgebäude nur 

auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Grundfläche der baulichen 

Anlagen der Sportfunktionsgebäude darf 100 m² nicht überschreiten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 
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5. In den allgemeinen Wohngebieten sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt 

nicht für die festgesetzten Flächen für Stellplätze und Gemeinschaftsgaragen, für 

Tiefgaragen sowie für Stellplätze für schwer Gehbehinderte, Rollstuhlnutzerinnen und 

Rollstuhlnutzer sowie für Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 und § 23 Abs. 5 

BauNVO) 

 

6. In den allgemeinen Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei 

denen ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche, die für Woh-

nungen zu verwenden ist, mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 

werden könnten. Ausnahmsweise können Wohngebäude ohne förderungsfähige 

Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in 

einem anderen Gebäude in den allgemeinen Wohngebieten zusätzlich erbracht wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB) 

 

7. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

8. In der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Dauerkleingärten“ kann nur ein 

eingeschossiges Vereinshaus zugelassen werden, dessen Grundfläche 250 m² nicht 

überschreitet und das mit der Zweckbestimmung im Einklang steht. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB) 

 

9. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist auch 

eine Nutzung für außerschulische Sport- und Spielzwecke zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

10. In den allgemeinen Wohngebieten sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-

chen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO unzuläs-

sig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 

3 BauNVO) 
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Immissionsschutz 

11. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 

Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann 

zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeldioxiden, 

Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brenn-

stoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB) 

 

12. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden entlang der Straßen Weißenseer 

Weg und Hohenschönhauser Straße mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnun-

gen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die 

Hälfte der Aufenthaltsräume mit jeweils mindestens einem Fenster zum Blockinnen-

bereich oder zu einer von den genannten Straßen abgewandten Seite ausgerichtet 

sein. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außen-

wände nicht zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. 

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabge-

wandten Seite ausgerichtet sind, müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei 

Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der 

Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch be-

sondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder 

durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 

werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der 

Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fens-

ter nicht überschritten wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

Sonstige Festsetzungen 

13. Die nicht überbaubare Grundstücksfläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zu-

gunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
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VII.4 Bestandsplan der Biotoptypen im Geltungsbereich 
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VII.5 Bestandsplan des Baumbestandes im Geltungsbereich 
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